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Teil A: Planungsbericht -Begründung 

1 Anlass und Ziel der Planung 

Der Rat der Gemeinde Laudenbach hat am 21.07.2017 den Aufstellungsbeschluss für den Bebau-

ungsplan ĂKisselflieÇ, 2. Bauabschnittñ gefasst. Auf der ca. 5,77 ha großen Fläche, die sich größten-

teils in Privateigentum befindet, sollen vorrangig Grundstücke für die Errichtung von Einzel-, und Dop-

pelhäusern sowie untergeordnet auch Reihenhäusern und Geschosswohnungsbauten gebildet wer-

den. Überschlägig ermittelt, werden im Quartier ca. 170 Wohneinheiten entstehen können.  

Der Bereich "Kisselfließ 2. Bauabschnitt" wird im gemeinsamen Flächennutzungsplan der vVG Hems-

bach/Laudenbach (4. Änderung von 08.10.2016) als geplante Wohnbaufläche sowie im nördlichsten 

Teil als geplante gemischte Baufläche dargestellt.  

Mit der Entwicklung des 2. Bauabschnittes soll der aktuelle Bedarf an Wohnbauflächen für die Ge-

meinde Laudenbach sowie die Stadt Hemsbach, welche über keine eigenen Entwicklungsflächen 

mehr verfügt, gedeckt werden.  

Nach Ausschöpfen vieler Reserven in der Ortslage verfolgt die Gemeinde Laudenbach mit der Aufstel-

lung des Bebauungsplanes ĂKisselflieÇ 2. Bauabschnittñ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

diese Siedlungsentwicklung zu schaffen.  

Rückblick: Für den Gesamtbereich ĂKisselfliesñ wurde bereits im Jahr 2009 ein städtebauliches Kon-

zept entwickelt und mit den Behörden und Bürgern öffentlich diskutiert. Eine Umsetzung sollte dann 

jedoch abschnittsweise erfolgen. Hierfür wurde aus dem Gesamtgeltungsbereich zunächst eine erste 

Teilfläche abgegrenzt. Für diesen ersten Bauabschnitt wurde durch die Gemeinde im Jahr 2012 Bau-

recht geschafft. Die Herstellung der Erschließungsanlagen erfolgte in 2013/2014; anschließend starte-

te der Hochbau. Heute ist der erste Abschnitt zu ¾ bebaut.  

Der Bedarf an Wohnbauflächen ist nach wie vor gegeben. Da die Gemeinde Laudenbach über keine 

weiteren nennenswerten Baulandflächen (innerörtliche Brachen, freie Bauplätze, Konversionsflächen 

oder weitere Verdichtungsmöglichkeiten) verfügt, soll nun mit dem vorliegenden Bauleitplan Planungs-

recht für den zweiten Bauabschnitt geschaffen werden.  

Mit dieser Entwicklung werden folgende Ziele verfolgt: 

¤ Bedarfsgerechte Sicherung der Siedlungsentwicklung in zeitlich gestufter Abfolge. 

¤ Berücksichtigung von energiesparenden/ ökologischen Bauweisen, Optimierung der Gebäudestel-

lung und individuelle Gestaltung und Raumbildung innerhalb der Quartiere. 

¤ Schaffung eines attraktiven Wohnumfeldes unter Berücksichtigung flächensparender Bauweisen 

und nachfragegerechter Grundstückszuschnitte. 

¤ Erschließung unter Ausnutzung der ĂS¿dspangeñ mit Anschluss an die Kreisstraße K 4229 und an 

die Bergstraße (B 3) im Süden. Nähe zum Bahnhof Laudenbach zum Anschluss an den schie-

nengebundenen ÖPNV (in Kürze S-Bahn Rhein-Neckar). 

¤ Schaffung eines gestuften begrünten Übergangs zwischen neuer Siedlungsfläche und dem Frei-

raum sowie Schaffung und Gestaltung von Grün- und Freiräumen innerhalb des Gebietes. 
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2 Lage im Raum und Bestandssituation  

2.1 Gesamtgebiet "Kisselfließ" 

Das Gesamtgebiet "Kisselfließ" liegt am südwestlichen Ortsrand der Gemeinde Laudenbach. Dieses 

Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 20 ha und wird wie folgt abgegrenzt: 

nach Norden: durch die Heinrich-Lanz-Straße und das daran angrenzende Gewerbegebiet und 

Mischgebiet "Neuwiesen", 

nach Osten: durch die Flächen für die Kreisverbindungsstraße K 4229 (KVS) und die Bahnlinie Hei-

delberg-Frankfurt sowie daran angrenzend die bebaute Ortslage von Laudenbach, 

nach Süden: durch die Anbindung der Südspange an die Kreisverbindungsstraße und den Hurstweg 

sowie daran angrenzende landwirtschaftliche Flächen und 

nach Westen: durch landwirtschaftliche Flächen. 

Das Plangebiet umfasst die Gewanne Obere Kisselfließ und Untere Kisselfließ vollständig sowie Teile 

der Gewanne Spitzäcker, Schenksäcker, Schäftgraben und Hurstwiesen. 

Der 1. Bauabschnitt umfasste einen Teilbereich von 6,1 ha im südöstlichen Anschluss an die vorhan-

dene Siedlungsfläche (Gewerbegebiet). 

Der in diesem Bebauungsplan erfasste Entwicklungsabschnitt ï 2. Bauabschnitt ï umfasst eine Flä-

che von 5,77 ha im westlichen bzw. südwestlichen Bereich des 1. Bauabschnittes. Er schließt damit 

an die vorhandenen Siedlungsbereiche, ein Gewerbegebiet, bzw. an das Mischgebiet des ersten 

Bauabschnitts an.  

Begrenzt wird der Bereich im Osten durch die BestandsstraÇe ĂIm KisselflieÇñ (S¿dspange) und daran 

anschließend das Wohngebiet des ersten Bauabschnitts ĂKisselflieÇñ. Im S¿den und Westen schlie-

ßen landwirtschaftliche Flächen an. Im Norden befinden sich ein bestehendes Gewerbegebiet und 

eine als Übergangszone ausgebildete einzeilige Mischgebietszone (1.BA Kisselfließ).  

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des 2. Bauabschnitts Kisselfließ sowie die benannten Teilbe-

reiche sind in der folgenden Abbildung dargestellt.  

Es umfasst die Flurstücke Nummer  

2813 (teilweise), 2827, 2852/1, 2828, 2829, 2829/1, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 

2836/1, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2841/1, 2841/2, 2842, 2842/1, 2842/2, 2845/1 (teilweise), 

2846 (teilweise). Das Gelände ist überwiegend im Eigentum Privater. Die Neuordnung der Grundstü-

cke erfolgt durch klassische Bodenordnung / Umlegungsverfahren.   
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Abb. 1: Geltungsbereich Bebauungsplan ĂIm KisselflieÇ 2. Bauabschnittñ sowie Abgrenzungen des 1. 

Bauabschnitts und des Gesamtgebietes 

Als externe Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 1 a Abs. 3 BauGB werden zwei Ökokontomaß-

nahmen dem Bebauungsplan zugeordnet; und zwar die Maßnahme im Gewann ĂTaläckerñ auf Flst.-

Nr. 598 und ĂDistrikt Bannholzñ. Beide Maßnahmenflächen liegen östlich des Plangebiets auf Gemar-

kung der Gemeinde Laudenbach (s. Abb. 2)  
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Abb. 2: externer Ausgleich (§1 a Abs. 3 BauGB) Ökokontomaßnahmen 

 

3 Planungsvorgaben  

3.1 Rechtsgrundlagen  

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind insbesondere folgende Rechtsgrundlagen berücksich-

tigt worden: 

¤ Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 3634), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1353) 

¤ Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 

3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

¤ Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

¤ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F vom 29.07.2009 (BGBl. | S. 2542), zuletzt geän-

dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1362) 

¤ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i. d. F. vom 15.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1362) 

¤ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. vom 31.07.2009 (BGBl. | 2585), zuletzt geändert durch 

Artikel 12 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1237) 
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¤ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) i. d. F. vom 05.03.2010 416), zuletzt geän-

dert durch Art. 27 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBl. 2022, S. 1, 4). 

¤ Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

¤ Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) i. d. F. vom 03.12.2013 (GBl. S. 389), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GBl. S. 1233, 1248). 

¤ Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Land-

schaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) i. d. F. vom 23.06.2015 (GBl. | S. 585), zuletzt geändert 

durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GBl. S. 1233, 1250) 

¤ Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG) i. d. F. vom 11.05.1992 (GBl. S. 330, 683), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2021 (GBl. S. 1040)   

3.2 Regionalplan Rhein-Neckar 

Der einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar (ERP, genehmigt 2014) stellt die übergeordnete Planung 

auf Raumordnungsebene dar. Die Gemeinde Laudenbach liegt demnach an einer großräumigen Ent-

wicklungsachse (Darmstadt) ï Bensheim ï Heppenheim (Bergstraße) ï Weinheim ï Heidelberg ï 

Walldorf/ Wiesloch ï (Karlsruhe). Aus verkehrlicher Sicht ist die Region durch die westlich gelegene 

großräumige Straßenverbindung (A 5; Nord-Süd-Verlauf) und die östlich gelegene großräumige 

Schienenverbindung (DB; Nord-Süd-Verlauf) sehr gut an das überregionale Verkehrsnetz angebun-

den. Die Regionalplanung weist mit dem ĂGewerbegebiet an der A5ñ einen Siedlungsbereich Gewerbe 

aus.  

Die Raumnutzungskarte stellt für die vVG Hemsbach-Laudenbach das Gesamtgebiet ĂKisselflieÇñ als 

einzige Siedlungsfläche Wohnungsbau (Planung) dar. Angrenzend zum Planungsgebiet befinden sich 

im Bestand Siedlungsflächen Wohnen und Gewerbe. Die regionale Freiraumstruktur wird als Vorrang-

gebiet für Landwirtschaft (Teilflächen im Westen und Süden) einem regionalen Grünzug bzw. einer 

Grünzäsur (Teilflächen im Westen und Süden) ausgewiesen. Zudem wird im westlichen Teilbereich 

ein Vorbehaltsgebiet vorbeugender Hochwasserschutz verortet.  

Die Festlegungen für bauliche Nutzungen in diesem Bebauungsplan sind in Verbindung mit dem 

rechtskräftigen Flächennutzungsplan konform mit den Zielen der Regionalplanung.  
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Abb. 3: Auszug Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

 

 

Plangebiet 
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3.3 Gültiger Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft vVG Hems-

bach/Laudenbach stellt in seiner 4. Änderung von 08.10.2016 das Gesamtgebiet ĂKisselflieÇñ im nörd-

lichen Teil angrenzend an das bestehende Gewerbegebiet als Ăgemischte Bauflächen ï Planungñ und 

die südlich angrenzenden Bereiche als ĂWohnbauflächen ï Planungñ dar.  

Der Geltungsbereich des Planungsgebietes ĂKisselfließ 2. Bauabschnittñ wird als ĂWohnbaufläche ï 

Planungñ ausgewiesen; im nördlichsten Bereich sind gemischte Flächen (Planung) angeschnitten.  

Der Bebauungsplan ĂKisselfließ 2. Bauabschnittñ wird grundsätzlich aus dem Flächennutzungsplan 

abgeleitet. Dieser soll für Wohnbauflächen verbindliches Planungsrecht schaffen.  

Eine erkennbare, aber vom Flächenumgriff geringfügige Überlagerung der im FNP als gemischte Bau-

fläche dargestellte, im Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet ausgewiesene Bereich ï es han-

delt sich vom Planungsumgriff um die Ănºrdlichste Zeileñ - wird als vertretbar eingeschätzt.  

Die Planungsintention aus vorbereitender Bauleitplanung, einen abgestuften Übergang vom Gewer-

begebiet (Bestand) zu den sensibleren Wohnnutzungen (Planung) zu schaffen, ist im Zuge der MI-

Ausweisung bereits im ersten Bauabschnitt Kisselfließ umgesetzt worden.  

Eine Anpassung des Flächennutzungsplans sollte im Zuge der nächsten Planfortschreibung durchge-

führt werden.  

 

Abb. 4: Auszug Flächennutzungsplan 

4 Bestand  

4.1 Städtebauliche Situation / Ausgangsnutzungen 

Die Flächenabgrenzung des städtebaulichen Konzeptes wurde mit dem Ziel einer ganzheitlichen städ-

tebaulichen Entwicklung identisch mit der Gesamtausweisung im Flächennutzungsplan gewählt. Die 
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Gemeinde hat zunächst in einem städtebaulichen Rahmenplan (2006) den Bestand analysiert und 

darauf aufbauend einen städtebaulichen Entwurf entwickelt. In einem ersten Bauabschnitt wurde der 

nordöstliche bzw. östliche Bereich auf Grundlage dieses städtebaulichen Konzeptes umgesetzt. Auch 

für den 2. Bauabschnitt soll das städtebauliche Konzept bis auf marginale Anpassungen herangezo-

gen werden. 

Das Plangebiet des 2. Abschnitts ist gekennzeichnet durch landwirtschaftliche Nutzungen. Es wird 

derzeit nahezu die gesamte Fläche landwirtschaftlich bewirtschaftet, ca. 4% entfallen auf Wege- und 

Verkehrsflächen (Im Kisselfließ [Südspange], Feldweg). Im Planungsgebiet befinden sich zwei erhal-

tenswerte Einzelbäume. Im südlichen Bereich verläuft ein temporär wasserführender Graben in Ost-

West-Richtung, der Starkregenereignisse aus der Fläche abführt. Seine Wasserführung korrespon-

diert im Übrigen mit dem Grundwasserstand. Im hier überplanten 2. Bauabschnitt sind keine geschütz-

ten Landschaftsbestandteile anzutreffen.  

Begrenzt wird das Plangebiet im Osten durch die StraÇe ĂIm KisselflieÇñ mit dem Wohngebiet des 

ersten Bauabschnitts. Im Norden befinden sich ein Gewerbegebiet und bereits zum Teil entwickelte 

Mischgebietsflächen (1. BA). Südlich und westlich schließen landwirtschaftliche Flächen an.  

4.2 Erschließung 

Mit der vorhandenen Südspange (Im Kisselfließ) besteht bereits das Grundgerüst der Erschließung. 

Von dieser zentralen Sammelstraße können mittels weiterer Wohnstraßen die Bauflächen erschlossen 

werden. Vorgesehen sind hierfür zwei Ringstraßen. Die Straße ĂIm KisselflieÇñ schließt im Norden an 

die Heinrich-Lanz-Straße an. Im Süden bindet die Südspange an die Kreisstraße 4229 und über deren 

weitere Fortführung nach Osten an die Bundesstraße 3 (Bergstraße) an. Über die B 3 werden die 

Ortslagen Laudenbach, Ober-Laudenbach und Hemsbach angebunden.  

Die direkte Anbindung an den Ortskern von Laudenbach ist sowohl für Fahrzeuge als auch für Fuß-

gänger- und Fahrradverkehre über die Bahnbrücke zwischen dem Gewerbegebiet Neuwiesen und 

dem Ortskern gewährleistet. Ebenso kann vom Baugebiet in kurzer fußläufiger Entfernung der Bahn-

hof Laudenbach erreicht werden. Der neue Siedlungsbereich ist darüber an den schienengebundenen 

Personennahverkehr und an das S-Bahn-Netz Rhein-Neckar angebunden. 

Die zukünftige Entwicklung der KFZ- Verkehrsströme im örtlichen Netz wurde in einer Verkehrsunter-

suchung durch das Ingenieurbüro für Verkehrswesen KOEHLER & LEUTWEIN (2011) für das gesam-

te Plangebiet analysiert. Die Aussagen des Verkehrsgutachtens sind ï trotz der Ermittlung in 2011 - 

für den 2 Bauabschnitt belastbar, da auch der südlich angrenzende Bauabschnitt in der Berechnung 

berücksichtigt wurde. Die Verkehrsprognosen bilden somit einen Ansatz mit mehr als dem umgesetz-

ten 1 Bauabschnitt und die Realisierung dieses Plangebietes (2. BA) ab. 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die prognostizierte Belastung des gesamten Netzes nach 

Aufsiedlung des gesamten Baugebietes Kisselfließ. Hierin wird prognostiziert, dass es bei einer Ge-

schwindigkeit von 30km/h auf der als Wohnsammelstraße fungierenden Südspange im Bereich Kissel-

fließ zu einer Abnahme der Verkehrsdichte kommt. Durch die in den vergangenen Jahren realisierte 

Netzergänzung der KVS K4229(neu) mit den beiden Anschlüssen an die B3 (einmal nördlich, einmal 

südlich der Ortslage Laudenbach) sind Verlagerungen von Verkehrsströmen aus dem vorhandenen 

Straßennetz erfolgt. Prognostiziert wurde im Gegenzug eine Mehrbelastung der Dr.-Werner-Freyberg-

Straße.  Die Anwohnerverkehre des Baugebietes werden im nördlichen Bereich über die Heinrich-

Lanz-Straße, eine Bestandsstraße in einem Gewerbe- bzw. Mischgebiet, im Süden über den An-

schluss der Südspange an die B3, abgeführt. Erhebliche Beeinträchtigungen der Anlieger sind auf-

grund der Dimension und der angrenzenden Nutzungen durch das Baugebiet und die hierdurch indu-

zierten Verkehrsströme nicht zu erwarten.  
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Abb. 5: Veränderungen Verkehrsnetz in Hundert KFZ/d (Geltungsbereich) 

 

 

Abb. 6: Planzustand Verkehrsnetz in Hundert KFZ/d (Geltungsbereich) 
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Die Anbindung an die örtliche Wasserversorgung und die bestehende Mischwasserkanalisation ist mit 

entsprechender Leistungsfähigkeit sichergestellt. Innerhalb des Quartieres erfolgt die Abführung der 

Wasser im Trennsystem. Die Schmutzwasserhaltungen (Ableitung Abwasser) werden aus den Wohn-

straßen in die Sammelstraße (Im Kisselfließ) geführt und dort an den Bestandskanal (SW) ange-

schlossen. Dessen Netzanknüpfung erfolgt über die vorhandenen Anlagen in der Heinrich-Lanz-

Straße. Das anfallende Regenwasser wird getrennt gesammelt, auf den Privatgrundstücken und in 

Retentionsanlagen zurückgehalten, im Bereich des Grünzuges gepuffert und abschließend in das 

bestehende Grabensystem eingeleitet. Das anfallende Oberflächenwasser aus den öffentlichen Er-

schließungsanlagen wird ebenso - über die in den Wohnstraßen verlaufenden Stiche von RW-Kanälen 

zunächst in einen entsprechend dimensionierten RW-Kanal im Bereich der Sammelstraße (Im Kissel-

fließ) geleitet und von dort - in die Regenrückhaltung im südlich gelegenen Grünzug überführt.  

Die Strom- und Medienversorgung kann ebenfalls sichergestellt werden. 

4.3 Gewässer- und Grundwasserschutz 

Das vorgesehene Bebauungsgebiet befindet sich innerhalb des (gegenwärtig fachtechnisch abge-

grenzten) Wasserschutzgebiets WZV Badische Bergstraße (WSG Nr. Amt 226.040). 

Westlich der Autobahn A5 befindet sich ein Wasserschutzgebiet, WZV Badische Bergstraße, ausge-

wiesen sind hier die Zonen III und IIIA.  

Während der Baurechtschaffung und der anschließenden baulichen Realisierung des ersten Abschnit-

tes ĂKisselfließñ griff mit § 45b Abs. 3 Landeswassergesetz die Regelung, dass Niederschlagswasser 

von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1999 bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation 

angeschlossen werden, durch Versickerung oder ortsnahe Einleitung in ein oberirdisches Gewässer 

beseitigt werden, sofern dies mit vertretbarem Aufwand und schadlos möglich ist. Dies wurde im Ent-

wässerungskonzept, welches für das Gesamtgebiet aufgestellt wurde, beachtet und soll auch für die-

sen Bauabschnitt weiterverfolgt werden.  

Die Versickerung des anfallenden Niederschlagwassers wird, gemäß Vorlage eines entsprechenden 

Bodengutachtens nur sehr eingeschränkt möglich sein. Daher wird nach Rückhaltung im Bereich der 

Privatgrundstücke sowie im öffentlichen Raum das anfallende Regenwasser über RW-Kanäle in die 

Retentionsfläche im südlichen Grünzug geführt. Ein Überlauf in das bestehende offene Grabensystem 

ist möglich. Da dieses als Entwässerungssystem für die Oberflächen konzipiert ist, wird im Rahmen 

der Entwässerungsplanung sichergestellt, dass es zu keiner erheblichen Veränderung der derzeitigen 

Auslegung kommt. 

5 Planungsinhalte des Bebauungsplans  

Gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Belange, die für die Abwägung 

von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial) zu ermitteln und zu bewerten. Ferner ist im Rahmen der 

durchzuführenden Umweltprüfung festzulegen, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermitt-

lung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. Die umweltrelevanten Sachverhalte sind im Um-

weltbericht erörtert.  

Der Belang nach §1 Abs 6 Nr. 7 Buchstabe j) BauGB wurde zwischen 2018 und 2021 ermittelt und 

bewertet. Der Bericht zur vorhabenbezogenen Beurteilung der Einhaltung des angemessenen Sicher-

heitsabstandes im Sinne des § 3 Abs. 5 c i.V.m § 5ß BImSchG kann bei der Gemeinde eingesehen 

werden.  
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Auch dem Belang Lärmschutz wird durch entsprechende Festlegungen Rechnung getragen. Die Er-

gebnisse des im Anhang dargestellten Gutachtens werden dargestellt. 

5.1 Städtebauliches Konzept 

Im Vorfeld der Aufstellung des Bebauungsplans wurde ein städtebauliches Gesamtkonzept entwickelt. 

Dabei wurde eine abschnittsweise Entwicklung des Gebiets vorgeschlagen. Die folgende Abbildung 

zeigt das 2009 entwickelte Konzept mit drei oder vier Bauabschnitten. Da bei der Abschnittsbildung 

viele Aspekte eine Rolle spielen und bestimmte Ansätze wie z.B. die Umweltbelange auch grundsätz-

lich für das Gesamtgebiet zu diskutieren sind, hat die Gemeinde den Aufstellungsbeschluss für die 

Gesamtfläche gefasst. Durch die Offenlegung der Gesamtplanung - und gleichzeitig für den ersten 

Bauabschnitt auf der Ebene des Vorentwurfs - wurde sichergestellt, dass alle relevanten Belange in 

die Gesamtplanung einfließen konnten. In einer weiteren Planungsphase wurden vertiefende Bau-

grund- und Bodenuntersuchungen durchgeführt. Um die Belange des Lärmschutzes im Städtebau 

umfassend berücksichtigen zu können, wurden Verkehrsuntersuchungen und darauf aufbauend 

schalltechnische Berechnungen erstellt. Das städtebauliche Konzept orientiert sich an den Aspekten 

einer sparsamen, wirtschaftlichen Flächeninanspruchnahme sowie den regionalplanerischen Zielwer-

ten zur Einwohnerdichte. Um dem Bedarf an familiengerechten und kostengünstigen Wohnformen 

gerecht zu werden, können im Geltungsbereich der Gesamtfläche ĂKisselfließñ zwischen 450 und 550 

Wohneinheiten errichtet werden. Dies entspricht einer Wohnbaudichte von 32 bis 42 WE/ha Netto-

wohnbauland. Die Dichtewerte wurden ohne Berücksichtigung der gemischten Bauflächen ermittelt.  

 

 

Abb. 7: Städtebauliches Konzept (2009 mit Bauabschnitten) 
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Das Konzept sieht an der nördlichen Gebietsgrenze zunächst eine gemischte Bebauung vor. Die 

Wohnbebauung mit vorwiegend Einzel- und Doppelhäusern schließt sich kammartig an die Südspan-

ge an. Die Bebauung orientiert sich an den in Laudenbach vorhandenen Gebäudehöhen und Nut-

zungsdichten. Die Höhenentwicklung der Gebäude wird gestuft festlegt, wobei die Spanne von den 

entlang der Südspange (Im Kisselfließ) vorgesehenen Bauten mit bis zu 3 Vollgeschossen bis zur 

randlichen Wohnbebauung mit maximal 2 Vollgeschossen und niederer Gebäudehöhe reicht.  

Die Ausbildung der Bauflächen an der westlichen Grenze mit niederer Einzelhausbebauung soll si-

cherstellen, dass eine Einbindung des Baugebietes in die Landschaft erfolgt. 

Im bereits realisierten 1. Bauabschnitt wurde neben der gemischten Bebauung im Übergang zum be-

stehenden Gewerbegebiet die Bebauung mit Einzel- Doppel und Reihenhäusern ermöglicht.  

Im Plangebiet dieses (2.) Bauabschnitts (Kisselfließ 2. BA) soll an dem städtebaulichen Konzept fest-

gehalten werden. Auch hier soll eine Bebauung mit Einzel- Doppel- und Reihenhäusern erfolgen und 

die oben erläuterte Höhenentwicklung der Gebäude weiterhin umgesetzt werden. 

Folgende Aspekte werden folglich berücksichtigt: 

¤ Flexible Bebaubarkeit mit überwiegend Einzel-/Doppelhausbebauung 

¤ Höhenstaffelung der Gebäude 

¤ Gebäudeausrichtung überwiegend nach Süden 

¤ Sparsame öffentliche Erschließung 

¤ Durchgrünung durch Pflanzbindung sowie Eingrünung (Grünkorridor) 

Energieversorgung und Klimaschutz 

Die EnEV setzt seit Jahren sinnvolle Maßstäbe für den Neubau. Bedingt durch diese gesetzlichen 

Anforderungen an den Wohnungsneubau wird für das Baugebiet Kisselfließ nur eine dezentrale 

Wärmeversorgung der einzelnen Häuser in Betracht kommen. Der Aufbau eines Nahwärmenetzes 

wird sich aufgrund der geplanten Bauweise voraussichtlich nicht rentieren. Damit ist jedoch die Er-

stellung von kleineren BHKWs auf der Ebene der Einzelbauvorhaben nicht ausgeschlossen. Ent-

scheidend hierfür ist, dass im Einzelvorhaben ein gleichmäßiger Wärme- bzw. Kältebedarf besteht, 

um energetische und wirtschaftlich nachhaltige Lösungen entwickeln zu können. Ein wesentlicher 

Baustein für eine energetische Optimierung oder weitergehende Berücksichtigung der Klimaschutz-

ziele ist die (solare) Optimierung der Gebäude, bspw. durch Anordnung der Gebäude, Gebäudeaus-

richtung, innere Organisation, Grundrissausbildung, Bauteileigenschaften, etc. Ein hieraus resultie-

render geringerer Wärmebedarf ermöglicht bzw. verbessert die Solarenergienutzung. Dieser Ansatz 

wurde in der vorliegenden städtebaulichen Planung berücksichtigt. Es wird darüber hinaus nicht als 

zielführend angesehen im Bebauungsplan weitere Anforderungen rechtlich zu verankern, die dann 

ggf. den in kurzen Abständen aktualisierten bautechnischen Anforderungen entgegenständen. Zu-

dem werden in spezifischen Landesgesetzen energie- und klimawirksame Vorgaben geregelt (bspw. 

Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg; Solarpflicht beim Neubau von Wohngebäuden ab dem 

1.Mai 2022). 

Lärmschutz 

Im Zuge der Baurechtschaffung des 1. Bauabschnittes ĂKisselflieÇñ wurde im Jahr 2012 eine schall-

technische Untersuchung zum Bebauungsplangebiet ĂKisselflieÇñ durch das Ingenieurbüro für Ver-

kehrswesen KOEHLER & LEUTWEIN erstellt. Innerhalb der Untersuchung wurden die zu erwartenden 

Lärmemissionen und ïimmissionen für das Gesamtgebiet berechnet und nach der DIN 18005 und 

ergänzend der 16. BImschV beurteilt. Berücksichtigung fanden hierbei der Straßenverkehrslärm des 
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umgebenden Straßennetzes sowie der DB-Strecke (Weinheim-Heppenheim). Es wurde festgestellt, 

dass durch den Straßen- und Schienenverkehrslärm ohne Schallschutzmaßnahmen im größten Teil 

des Gebiets Überschreitungen der Orientierungswerte auftreten. Im Nahbereich zur Kreisstraße und 

Bahnstrecke wurden unzumutbare Beurteilungspegel errechnet.  

Es können jedoch zumutbare Verhältnisse in Bezug auf die Lärmeinwirkung durch verschiedene 

Maßnahmen erreicht werden.  

Sinnvolle Maßnahmenkombinationen von aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen sind:  

¶ Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf der Haupterschließungs-

straße (bereits umgesetzt) 

¶ Anordnung der Baufenster abgerückt von der Haupterschließungsstraße (wird berücksichtigt) 

¶ Ausweisung eines MI-Gebietes im Norden (bereits umgesetzt) 

¶ Aktive Lärmschutzmaßnahmen entlang der Kreisstraße bzw. Bahnlinie (bereits umgesetzt) 

¶ Festsetzung von passiven Lärmschutzmaßnahmen in einzelnen Gebäudefronten (wird be-

rücksichtigt, vgl. planungsrechtliche Festsetzungen und Planzeichnung)  

Im Tageszeitraum ergeben sich bei dem vorgesehenen Schallschutzkonzept für den Großteil des 

Gebietes Unterschreitungen der geforderten Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städ-

tebau) von 55 dB(A) für allgemeine Wohngebiete. Im Nachtzeitraum (vgl. Abbildung) ergeben sich 

durch die Güterzugverkehre auf der Bahnstrecke, sowie den hohen LKW-Anteil auf der Autobahn trotz 

der Lärmschutzanlagen Überschreitungen der Orientierungswerte vor allem in Randbereichen des 

Bebauungsplangebietes. Die sich ergebenden Überschreitungen der Orientierungswerte im Randbe-

reich können im Rahmen der Abwägung als hinnehmbar bezeichnet werden. (Auszug schalltechni-

sche Untersuchung zum Bebauungsplangebiet ĂKisselflieÇñ, Gemeinde Laudenbach, Ingenieurbüro 

für Verkehrswesen KOEHLER & Leutwein, 2012). 

 

Abb. 8: Prognose Planzustand Lärmpegelbereich (Nacht mit Lärmschutzanlagen) 
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Um den Anforderungen resultierend aus den anfallenden Schallimmissionen in das Planungsgebiet 

gerecht zu werden, wurden bereits bei der Umsetzung des 1. Bauabschnittes Lärmschutzanlagen 

westlich der Kreisstraße bzw. Bahnlinie realisiert. Es handelt sich hierbei um eine 4 m hohe Lärm-

schutzwand, die über eine Länge von 228m errichtet wurde. Weiterhin erfolgte eine Verminderung der 

Lärmbelastung durch Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Haupterschlie-

ßungsstraße (Im Kisselfließ) auf 30 km/h. Durch diese verkehrsrechtliche Anordnung und den erwei-

terten Netzausbau (K4229 [neu]) prognostiziert der Verkehrsgutachter eine Verringerung der Anzahl 

der (Lkw) Durchgangsverkehre. Für die Realisierung des 2. Bauabschnittes Kisselfließ sind keine 

weiteren aktiven Lärmschutzmaßnahmen erforderlich; die im 1. BA hergestellten Anlagen sind bereits 

für diesen 2. Bereich ausgelegt.  

Neben städtebaulichen Ansätzen (Ausrichtung der Gebäude) werden weitere planungsrechtliche 

Festsetzungen verankert. Hierfür wurden Lärmpegelbereiche ausgewiesen innerhalb derer für einzel-

ne Gebäudefronten entsprechende Maßnahmen (Anforderungen der Luftschalldämmung für Außen-

bauteile) zu ergreifen sind.  

Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung der Bauflächen erfolgt über die Bestandstraße ĂIm Kisselfließñ die das Plangebiet 

des 2. Bauabschnittes tangiert und im Norden an die Heinrich-Lanz-Straße anschließt. Von dieser 

Sammelstraße aus werden die Wohnbauflächen durch einzelne Wohnstraßen (Planstraße A und B) 

erschlossen.  

Die Bestandsstraße ĂIm Kisselfließñ wird an ihrer westlichen Seite ausgebaut. Im Querschnitt (von 

West nach Ost) wird anschließend an die Wohnbaufläche ein Grünstreifen verlaufen. Daran schließt 

ein ca. 2,70m breiter Gehweg sowie ein Parkstreifen für Längsparker (ca. 2,50m) an. Die nun folgende 

Fahrbahn wird durch den Aus- bzw. Umbau der Straße ĂIm KisselflieÇñ nunmehr eine reduzierte Fahr-

bahnbreite von ca. 5,50m aufweisen; die Integration einer Radfahrspur an der Westseite der Fahrbahn 

wird in der noch geprüft und mit der zuständigen Behörde abgestimmt. Die Wohnstraßen (Planstraße 

A und B) werden analog zum ersten Bauabschnitt eine Gesamtbreite von ca. 6,50m aufweisen. Sie 

werden ohne separaten Gehweg ausgebaut. Innerhalb dieser Querschnittsbreite werden Baumpflan-

zungen erfolgen, sodass neben gestalterischen und ökologischen Aspekten auch eine Geschwindig-

keitsreduzierende Wirkung erzielt wird. Im Zuge der Leitungsträgerkoordination (Lage der verschiede-

nen Medien, Ver- und Entsorgungsleitungen und Leitungstrassen), sowie den künftigen Grundstücks-

zuschnitten (Parzellierung) lassen sich erst nachrichtlich die in der Verkehrsfläche gemäß Planeintrag 

festgesetzte Anzahl an Bäumen verorten. Die resultierenden Einengungen im Fahrbahnquerschnitt 

werden daher erst im Zuge des Straßenausbaus festgesetzt. Auch die Lage von Parkständen (ĂIm 

KisselflieÇñ; PlanstraÇe A und B an ihren Westseiten) kann sich (bspw. infolge von Anpassungen der 

Kurvenradien an den Knotenpunkten) noch im Detail ändern. Dies erfolgt ebenso im Zuge der Er-

schließungsplanung.  

An den Westseiten der beiden Wohnstraßen (Planstraße A und B) werden zwischen den einseitig 

platzierten Baumstandorten Längsparker ausgebaut. Hier ist auch in jeder Planstraße eine Fläche zur 

Versorgung (Trafo) vorgesehen.  

Die Ausbildung der Straßenräume und der Einmündungen erfolgt gemäß den einschlägigen Richtli-

nien zur Anlage von Erschließungsstraßen.  

Die Anbindung an das Ortszentrum erfolgt über die Südspange, die Heinrich-Lanz-Straße und die 

Bachstraße. Der Anschluss an die B3 erfolgt über die KVS und die Südspange.  
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Ruhender Verkehr 

Im Planungsgebiet Kisselfließ (2. BA) werden im öffentlichen Raum Parkmöglichkeiten vorgehalten. 

Diese sind an der Sammelstraße (Im Kisselfließ) und in den Wohnstraßen (hier an den westlichen 

Ringschlüssen von Planstraße A und B) jeweils als Längsparker angeordnet. Im Bereich der Sammel-

straße können voraussichtlich 22 Parkstände, in den Wohnstraßen ca. 8 platziert werden. Die Aus-

weisung einzelner Parkstände als Besucherplätze ist möglich.  

Für das Gesamtgebiet sollten im öffentlichen Raum ca. 0,15 Stellplätze pro Wohneinheit für Besucher 

vorgehalten werden. Bei einer Gesamtanzahl von ca. 450 ï 550 Wohneinheiten werden zwischen 63 

und 83 Parkplätze entlang der Südspange und entlang der parallel verlaufenden Wohnstraßen reali-

siert. Im 2. Bauabschnitt Kisselfließ können voraussichtlich bis zu 175 Wohneinheiten entstehen, so-

dass dem Stellplatzschlüssel zufolge 26 Parkstände erforderlich sind. Diese werden bei der Erschlie-

ßungsplanung der Verkehrsanlagen bereits berücksichtigt. Es werden ca. 30 (öffentliche) Stellplätze 

hergestellt.  

Die Unterbringung der Privatstellplätze erfolgt auf den privaten Grundstücken. Diese sind innerhalb 

des Baufeldes, den seitlichen Abstandsflächen oder zwischen öffentlicher Erschließung und der vor-

deren Baugrenze anzuordnen. Um eine Ausbildung einer Vor- bzw. Gartenzone sicherzustellen, müs-

sen Garagen und Carports darüber hinaus Mindest- bzw. Maximalabstände zur vorgelagerten Er-

schließungsstraße einhalten. Zudem sind dem Gebäude vorgelagerte Stellplätze (zwischen Straße 

und Baufeld) begrenzt auf maximal 50 % der Grundstücksbreite. Bei Hausgruppen können 2 Stellplät-

ze vor dem Gebäude angeordnet werden, sofern eine Restzugangsbreite von 1,2m zum Gebäude 

verbleibt. Um große Stellplatzanlagen zu vermeiden sind ï mit Ausnahme von Behindertenstellplätzen 

- die Stellplätze des WA1 und WA5 ab der Anzahl von 8 WE/ Gebäude in Tiefgaragen (unterirdische 

Garagengeschosse) unterzubringen.  

Grün- und Freianlagen 

Das Gesamtgebiet wird mit einer zentral gelegenen öffentlichen Grünfläche in einer Breite zwischen 

37 und 55 Metern gegliedert. In dieser sollen Spielangebote geschaffen und die Anlagen zur Retenti-

on und Ableitung des Niederschlagswassers hergestellt werden. Weitere gestaltende Elemente sind 

die straßenbegleitenden Baumpflanzungen entlang der Sammel- und der Wohnstraßen, auf öffentli-

chen Flächen sowie ergänzend festgesetzte Anpflanzungen in privaten Grundstücksbereichen (2. BA: 

westlicher und nördlicher Gebietsrand). 

Medienversorgung 

Das Plangebiet kann mit den Medien zur Versorgung mit Trinkwasser und Elektrizität sowie der Tele-

kommunikation erschlossen werden. Über die neue Erschließungsstraße und das öffentliche Ver-

kehrswegenetz werden diese Medien in das Gebiet geführt. 

Entwässerungskonzept 

Entsprechend den rechtlichen Vorgaben sind für neu zu erschließende Baugrundstücke das häusliche 

Abwasser und das Niederschlagswasser getrennt abzuleiten. Das Entwässerungskonzept sieht vor, 

dass die anfallenden Niederschlagswasser auf den jeweiligen Grundstücken zurückgehalten werden 

und dann in das öffentliche RW-Kanalnetz abzuleiten sind. Laut Bodengutachten, sind geeignete Ver-

hältnisse zur Versickerung der Niederschlagswasser nicht oder nur eingeschränkt vorhanden. Nieder-

schlagswasser, die im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen anfallen, werden ebenfalls in der öf-

fentlichen Grünfläche zurückgehalten und gedrosselt in das angrenzende Grabennetz eingeleitet.  
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Die nachfolgende Abbildung zeigt das konzipierte Kanalnetz für die Schmutz- und Niederschlagswas-

serableitung. 

 

Abb. 9: Entwässerungskonzept 

Störfallbetrieb 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe, Abt. 2 ï Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Ge-

sundheitswesen informierte mit Schreiben vom 24.11.2017 über die Beteiligung im Rahmen der Bau-

leitplanung im Umfeld von Betriebsbereichen nach Störfallverordnung. In der zugehörigen Auflistung 

der Störfallbetriebe im Regierungsbezirk Karlsruhe ist auch ein in Laudenbach ansässiger Betrieb 

gelistet. Es handelt sich hierbei um ein Chemiewerk, welches aufgrund der Herstellung und Lagerung 

von Metallphosphiden als Störfallbetrieb betrachtet wird. Der Betrieb ist mit einem Konsultationsab-

stand von 2.000 m erfasst. Achtungs- oder Sicherheitsabstände sind dem Planverfasser und der Ge-

meinde Laudenbach nicht bekannt. Bereits im Rahmen der Bauleitplanung sollte durch angemessene 

Sicherheitsabstände eine räumliche Trennung von Störfallbetrieben und empfindlichen Nutzungen 

berücksichtigt werden. Dieser Ansatz wird ï neben der sog. ĂSeveso-III-Richtlinieñ (ĂRichtlinie 

2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffenñ) ï im Immissi-

onsschutzrecht, hier insbesondere mit §50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) verfolgt. Hier-

nach muss zwischen Störfallbetrieben und umgebenden empfindlichen Nutzungen (z.B. Wohngebie-

ten, öffentlich genutzten Gebäuden, wichtigen Verkehrswegen, Freizeitgebieten, FFH-Gebieten) ein 

angemessener Sicherheitsabstand eingehalten werden, bzw. sind die für bestimmte Nutzungen vor-

gesehenen Flächen so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen 

in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf o.g. Gebiete so weit wie möglich vermieden 

werden.  

Im vorliegenden Planungsfall befindet sich der Betrieb in räumlicher Nähe zum Bebauungsplangebiet. 

Der komplette Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in einem Radius von 700m. Innerhalb die-

ser Distanz liegen aber auch weite Teile der Gemeinde Laudenbachs (Bestand Wohnen), so bspw. 

das Wohngebiet westlich der Bahntrasse mit ca. 4 ha, oder Teilflªchen des 1. Bauabschnittes ĂIm 

KisselflieÇñ. Innerhalb des sog. Konsultationsabstands (von in diesem Fall 2.000 m) befinden sich die 
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gesamte Gemeinde Laudenbach, sowie der nördliche Teil von Hemsbach. Durch die Ausweisung des 

Baugebietes ĂIm KisselflieÇ 2. Bauabschnittñ werden demnach keine neuen Rahmenbedingungen 

geschaffen. Es handelt sich vielmehr um ein Heranrücken weiterer Wohnbebauung bzw. einer Ver-

dichtung von Bebauung im Umfeld. In der folgenden Abbildung ist die Lage des Störfallbetriebs im 

Raum mit den beschriebenen Abständen und der Lage des Baugebietes dargestellt (äußerer Ring r: 

2.000m [Konsultationsabstand], innerer Ring r=700m; Abgrenzung Geltungsbereich BA 2).  

 

Abb. 10: Störfallbetrieb | Konsultationsabstand   

[äußerer Ring r: 2.000m], Abgrenzung Geltungsbereich BA 2 [innerer Ring r: 700m] 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat zum Vorentwurf des Bebauungsplans im Rahmen der früh-

zeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eine Stellungnahme vorgelegt, wonach gegen das 

geplante Vorhaben, bei dem ein Wohngebiet (WA) im näheren Umfeld der Firma Detia Freyberg 

GmbH (Fa. Detia), die unter die erweiterten Pflichten der StörfallV fällt, ausgewiesen werden soll, aus 

fachtechnischer Sicht erhebliche Bedenken bestehen. 

Die Fa. Detia betreibt auf ihrem Werksgelände mehrere auf verschiedene Gebäude verteilte Produkti-

onsanlagen, Läger und Laborbereiche, darunter auch immissionsschutzrechtlich genehmigungsbe-

dürftige Anlagen. Aufgrund der Art und Menge der gefährlichen Stoffe, die auf dem Betriebsgelände 

vorhanden sein oder entstehen können, bildet die Fa. Detia einen Betriebsbereich der oberen Klasse 

i.S.d. § 3 Abs. 5a BlmSchG und unterliegt somit den erweiterten Pflichten der Störfall-Verordnung 

(StörfallV). Bei den fraglichen Stoffen handelt es sich im Wesentlichen um Metallphosphide, die zur 

Herstellung von Vorratsschutzmitteln verwendet werden. Die Metallphosphide sind als akut toxisch 

(frühere Bezeichnung: sehr giftig) eingestuft. Bei möglichen Betriebsstörungen oder Störfällen kann 

aus den Metallphosphiden stöchiometrisch (quantitativ) Phosphorwasserstoff freigesetzt werden. 

Phosphorwasserstoff ist ein Gas, das als akut toxisch Kategorie 1 (Kategorie H1 nach Anh. 1 StörfallV 

= höchste Kategorie bei den Gesundheitsgefahren) eingestuft ist. Im Vergleich mit anderen akut toxi-

schen Gasen (Kohlenmonoxid, Blausäure, Chlor und Chlorwasserstoff) gelten nach KAS 18 jeweils 

Achtungsabstandsempfehlungen von deutlich mehr als 1000 m; sie werden der höchsten Abstands-

Klasse IV zugeordnet. Das geplante Wohngebiet ist ein schützenswertes Gebiet i.S.d. § 50 BlmSchG. 

Es liegt deutlich innerhalb der abgeschätzten Achtungsabstandsempfehlung. Im Ergebnis kann somit 

nicht ausgeschlossen werden, dass Phosphorwasserstoff, der im Falle eines Störfalls freigesetzt wer-
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den kann, das geplante Wohngebiet beaufschlagt und somit das Risiko eines schweren Unfalls oder 

die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmert.  

Die erheblichen Bedenken wurden einvernehmlich wie folgt beurteilt und geklärt.  

Die erheblichen Bedenken werden damit begründet, dass bei möglichen Betriebsstörungen oder Stör-

fällen aus den Metallphosphiden stöchiometrisch (Quantitativ) Phosphorwasserstoff freigesetzt wer-

den kann. Phosphorwasserstoff ist ein Gas, das als akut toxisch Kategorie 1 (nach Störfall-

Verordnung = höchste Kategorie bei den Gesundheitsgefahren) eingestuft ist. Das Regierungspräsidi-

um Karlsruhe ordnet diesen Stoff gemäß Leitfaden KAS-18 der Abstandsklasse IV (1.500m) zu. Diese 

Aussage stützt sich ausschließlich auf den ohne Detailkenntnisse gemäß KAS 18 zugeordneten stoff-

bezogenen Abstandswert (Achtungsabstand). Aus diesem Grund wurde in Abstimmung mit der Im-

missionsschutzbehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe, der Landesanstalt für Umwelt Baden-

Württemberg (LUBW) sowie unter Einbindung der Firma Detia Freyberg GmbH (Fa. Detia), und weite-

ren Sachverständigen (§29b BImschG Sachverständige) der angemessene Sicherheitsabstand i.S.d. 

§ 3 Abs 5c i.V.m. § 50 BImSchG rechnerisch ermittelt.  

Die Ergebnisse der Abstandsermittlung wurden mit allen Beteiligten erörtert und erforderliche Konkre-

tisierungen in einem Bericht eingearbeitet. Der Bericht ĂVorhabenbezogene Beurteilung der Einhal-

tung des angemessenen Sicherheitsabstandes im Sinne des § 3 Abs. 5 c i.V.m. § 50 BImSchGñ (Be-

richt Nr. M147175/01ñ, M¿ller BBM GmbH vom 23.03.2021) liegt der Gemeinde vor. Der größte der im 

Rahmen der Auswirkungsbetrachtungen für die abdeckenden Szenarien gem. Leitfaden KAS-18 er-

mittelte Abstand stellt den angemessenen Sicherheitsabstand i. S. d. § 3 Abs. 5c i.V.m. § 50 BIm-

SchG dar. Entsprechend der Ausführungen im Bericht wurde für das abstandsbestimmende Szenario 

der Firma Detia Freyberg GmbH gem. KAS-18 ein Abstand von 150m ermittelt. 

 

Abb. 11: Ermittelter angemessener Sicherheitsabstand (Auszug Gutachten, MBBM)   

Somit ist festzustellen, dass das gesamte Planungsgebiet des Bebauungsplanes ĂKisselflieÇ 2. Bau-

abschnittñ auÇerhalb des angemessenen Sicherheitsabstandes liegt.  

Mit E-Mail vom 01.04.2021 bestätigt das Regierungspräsidium die Ergebnisse. Das Gutachten der 

MBBM kann als Grundlage für die geplante Gebietsausweisung dienen. Weitere Anregungen des 

Regierungspräsidiums haben keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. Formalrechtlich stehen 

somit die Belange des § 50 BImSchG dem Vorhaben nicht entgegen. 
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5.2 Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung § 9(1) BauGB i. V. m. §§ 1 - 15 BauNVO 

Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung und Vorgabe des Flächennutzungsplanes wird die Art 

der baulichen Nutzung als (allgemeine) Wohngebiet(e) festgesetzt. Die geringfügige Überlagerung der 

im FNP als gemischte Baufläche dargestellten, im Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet aus-

gewiesenen Fläche, wird als vertretbar eingeschätzt. Zumal die planungsrechtliche Intention eines 

abgestuften Übergangs zwischen den Baugebietsausweisungen von GE- über MI- hin zu sensiblen 

W(A)-Gebieten durch das bereits geschaffene Planungsrecht des Bebauungsplan ĂIm Kisselfließ 1. 

Bauabschnittñ gesichert ist.  

Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 4 und Nr. 5 BauNVO werden jedoch 

ausgeschlossen, da diese Nutzungen der Zielsetzung, das Wohnen zu stärken widersprechen und mit 

Konflikten verbunden wären.  

Maß der baulichen Nutzung § 9(1) BauGB i. V. m. §§ 16 - 21a BauNVO 

Das Maß der baulichen Nutzung wird in den Allgemeinen Wohngebieten durch die maximale Grund-

flächenzahl (GRZ), die maximale Höhe der baulichen Anlagen in Trauf- und Gebäudehöhe (TH, GH) 

sowie die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.  

Im WA 2 bis WA 5 sind ein- oder zweigeschossige und im WA 1 auch dreigeschossige Gebäude zu-

lässig, da die städtebauliche Situation an der Südspange (ĂIm Kisselfließñ) hier eine höhere Ausnut-

zung des Grundstücks, insbesondere durch Errichtung von Mehrfamilienhäusern, zulässt. Das WA 5 

bildet einen angemessen Höhenanschluss (bis 2 Geschosse) an die nördlich bestehende Bebauung.  

Die Trauf- und maximalen Gebäudehöhen (Oberkante aller Bauteile/Firsthöhen) wurden so gewählt, 

dass im WA 1 dreigeschossige Gebäude mit Pultdach, im WA 2 bis WA 5 zweigeschossige Gebäude 

mit Pultdach oder mit beidseitig geneigtem Dach (Sattel- oder Walmdach) errichtet werden können. Im 

WA3 wurde eine geringere Gebäudehöhe festgesetzt um eine Abstufung der Bauvolumen zur Land-

schaft auszubilden. Auch hier sind planerisch 2 Vollgeschosse zzgl. Dach realisierbar.  

Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhen (um bis zu 1,00m) ist durch technisch 

oder funktional bedingte Bauteile wie Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien, Kamine oder Ab-

luftablagen zulässig. 

Die maximale Grundflächenzahl in den WA beträgt 0,4. Diese kann bis zu einer GRZ von 0,6 für Vor-

sprünge, Terrassen, Stellplätze, Garagen und ihre Zufahrten überschritten werden. Die Grundstücks-

größen reichen hier aus, um die erforderlichen Nebennutzungen zu errichten Eine höhere GRZ ist im 

WA 4 und WA 5, hier aber nur bei einer Bebauung mit Hausgruppen (und hier auch nur für die Rei-

henmittelhäuser) zulässig. Die auf 0,5 festgesetzte GRZ (ausschließlich Reihenmittelhäuser) kann 

erforderlich werden, da hier die mutmaßliche Grundstücksgröße nicht auskömmlich ist, um mit einer 

geringeren GRZ die baulichen Vorhaben umsetzen zu können. Zudem gilt die der BauNVO entspre-

chende GRZ-Überschreitung für Nebenanlagen, etc. um 50% der GRZ. 

Bauweise § 9(1) Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22, BauNVO 

In den Allgemeinen Wohngebieten erfolgt eine Gliederung der Bauweise, um ein breites Spektrum von 

Gebäudeformen bzw. Wohntypen zuzulassen. So können Doppel- und Einzelhäuser, im WA 4 und 

WA 5 darüber hinaus auch Hausgruppen/ Reihenhäuser errichtet werden. Die generell zugelassene 

offene Bauweise entspricht der gewünschten Grundstücks- und Baustruktur.  
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Überbaubare Grundstücksfläche § 9(1) Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. Die dadurch entstehenden 

ĂBaufensterñ ermºglichen eine flexible Bebaubarkeit der Grundst¿cke und stellen sicher, dass nut-

zungsbedingte Mindestabstände zu den öffentlichen Verkehrsflächen eingehalten werden. Für Dop-

pelhäuser und Hausgruppen wird eine gemeinsame Firstrichtung durch Vorgabe einer Traufständig-

keit der Gebäude definiert, um bautechnisch schwierige Anschlüsse zu vermeiden.  

Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen, § 9(1) Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 12, 14 BauNVO 

Um die städtebauliche Ordnung zu wahren und das Wohnumfeld aufzuwerten, sind im Allgemeinen 

Wohngebiet Nebenanlagen, Garagen und Carports nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-

che zulässig. Regelungen zu Mindestabständen von nicht in Hauptgebäude integrierten Garagen und 

Carports zur vorgelagerten Straßenbegrenzungslinie dienen dazu, ein Heranrücken der einzelnste-

hender Bauwerke an den Straßenraum zu vermeiden.  

Stellplätze sind zudem in den seitlichen Abstandsflächen zwischen der Gebäudefront und der rück-

wärtigen Baugrenze zulässig, sowie darüber hinaus vor der vorderen Baugrenze, hier jedoch begrenzt 

auf 50% der vorderen Grundstücksbreite. Zusätzlich gilt für Hausgruppen/ Reihenhäuser, dass vor der 

vorderen Baugrenze bis zu 2 Stellplätze angeordnet werden können, sofern ein uneingeschränkter 

Zugang zum Gebäude oder weiteren Nebenanlagen gesichert ist. Diese Regelungen gewähren einen 

möglichst großen Spielraum zur Stellplatzanordnung auf den Grundstücken, die zudem sicherstellen, 

dass hinreichend viele private Stellplätze ausgewiesen und zudem flächensparsam angeordnet wer-

den können. Es soll hierdurch vermieden werden, dass private Stellplatzbedürfnisse künftig im öffent-

lichen Verkehrsraum befriedigt werden.  

Um großflächige Sammelstellplatzanlagen zu vermeiden sind die Stellplätze im WA 1 und WA 5 ab 

einer Anzahl von 8 WE/ Gebäude in einer Tiefagarage unterzubringen. 

Die Konkretisierung des Bauvolumens von Nebenanlagen wie z.B. Kellerersatzräumen dient dazu, die 

Versiegelung der Grundstücksflächen zu begrenzen, sowie Gartenzonen von weiteren baulichen An-

lagen freizuhalten.  

Verkehrsflächen § 9(1) Nr. 11 BauGB 

Alle Verkehrsflächen im Baugebiet werden als öffentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzt. Die 

Gliederung und Unterteilung dieser Flächen im Rechtsplan ist nur informell aus der Erschließungspla-

nung übernommen und hat keinen verbindlichen Rechtscharakter.  

Entlang der Straße Im Kisselfließ wird zu den privaten Grundstücken (WA1 und WA5) ein Zufahrtsver-

bot (Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt) festgesetzt. Dies ist erforderlich um entlang der Straße Im Kis-

selfließ einen Grünstreifen sowie Längsparken ausweisen zu können, ohne mit möglichen Grund-

stückszufahrten in Konflikt zu geraten.  

Versorgungsflächen § 9 (1) Nr. 12 BauGB 

Zur Sicherung einer hinreichenden Stromversorgung des Gebietes sind zwei Flächen für den Betrieb 

von Trafostationen jeweils im westlichen Bereich der Planstraßen (A und B) vorgesehen.  

Flächen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser § 9(1) 14 BauGB 

Die Versiegelung des Bodens durch Bebauung führt zu einer Erhöhung und Beschleunigung des Nie-

derschlagsabflusses, die immer wieder zu Hochwasser führen. Das auf den befestigten Flächen anfal-

lende Niederschlagwasser kann aufgrund der Bodenverhältnisse über die belebte Bodenzone jedoch 
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nur begrenzt versickert werden. Um einen Beitrag zur Reduzierung des Abflusses in den Vorfluter zu 

leisten wird durch Festsetzungen die Nutzung des auf privaten Flächen anfallenden Regenwassers 

ermöglicht. Zusätzlich wird die Abflussmenge reglementiert. 

Das im Gebiet anfallende Niederschlagswasser wird über ein Trennsystem zu den Rückhaltekanälen 

(Sammler in der Südspange) und im Weiteren in die Retentionsfläche geleitet. Diese Fläche für die 

Rückhaltung von Niederschlagswasser wird innerhalb der öffentlichen Grünfläche gemäß § 9 (1) Nr. 

14 BauGB definiert. Von dort kann das Regenwasser in das angrenzende Grabensystem abgeleitet 

werden. 

Grünflächen § 9(1) Nr. 15 BauGB 

Die gekennzeichneten Flächen werden als öffentliche Grünflächen mit der weiteren Funktion als öko-

logische Ausgleichsflächen festgesetzt. Sie sind, mit Ausnahme der zur Retention der anfallenden 

Oberflächenwasser erforderlichen und in der Planzeichnung festgesetzten Fläche, gärtnerisch anzu-

legen und dauerhaft zu unterhalten. Nähere Regelungen zur Bepflanzung der öffentlichen Grünflä-

chen sind als landschaftsplanerische Festsetzungen getroffen.  

Die grünordnerischen Festsetzungen zur Versickerungsfläche (Retentionsanlage) gewährleisten die 

Funktionalität der Versickerung der eingeleiteten Niederschlagswasser in der belebten Bodenzone. 

Genauere Details zur Ausgestaltung erfolgen im Rahmen der Detail- und Ausführungsplanung.  

Spielplatz 

Im Südwesten des Geltungsbereiches innerhalb der öffentlichen Grünfläche liegt eine Fläche für 

Sport- und Spielanlagen (Zweckbestimmung ĂSpielplatzñ). Die Festsetzung dient der Versorgung und 

langfristigen Sicherung eines Kinderspiel-, Freizeit- und Erholungsangebotes für das entstehende 

Baugebiet. Die Platzierung am südwestlichen Rand innerhalb der Grünfläche erweitert die Attraktivität 

der Freianlage. Zugleich werden mögliche einhergehende Konflikte durch die Nutzung (Lärm) aus 

dem zentralen Wohnbereich (Quartiersmitte 2. BA) in Randlage versetzt. Darüber hinaus soll das An-

gebot auch einer späteren Baugebietsentwicklung (3. BA) dienen.  

Mit Geh- und Leitungsrecht zu belastende Flächen § 9(1) Nr. 21 BauGB 

Zur Anlage von Gehwegen und GartenerschlieÇungswegen (ĂMistwegenñ) im WA 5 (Bereiche mit 

Hausgruppen und Reihenhäusern) werden Gehrechte zugunsten der Anrainer (Benutzer und Besu-

cher WA 5 sowie der nördlich angrenzenden Grundstücke) festgesetzt. Hierdurch ist die rückwärtige 

ĂErschlieÇungñ der Gartenbereiche gewªhrleistet. 

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft sowie Pflanzbindungen § 9(1) 20 sowie 25 BauGB 

Die Festsetzungen dienen der Minderung und dem Ausgleich von Beeinträchtigungen der Funktions- 

und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts. Diese Maßnahmen bestehen aus einer Mindestbegrünung 

der Grundstücke (Festlegung von Gehölzpflanzungen, Großbaumeinheiten), Vorgaben zur Begrünung 

der Stellplatzanlagen (Festlegung Pflanzgebot, Festlegung versickerungsfähiger Oberflächen), Vorga-

ben zu Materialwahl von Dächern, Vorgaben über die Begrünung der Vorgärten (einschließlich zwin-

gender Baumpflanzungen), Anpflanzung von Gehölzen (hier auch Festlegung von Flächen mit Pflanz-

gebot auf Privatgrundstücken; Ortsrandeingrünung, Pflanzgebot im öffentlichen Straßenraum) sowie 

dem Gebot der Dachbegrünung.  

Die landschaftsplanerischen Festsetzungen leisten einen direkten positiven Beitrag für das Quartier. 

Insbesondere das Kleinklima kann hiervon profitieren; so wirken bspw. die Vorgaben zur Begrünung 
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einer Aufheizung entgegen (Kaltluftbildung durch Verdunstung). Die Gebietsbegrünung der öffentli-

chen und privaten Flächen steigert darüber hinaus auch die Wohnqualität im Gebiet selbst.  

Zur Vermeidung oder Verhinderung von Störungen, Tötungen und/oder Schädigungen von Tierarten 

des Anhanges IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 der Vogelschutz-

richtlinie wurden verschiedene Maßnahmen aufgenommen. Das gesetzlich verankerte Rodungsverbot 

von Bäumen, Hecken und Gehölzen zwischen März bis September wurde aufgegriffen und durch 

konkrete Erläuterung gestärkt. Um die Bewegungsmöglichkeit von Kleinsäugern nicht einzuschränken 

sind Einfriedungen mit ausreichender Durchlässigkeit oder Bodenfreiheit herzustellen.  

Dem Insektenschutz zugutekommt der Einsatz einer insektenfreundlichen Außenbeleuchtung. Neben 

dem Gedanken des sparsamen Energieverbrauchs soll Lichtsmog vermieden werden und Störfakto-

ren in der Nacht (Blendwirkung, Vergrämung von nachtaktiven Vögeln) ausgeschaltet werden.  

Hinsichtlich des Bodenschutzes und Wasserhaushaltsmanagements werden Vorgaben zur Oberflä-

chenbefestigung getroffen. Eine Dachbegrünung dient ebenfalls als erweiterter Retentionsraum und 

bietet zugleich Habitat und Nahrungsangebot für Insekten. Zur Einsaat der Dachbegrünung werden 

Saatgutmischungen (Kräuter, Blühstauden, Gräser sowie Sedum-Arte) vorgeschrieben. Derartige 

Mischungen bieten Insekten Lebensraum und Nahrungsgrundlage. Ein entsprechendes Insektenvor-

kommen wiederum wirkt sich positiv auf die Habitateigenschaften der Vogelarten aus. Klimatisch posi-

tive Effekte gehen ebenso mit der Dachbegrünung einher.  

Externe Ausgleichsmaßnahmen auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen   

Zuordnungsfestsetzung/¥kokonto ĂUmfang und Bezeichnungñ (§ 1a Abs. 3 i.V.m § 9 Abs. 1a BauGB) 

Der durch die Planung entstehende (verbleibende) Kompensationsumfang von 341.200 Biotopwert-

punkten wird durch die Inanspruchnahme des Laudenbacher Ökokontos vollständig im Sinne des § 1a 

Absatz 2 BauGB ausgeglichen. Hierzu werden die beiden Ausgleichs- und Kompensationsmaßnah-

men aus dem Laudenbacher Ökokonto wie folgt herangezogen / zugeordnet  

Maßnahme        Biotopwertpunkte 

¥kokontomaÇnahme ĂTalªckerñ (Flst. 598)     10.844 Ökopunkte 

¥kokontomaÇnahme ĂWaldrefugiumñ (Distrikt Bannholz)  330.356 Ökopunkte  

(Gesamtmaßnahme 464.000 ÖP)    Summe 341.200 

Ökokontomaßnahme Taläcker: im Gewann ĂTaläckerñ wurden 2018 auf dem gemeindeeigenen Flst. 

Nr. 598 als bauplanungsrechtliche Ökokontomaßnahme auf einer 925m² großen Fläche der Nadel-

baumbestand in einen standortgerechten Laubwald umgewandelt. Es erfolgt eine Anrechnung von 

10.844 Ökopunkten. Die zweite Ökokontomaßnahme hat die Umwandlung des Forstdistrikts Bannholz 

in ein Waldrefugium (11,6 ha) umgesetzt. Die Waldfläche im Bereich Bannholz wird von der Gemeinde 

dauerhaft aus der Nutzung genommen. Von dieser Maßnahme werden 330.356. Ökopunkte diesem 

Bebauungsplan zugeordnet. (Gesamtmaßnahmen: 464.000 ÖP) 

Die bauleitplanerischen Ökokontomaßnahmen dienen dem Ausgleich der Eingriffe, welche durch o.g. 

Maßnahmen zur Minderung und dem Ausgleich von Beeinträchtigungen in die Funktions- und Leis-

tungsfähigkeit des Naturhaushalts noch nicht adäquat kompensiert werden konnten. Sie sind im vor-

liegenden Fall schutzgutübergreifend zu bewerten. 

Alternative (externe) Maßnahmen wären mit einer weiteren Flächeninanspruchnahme (auch von 

landwirtschaftlich genutzten Flächen und damit dem Entzug potentieller Flächen zur Nahrungsmittel-

bereitstellung) verbunden.  
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Der verbleibende Kompensationsumfang von -341.200 Ökopunkten wird durch die Inanspruchnahme 

des Laudenbacher Ökokontos mit den benannten Ökokontomaßnahmen vollständig kompensiert. 

Schallschutzmaßnahmen 

Die bestimmenden Verkehrslärmquellen für das Plangebiet (untersucht wurde das Gesamtgebiet wel-

ches mehrere Bauabschnitte umfasst) stellen die östlich liegende Eisenbahnstrecke in Verbindung mit 

der Kreisverbindungsstraße sowie nachgeordnet die westlich gelegene Autobahn A5 dar. In einer 

schalltechnischen Untersuchung wurde die Ausgangssituation analysiert.  

Maßgeblich sind die Orientierungswerte der DIN 18005 und die Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-

SchV für allgemeine Wohngebiete. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohn-

gebiete betragen 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht. Im Rahmen der Grundsatzuntersu-

chung wurde festgestellt, dass eine Wohngebietsentwicklung nur möglich ist, wenn schalltechnische 

Vorgaben bei der städtebaulichen Entwicklung des Plangebietes ĂKisselflieÇñ ber¿cksichtigt werden. 

Folgende Möglichkeiten wurden für die Erarbeitung des Schallschutzkonzeptes untersucht: 

-  Errichten einer Schallschutzanlage entlang der K 4229 (neu) und der Rampe Heinrich-Lanz-Straße 

-  Abrücken der Bebauung von der Südspange (Im Kisselfließ) und optimierte Gebäudestellung sowie 

Verringerung der Fahrtgeschwindigkeiten auf 30km/h im Bereich der Haupterschließung 

(Südspange)  

-  passive Schallschutzmaßnahmen an einzelnen Gebäudefronten zur Sicherstellung und Einhaltung 

maßgebender Anforderungen an die Luftschalldämmung (DIN 4109 und VDI-Richtlinie 2719), wie 

Schalldämmung der Außenbauteile und ggf. Einbau von fensterunabhängigen Lüftungseinrichtun-

gen in Schlafräumen, da der verkehrsabhängige Lärm im Nachtzeitraum (Bahnstrecke, BAB A5) 

nicht hinreichend durch aktive Lärmschutzmaßnahmen reduziert werden kann. 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum städtebaulichen Entwurf zeigen, dass die 

schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 im Tag- und Nachtzeitraum als auch die Immis-

sionsgrenzwerte der 16. BImSchV für den Nachtzeitraum nahezu flächendeckend eingehalten wer-

den. Passive Schallschutzmaßnahmen sind nur für einzelne Gebäudefronten erforderlich und können 

Abhilfe schaffen. Zur Gewährleistung der Anforderungen der Luftschalldämmung sind bauliche und 

sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz, zur Vermeidung oder Minderung vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu treffen. Die Festlegung von 

Lärmpegelbereichen wird in der schalltechnischen Untersuchung ausgegeben, betroffen davon sind 

lediglich einzelne Gebäudefronten. 

Die Empfehlungen des Gutachtens werden in die Festsetzungstexte und Begründung des 2. Bauab-

schnittes aufgenommen, die betroffenen Gebäudefronten in der Planzeichnung ausgewiesen.  

Aufschüttungen, Abgrabungen zur Herstellung des Straßenkörpers (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Die Festsetzung, auf privaten Grundstücken entlang der Straßenbegrenzungslinien Flächen für Auf-

schüttungen und Abgrabungen zur Herstellung des Straßenkörpers bis zu einer Tiefe von max. 2 m 

und einer Höhe von max. 1,20m zu zulassen, sind erforderlich um an bestehende Anschlusspunkte 

der Erschließungsanlagen anbinden zu können und das Planungskonzept der inneren Erschließung 

umsetzen zu können. 
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5.3 Begründung der örtlichen Bauvorschriften gem. § 74 LBO i. V. m. § 9 Abs. 4 
BauGB 

Dachform- und Dachgestaltung, Dachaufbauten  

Die Regelungen dienen der Dachgestaltung und damit der Einbindung der neuen Gebäude in die vor-

handene Siedlungsstruktur und das Ortsbild.  

Die Gesamtlänge der Gauben auf einer Dachseite darf höchstens 50% der Breite der Gebäudefront 

betragen. Zwischen Dachaufbauten bzw. Dacheinschnitten und dem Ortgang muss ein Abstand von 

mindestens 1,0 m eingehalten werden. Je Traufseite des Gebäudes ist maximal ein Zwerchgiebel bis 

zu 1/3 der Gebäudebreite zulässig.  

Dächer mit einer Neigung unter 10° sind auch zur Minderung und zum Ausgleich von Beeinträchtigun-

gen der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu begrünen. 

Fassaden 

Die Festsetzungen zur Gestaltung der Fassaden ï Untergliederung, Farb- und Materialwahl - werden 

aus gestalterischen Gründen getroffen.  

Unbebaute Flächen der bebauten Grundstücke 

Um einen Beitrag zur Minderung und dem Ausgleich von Beeinträchtigungen der Funktions- und Leis-

tungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu leisten, sind unbebaute Flächen zu begrünen. Die Vorgaben 

zur Begrünung der nicht bebauten privaten Grundstücksflächen, die eine Anlage als Gärten und Be-

pflanzung mit standortheimischen Gehölzen und Stauden sowie Laubbäumen vorsieht, sind auf die 

jeweiligen Grundstücksgrößen abgestimmt. Mit dieser an die Grundstücksgröße gekoppelten Min-

destbegrünung wird eine gestalterische und ökologische Aufwertung des Baugebietes erzielt; zugleich 

wird den Bauherren ein großer Gestaltungsspielraum auf dem Grundstück offengelassen.  

Nebenanlagen 

Als gestalterisches Element und zur Beschränkung der Bauvolumen wurden Höhenregelungen von 

Nebenanlagen getroffen. Sofern sich Garagen in die Dachabwicklung des Hauptgebäudes integrieren 

und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht widersprechen, dürfen Garagen auch höher als 

2,75 m errichtet werden.  

Werbeanlagen 

Die Festsetzungen zur Zulässigkeit, Lage und Größe von Werbeanlagen wurden aus gestalterischen 

Gründen - einem Wohngebiet angemessen - aufgenommen.  

Einfriedungen 

Um ein einheitliches Straßenbild zu gewährleisten, wurden Festsetzungen hinsichtlich der Einfriedun-

gen privater Grundstücke an der Grenze zum öffentlichen Straßenraum getroffen. Einfriedungen dür-

fen entlang der öffentlichen Verkehrsfläche abweichend von der LBO eine Höhe von max. 1,00 m über 

Straßenhöhe nicht überschreiten. Sie sind als Holzzäune, Laubgehölzhecken oder Drahtzäune und 

Metallgitterzäune in Verbindung mit vorgepflanzten Laubgehölzhecken entsprechend der Pflanzliste 

des Bebauungsplanes auszuführen.  

Sichtschutzblenden zwischen Doppelhaushälften und Hausgruppen wurden in Höhe und Länge be-

grenzt, sodass sich im rückwärtigen Bereich eine optisch freie Gartenzone ausbilden kann.  
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Außenantennen und Satellitenschüsseln 

Die Regelungen wurden aus gestalterischen Gründen in den Bebauungsplan aufgenommen. Es soll 

optisch eine von technischen Anlagen freie Dachlandschaft geschaffen werden.  

Rückhaltung, Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser 

Die Vorgaben das auf Dächern von privaten Grundstücken anfallende Niederschlagswasser in Spei-

cherzisternen zu sammeln und gedrosselt (max. Ableitungsmenge von qdr = 0,25 l/(s x 100m²)) in das 

öffentliche Regenwasser-Kanalnetz abzuleiten, dient der Entlastung der Abwasseranlagen sowie der 

Minderung von Überschwemmungsgefahren. Die Festlegungen zur Herstellung von wasserdurchläs-

sigen Befestigungen für versiegelte sonstige Flächen trägt dem Bodenschutz und der Schonung des 

Wasserhaushalts bei. 

Stellplätze und Garagen 

Für die Errichtung von Stellplätzen und Garagen gilt grundsätzlich die LBO. Im Baugebiet ĂKisselflieÇñ 

sind jedoch darüber hinaus bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen für jede Wohnung 1,5 

geeignete Stellplätze herzustellen (notwendiger Stellplatz zuzüglich 0,5 Stellplätze). Bei der Errichtung 

von Gebäuden mit 1 Wohnung sind 2 Stellplätze nachzuweisen. Grundsätzlich sind dabei auch für 

eine Wohnung gefangene Stellplätze anzurechnen. Statt notwendiger Stellplätze ist die Herstellung 

notwendiger Garagen zulässig (§ 37 Abs. 1 LBO). Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze wurde 

bewusst über dem notwenigen Stellplatzschlüssel gewählt, um dem tatsächlich anfallenden Bedarf 

des ruhenden Verkehrs gerecht zu werden, da - sofern auf den priv. Grundstücken nicht genügend 

Flächen vorhanden sind - im öffentlichen Raum sonst Ăwildñ geparkt wird.  

Höhenlage des Grundstückes 

Aus gestalterischen Gründen erfolgt die Festsetzung, wie der Höhenausgleich / Anschluss zwischen 

Baugrundstück (Bestandsgelände) und dem öffentlichen Verkehrsraum als auch zu den Nachbar-

grundstücken zu erfolgen hat (Böschungen, Stützmauern, Umgang mit anfallenden Regenwasser).  

 

5.4 Nachrichtliche Übernahmen  

Keine Planungsziele der Kommune, sondern zu beachtende rechtliche Vorgaben. 

Versorgungsanlage Erdgas-Hochdruckleitung 

Im westlichen Straßenrand der Südspange ĂIm KisselflieÇñ verläuft eine Erdgas-Hochdruckleitung. 

Hier wird ein Schutzstreifen von 2 Metern beidseitig der Leitungstrasse in der Planzeichnung darge-

stellt und unter Hinweise und Kennzeichnungen textlich verwiesen.  

Es erfolgt die Übernahme / Kennzeichnung des Schutzstreifens der innerhalb der Verkehrsfläche ĂIm 

Kisselfließñ verlaufenden Erdgashochdruckleitung. Dieser liegt innerhalb des Plangebietes. Der Be-

reich ist von baulichen Anlagen freizuhalten. Entsprechend zu beachtende Auflagen sind im Punkt 

ĂSchutz unterirdischer Leitungen im Abschnitt Hinweise gegeben. 

Wassergewinnungs- und -Schutzgebiet 

Es erfolgt die Kennzeichnung des Plangebietes auf die in Planung befindliche Schutzzone des Was-

sergewinnungs- und -Schutzgebietes Badische Bergstraße (WSG Nr. Amt 226.040). 

Lärm / Schalltechnische Untersuchung  
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Die im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung (Koehler+Leutwein, Mai 2012) ermittelten maß-

geblichen Außenlärmpegel (Lärmpegelbereich nach DIN 4109) sind in die Planzeichnung überführt. 

Versorgungsanlage / Schutzstreifen 20kV-Stromleitung 

Im Bereich des Grünweges am westlichen Gebietsrand verläuft eine 20 kV Leitung der Stadtwerke 

Weinheim GmbH. Hier wird ein Schutzstreifen von 1 Meter beidseitig der Leitungstrasse in der Plan-

zeichnung dargestellt und unter Hinweise und Kennzeichnungen textlich verwiesen Der Bereich ist 

von baulichen Anlagen und tiefwurzelnden Pflanzen freizuhalten. 

 

5.5 Hinweise 

Keine Planungsziele der Kommune, sondern Hinweise an die Bauausführung bzw. künftige Bauher-

ren. Sie entbinden die Verantwortlichen nicht von ihrer eigenen Verantwortung und den Sorgfalts-

pflichten sich selbst über alle für ihr Bauvorhaben geltenden Normen und Vorschriften kundig zu ma-

chen. 

Es wird lediglich ergänzend auf die aus Sicht der Gemeinde Laudenbach wesentlichen Sachverhalte 

hingewiesen. 

Schutz unterirdischer Leitungen 

Bei Erdarbeiten sind die Schutzzonen der Leitungstrassen und die Vorschriften der Versorgungsträger 

zu beachten. Bepflanzungen sind so vorzunehmen, dass die Versorgungsleitungen nicht gefährdet 

werden. Bauwerke sind so zu gründen, dass mit einer Gefährdung unterirdischer Leitungen nicht zu 

rechnen ist. 

Schutzstreifen Erdgashochdruckleitung: Die Leitung hat einen Schutzstreifen von beidseitig 2,0 m. Der 

Bereich ist von baulichen Anlagen freizuhalten. Der Ausbau der Verkehrsanlagen (geeignete Siche-

rungsmaßnahmen/Überfahrschutz, etc.) ist mit dem Versorger abzustimmen. 

Schutzstreifen 20 kV-Stromleitung: Die Leitung hat einen Schutzstreifen von 1 Meter beidseitig der 

Leitungstrasse. Der Bereich ist von baulichen Anlagen und tiefwurzelnden Pflanzen freizuhalten. 

Bodenschutz 

Bei allen Baumaßnahmen ist humoser Oberboden (Mutterboden) und Unterboden getrennt auszu-

bauen, vorrangig einer Wiederverwertung im Gebiet zuzuführen und bis dahin getrennt zu lagern. Als 

Lager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BodSchG gewährleisten 

(Schütthöhe max. 2,00 m, Schutz vor Vernässung etc.). Erdaushub, der wieder verwendet wird, muss 

auf dem Grundstück zwischengelagert werden. 

In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden, um die 

natürliche Bodenstruktur vor erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. 

Als Aufschüttungsmaterial darf kein belastetes Bodenmaterial und kein Oberboden verwendet werden. 

Sollten bei der Durchführung von Bodenarbeiten geruchliche und/oder sichtbare Auffälligkeiten be-

merkt werden, die auf Bodenverunreinigungen hinweisen, ist das Wasserrechtsamt beim Landratsamt 

Rhein-Neckar-Kreis als untere Bodenschutzbehörde unverzüglich zu verständigen. Wird abfall- bzw. 

entsorgungsrelevantes Material angetroffen, ist dieses zu separieren und einer ordnungsgemäßen 

Entsorgung oder Wiederverwertung zuzuführen. Die Flächeninanspruchnahme durch Baustellenein-

richtung, Baustraßen und Lagerplätze ist auf ein Minimum zu reduzieren. Die betroffenen Flächen 
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bzw. die beanspruchten Böden sind nach Abschluss der Arbeiten rasch und vollständig wieder herzu-

stellen bzw. im Sinne der Grünordnungsplanes zu gestalten. 

Ein Bodenschutzkonzept ist mit Verweis auf § 2 Abs. 3 LBodSchAG in der aktuellen Fassung vom 

17.12.2020 für die Umsetzung der vorliegenden Erschließungsplanung zu erstellen.  

Bei verfahrenspflichtigen Bauvorhaben nach § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) 

ist bei einer voraussichtlich anfallenden Menge von mehr als 500 m³ Erdaushub ein Abfallverwer-

tungskonzept zu erstellen. Darin soll die wirtschaftliche Verwendbarkeit von überschüssigem Erdaus-

hub für technische Bauwerke oder, ggf. nach Aufbereitung, als mineralischer Rohstoff geprüft werden. 

Kampfmittel 

Die Abfrage beim Kampfmittelbeseitigungsdienst PR Stuttgart identifizierte für den Geltungsbereich 

dieses Bebauungsplanes ein Stellungsloch.  

Im angrenzenden, dem bereits entwickelten 1. Bauabschnitt, wurden im Rahmen der Luftbildauswer-

tung ein Sprengbombentrichter, ein Blindgängerverdachtspunkt, sowie zwei Stellungslöcher erkannt. 

Da über die festgestellten Blindgängerverdachtspunkte hinaus das Vorhandensein weiterer Bomben-

blindgänger nicht ausgeschlossen werden kann, wurde im März 2018 eine flächenhafte Vorortüber-

prüfung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans veranlasst. Das Gelände wurde von der Kampf-

mittelräumfirma freigemessen und die Kampfmittelfreiheit bescheinigt. 

Hinweise zur Geotechnik (RP Freiburg, Landesanstalt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau):  

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbe-

reich quartärer Lockergesteine (Hochflutsediment der Niederterrasse, holozäne Altwasserablagerun-

gen, holozäne Abschwemmmassen) mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Aus-trocknung) und Quellen (bei Wiederbe-

feuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit einem klein-räumig deutlich 

unterschiedlichen Setzungsverhalten des Unter-grundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische 

Anteile können dort zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurab-

stand kann bauwerksrelevant sein. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. 

zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungsho-

rizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersu-

chungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Archäologische Bodenfunde 

Derzeit liegen keine konkreten Hinweise auf Bodendenkmäler für das Plangebiet vor.  

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt 

werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde 

anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder 

Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf 

des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die 

Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist.  

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen.  

Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leer-

zeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 
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Hinweise für Eigentümer 

Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der 

Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs, das Aufstellen von 

Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen einschließlich deren Fundamente sowie 

Fundamente, Stützmauern und Bordsteine, Böschungen und Auffüllungen die zur Herstellung der 

Erschließungsanlagen und öffentlichen Grünflächen erforderlich sind auf seinem Grundstück zu dul-

den (§ 126 Abs.1 BauGB).  

Bei der Herstellung von Auffüllungen, Abgrabungen als auch von Stützbauwerken ist ein Abfangen der 

öffentlichen Verkehrsfläche sicherzustellen.  

Fremdwasser (Quellen-, Brunnen-, Grabeneinläufe, Drainagen etc.) darf nicht der Kläranlage zuge-

führt werden, sondern ist getrennt abzuleiten. In Bereichen mit höherem Grundwasserstand dürfen 

Drainagen nur in ein Gewässer bzw. in einen Regenwasser-kanal abgeführt werden. Ansonsten ist auf 

den Bau von Kellern zu verzichten oder die Keller sind als weiße Wanne auszubilden. 

Sorgfaltspflicht bei der Erstellung von Bauwerken und Kellern:  

Bei der Anlage von Kellern ist die Möglichkeit wechselnder Grundwasser- bzw. Schichtwasserstände 

zu berücksichtigen. In den gutachterlichen Untersuchungen (Boden- und Baugrundgutachten) wird 

festgestellt, dass im geplantem Baugebiet großflächig mögliche Grundwasserspiegelhöhen von bis zu 

rd. 95,6 m ü. NN. mit einem Flurabstand von rd. 0,3 m bis rd. 1,4 m unter der derzeitigen Gelände-

oberkante (GOK) auftreten können. Weiterhin können kleinräumig schwierige Baugrundverhältnisse 

auftreten (Ton- bzw. Torflinsen). 

Auch vor dem Hintergrund häufiger eintretender Starkregenereignisse (extreme, kaum vorhersehbare 

und räumlich begrenzte Niederschläge) wird empfohlen, Untergeschosse bzw. Keller wasserdicht und 

Öffnungen überflutungssicher auszuführen. Es wird darauf hingewiesen, dass Schäden durch 

Starkregenereignisse auch bei entsprechenden Vor-kehrungen nicht ausgeschlossen werden können. 

Dem Eigentümer wird empfohlen durch entsprechende Gutachten dies für das Baugrund-stück zu 

überprüfen. 

Immissionen  

Das Planungsgebiet liegt in räumlicher Nähe zu Anlagen der Deutschen Bahn. Im Nahbereich von 

Bahnanlagen kommt es zu Immissionen aus dem Bahnbetrieb die zu Immissionen an benachbarter 

Bebauung führen können. Hierzu gehören Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. 

durch Bremsstaub, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.  

In unmittelbarer Nähe zur elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflus-

sung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische Felder emp-

findlichen Geräten zu rechnen. 

Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem 

Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen können auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen 

vorgenommen werden..  

Gegenüber der Deutschen Bahn AG können keine Ansprüche für die Errichtung von Schutzmaßnah-

men geltend gemacht werden. Ersatzansprüche gegen die Deutsche Bahn AG, welche aus Schäden 

aufgrund von Immissionen durch den Eisenbahnbetrieb entstehen, sind ausgeschlossen. 

Das Planungsgebiet liegt in räumlicher Nähe eines unter die erweiterten Pflichten des Störfall-
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Verordnung fallenden Betriebs (ĂSeveso-Ill-Richtlinie; Störfallbetrieb).  

Hinweis zur Standortwahl und Schallleistungspegel von Wärmepumpen: Zur Vermeidung von Lärmbe-

lästigungen wird auf den ĂLeitfaden f¿r die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären 

Gerªtenñ (LAI) verwiesen. 

Grundwasserschutz/Wasserschutzgebiete 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich innerhalb einer in Planung befindlichen 

Schutzzone des Wassergewinnungs- und -Schutzgebietes Badische Bergstraße (WSG Nr. Amt 

226.040).  

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Gründungstiefe mit Grundwasserfreilegung zu rechnen ist, sind 

rechtzeitig vor der Ausführung beim Landratsamt, Rhein-Neckar-Kreis, Wasserrechtsamt, anzuzeigen. 

Es ist mit sehr niedrigen Grundwasserflurabständen bzw. mit Grundwasserständen von bis zu 95,6 m 

NN zu rechnen. Aktuelle und historische Grundwasserstände sind über den Daten- und Kartendienst 

der LUBW abzurufen. Direktauskünfte zu Grundwasserständen erteilt das Regierungspräsidium Karls-

ruhe. 

Die Entnahme von Grundwasser zum Zweck der Wasserhaltung bedarf einer wasserrechtlichen Er-

laubnis, die rechtzeitig vor Baubeginn beim Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises zu beantra-

gen ist. 

Ständige Grundwasserabsenkungen mit Ableitung in die Kanalisation oder in Oberflächengewässer 

sind nicht erlaubt. 

Wird bei Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser angeschnitten, sind die Arbeiten, die zur Erschlie-

ßung geführt haben unverzüglich einzustellen sowie das Landratsamt, Rhein-Neckar-Kreis, Wasser-

rechtsamt, zu verständigen. 

Bei der Planung und dem Bau der Entwässerungseinrichtungen zur Ableitung der Niederschlagswäs-

ser sind die Belange der Grundwasserneubildung zu beachten. 

Zum Schutz des tieferen Grundwasserleiters besteht im Planungsgebiet eine Bohrtiefen-begrenzung 

von ca. 50 m unter Gelände. Dies ist bspw. bei der Nutzbarmachung oberflächennaher Geothermie zu 

berücksichtigen. Diese ist zulässig, bedarf jedoch grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die 

beim Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises zu beantragen ist. 

Ökokonto ĂUmfang und Bezeichnungñ 

Der durch die Planung entstehende Kompensationsumfang von 341.204 Ökopunkten wird durch die 

Inanspruchnahme des Laudenbacher Ökokontos ausgeglichen. Hierfür werden folgende zwei ge-

meindeeigene Flächen, bzw. Ökokontomaßnahmen benannt (siehe Planauszug). 

Zuordnung Ökokontomaßnahme ĂTaläckerñ (Flst. 598) 

Als externer Ausgleich wurde von der Gemeinde im Gewann ĂTaläckerñ auf dem gemeindeeigenen 

Flst. Nr. 598 als bauplanungsrechtliche Ökokontomaßnahme auf einer 925m² großen Fläche der Na-

delbaumbestand in einen standortgerechten Laubwald umgewandelt. Es erfolgt eine Anrechnung von 

10.844 Ökopunkten 

Zuordnung Ökokontomaßnahme ĂWaldrefugiumñ (Distrikt Bannholz) 

Als externer Ausgleich wird von der Gemeinde auf gemeindeeigenen Flächen die bauplanungsrechtli-

che Ökokontomaßnahme ĂUmwandlung Forstdistrikt Bannholz in ein Waldrefugiumñ umgesetzt. Die im 



Gemeinde Laudenbach  Bebauungsplan "Kisselfließ 2. Bauabschnittñ Seite 36 / 104 

MVV REGIOPLAN  BEGRÜNDUNG 11. Oktober 2022 

 

Plan dargestellte geeignete Waldfläche im Bereich Bannholz wird von der Gemeinde dauerhaft aus 

der Nutzung genommen. Von dieser Maßnahme werden 330.360 Ökopunkte diesem Bebauungsplan 

zugeordnet. (Gesamtmaßnahmen: 464.000 ÖP) 

Natur- und Artenschutz 

Vogelfreundliche Verglasungen:  

Bei Verglasungen und Fenstern ist darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für Vögel weitgehend 

gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag werden vogelfreundliche Verglasungen zur Vermei-

dung von Spiegelungen, Maßnahmen zur Silhouettenbildung oder Konstruktionen empfohlen (vgl. 

bspw. Broschüre des NABU ĂVogelschlag an Glasñ 2017).   

Weitere MaÇnahmenvorschlªge: ĂVogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht" Broschüre der 

Schweizer Vogelwarte (https://www.vogelglas.vogelwarte.ch/downloads/files/bro-

schueren/voegel_glas_licht_2012.pdf). 

Verbot von Schottergärten nach § 21a NatSchG 

Es ist darauf hinzuwirken, dass Frei- und Gartenanlagen insektenfreundlich gestaltet werden und Gar-

tenflächen vorwiegend begrünt werden. Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten sind 

grundsätzlich keine andere zulässige Verwendung im Sinne des § 9 Ab-satz 1 Satz 1 LBO. 

Gartenflächen sollen ferner wasseraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden. 

Nicht um einen nach § 21a NatSchG verbotenen Schottergarten handelt es sich trotz der Verwendung 

mineralischer Materialien, bei 1. der Herstellung eines fachgerechten Lebensbereichs Alpi-

num/Steingarten oder 2. einer Kies-/Splittmulchung bis zur Korngröße 16 mm (bei speziellen Pflan-

zungen wird auch eine Körnung bis 32 mm eingesetzt), bei der keine Trennlage (wasserundurchläs-

sig/wurzelfest) verwendet wird. (Quelle: Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energie-

wirtschaft Baden-Württemberg vom 15.02.2021). 

Insektenfreundliche Außenbeleuchtung/ Leuchtmittel (i.V.m.§21 NatSchG)  

Für Leuchten, die für die Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sind insektenfreundliche Leuchtmittel 

mit geringem UV-Anteil (z. B. Natriumdampf-Hochdrucklampen) zu verwenden. Die Leuchten sind mit 

Regelungs-/Steuerungstechnik (Bewegungssensorik) auszurüsten um ein Abdimmen der Leuchten 

sicher zu stellen. 

RECHTSTAATLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE VERKÜNDUNG VON RECHTSNORMEN  

Die für die Festsetzungen relevanten, nicht öffentlich zugänglichen technischen Regel-werke (hier die 

konkreten, in den Festsetzungen aufgeführten Regelwerke, die nicht verkündet werden: z.B. DIN 

4109) können bei der Gemeindeverwaltung Laudenbach, Bau- und Umweltamt, Untere Straße 2, zu 

den regulären Sprechzeiten sowie nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden. 

 

5.6 Pflanzliste 

Die nachfolgenden Pflanzlisten stellen eine Vorauswahl geeigneter Pflanzenarten dar, die in Anleh-

nung an die heutige potentielle natürliche Vegetation und unter Berücksichtigung der kulturhistori-

schen Entwicklung des Natur- und Landschaftraumes als standortheimische Arten zusammengestellt 

wurde. Diese Vorauswahl ersetzt nicht die im Einzelfall erforderliche standortbezogene Konkretisie-

rung im Rahmen der Ausführungsplanung.  

 

https://www.vogelglas.vogelwarte.ch/downloads/files/bro-schueren/voegel_glas_licht_2012.pdf
https://www.vogelglas.vogelwarte.ch/downloads/files/bro-schueren/voegel_glas_licht_2012.pdf
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Liste 1:  Gehölze und Bäume der Ortsrandeingrünung und der Mindestbegrünung  

Liste 2: Obstbäume der Mindestbegrünung und der Grünflächen 

Liste 3:  Straßenbäume  

 

 

Die Wuchsgrößen der Gehölze werden in den nachfolgenden Pflanzenlisten wie folgt angegeben: 

B 1. Baum 1. Ordnung  (ü. 20 m) = Großbaum 

B 2. Baum 2. Ordnung  (12-20 m) = Großbaum 

B 3. Baum 3. Ordnung  (5-12 m) = Kleinbaum 

GS Großstrauch   (3-7 m) 

NS Normalstrauch   (2-5 m) 

KS Kleinstrauch   (1-2 m) 

 

 

Liste 1:  Gehölze und Bäume der Ortsrandeingrünung und der Mindestbegrünung  

(Bäume: 4xv, m D. B.  STU 20-25 bzw. gleichwertig bei mehrstämmigen Bäumen; Sträucher: 2xv, 60-100) 

Botanischer Name  Deutscher Name  Größe 

Acer campestre   Feld-Ahorn   B 2. 

Acer platanoides   Spitz-Ahorn   B 1. 

Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn   B 1. 

Betula pendula   Hänge-Birke   B 1. 

Carpinus betulus   Hainbuche   B 2. 

Cornus mas   Kornelkirsche   GS 

Cornus sanguinea  R. Hartriegel   GS 

Corylus avellana   Hasel    GS 

Crataegus monogyna  Weißdorn   GS 

Euonymus europaea  Pfaffenhütchen   GS 

Fagus sylvatica   Rot-Buche   B 1. 

Juglans regia   Walnuß    B 2. 

Ligustum vulgare   Liguster     GS 

Malus silvestris   Holz-Apfelbaum   B 3. 

Lonicera xylosteum  Heckenkirsche   NS 

Prunus avium   Vogel-Kirsche   B 2. 

Prunus mahaleb   Felsen-Kirsche   GS 

Prunus spinosa   Schlehe      NS 

Pyrus pyraster   Wildbirne   B 2. 

Pyrus communis   Hausbirne   B 2. 

Rhamnus cathartica  Kreuzdorn   GS 

Ribes uva-crispa   Stachelbeere   KS 

Rosa arvensis   Wald-Rose   KS 

Rubus idaeus   Himbeere   KS 

Sambucus nigra   Schwarzer Holunder  GS 

Sorbus domestica  Speierling   B 2. 

Sorbus torminalis   Elsbeere   B 2. 

Tilia cordata   Winter-Linde   B 1. 

Tilia platyphyllos   Sommer-Linde   B 1. 

 

 

Liste 2:  Obstbäume der Mindestbegrünung und der Grünflächen  

(4xv m D.B.  STU 20-25) 

 

Obstart   Artname   

Apfelhochstämme Bohnapfel 

   Brettacher 

   Glockenapfel 

   Goldparmäne 



Gemeinde Laudenbach  Bebauungsplan "Kisselfließ 2. Bauabschnittñ Seite 38 / 104 

MVV REGIOPLAN  BEGRÜNDUNG 11. Oktober 2022 

 

   Graue Herbstrenette 

   Hauxapfel 

   Jakob Fischer 

   Oldenburger 

   Winterrambour 

   Roter Trier Weinapfel 

   Schöner von Boskop 

Birnenhochstämme Gelbmöstler 

   Champagner Birne 

   Grüne Sommermagdalene 

   Oberösterreicher Weinbirne 

   Römische Schmalzbirne 

   Schweizer Wasserbirne 

   Welsche Bratbirne 

Steinobst  Hauszwetsche 

   Nancy-Mirabelle 

   Schwarze Brennkirsche 

   

Liste 3:  Straßenbäume 

(4xv m D.B.  STU 20-25) 

Botanischer Name  Deutscher Name   Größe 

Acer platanoides 'Columnare' Säulen-Spitzahorn 'Columnare' 8-12m 

Acer campestre 'Elsrijk' Feld-Ahorn 'Elsrijk' 8-10m 

Acer platanoides 'Emerald Queen' Spitzahorn, Emerald Queen 12-15m 

Acer rubrum 'October Glory' Rot-Ahorn 'October Glory' 7-12m 

Acer x freemanii 'Armstrong' Schmalkroniger Rotahorn 10-12m 

Acer x freemanii 'Autumn Blaze' Freeman-Ahorn 'Autumn Blaze' 12-15m 

Alnus spaethii Purpur Erle 12-15m 

Carpinus betulus 'Fastigiata' Säulen - Hainbuche 10-15m 

Celtis australis Südlicher Zürgelbaum 10-20m 

Gleditsia triacanthos `Skyline` Schmalkronige Gleditischie 20-25m 

Magnolia kobus Kobus-Magnolie 8-10m 

Malus tschonoskii Scharlach Apfel 6-8m 

Ostrya carpinifolia Hopfenbuche 15-20m 

Parrotia persica Eisenholzbaum 5-10m 

Pinus sylvestris Föhre, Wald-Kiefer 10-30m 

Platanus acerifolia Platane 25-30m 

Quercus cerris Zerreiche 20-30m 

Robinia pseudoacacia Scheinakazie 20-25m 

Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' Scheinakazie, Sorte 18-20m 

Sophora japonica Schnurbaum 15-20m 

Tilia cordata 'Erecta' Dichtkronige Winterlinde 15-20m 

Tilia cordata 'Greenspire' Stadt Linde 15-25m 

Tilia tomentosa 'Brabant' Brabanter Silber-Linde 20-25m 

Tilia x europaea ´Pallida  ̀ Kaiserlinde 30-35m 

 

6 Planverfahren 

Der Bebauungsplan wird als qualifizierter Bebauungsplan im Normalverfahren aufgestellt.  
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7 Flächenbilanz  

 

Flächenbilanz  Planung Anteil 

Bauflächen (WA) Netto 41.576 m² 72,1% 

Öffentliche Verkehrsfläche    8.518 m² 14,8% 

Öffentliche Grünflächen   7.568 m² 13,1% 

GESAMT Bruttobauland 57.662 m2 100%  

Abb. 12: Flªchenbilanz ĂKisselflieÇ 2. Bauabschnittñ | 57.622 m² (CAD-Ermittlung) 

 

8 Zusammenfassung des Umweltberichts 

Die Gemeinde Laudenbach beabsichtigt f¿r den 2. Bauabschnitt im Bereich ĂKisselflieÇñ Planungs-

recht zu schaffen, um benötigte Flächen für die Wohnbauentwicklung zu erschließen und somit das 

bestehende Wohngebiet (1. Bauabschnitt) nach Westen zu erweitern. Der gültige Flächennutzungs-

plan der vVG Hemsbach-Laudenbach sieht in diesem Bereich eine Wohnbauentwicklung bereits vor. 

Aus städtebaulicher und infrastruktureller Sicht ist eine Gebietsentwicklung an dieser Stelle geeignet.  

Der Rat der Gemeinde Laudenbach hat am 21.07.2017 den Aufstellungsbeschluss für den Bebau-

ungsplan ĂKisselflieÇ, 2. Bauabschnittñ gefasst. Auf der ca. 5,77 ha großen Fläche, die sich größten-

teils in Privateigentum befindet, sollen vorrangig Grundstücke für die Errichtung von Einzel-, und Dop-

pelhäusern sowie untergeordnet auch Reihenhäusern und Geschosswohnungsbauten gebildet wer-

den. Überschlägig ermittelt, werden im Quartier ca. 170 Wohneinheiten entstehen können.  

Eine bei Umsetzung der Planungsziele einhergehende Flächeninanspruchnahme erfolgt überwiegen-

den auf intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen. Die Lage unmittelbar an dem bestehenden 

Siedlungsrand und bestehenden Verkehrsinfrastrukturen ist ökologisch sinnvoll und im Landschafts-

raum unkritisch. Es werden keine naturnahen, ökologisch wertvollen Flächen beansprucht.  

Planungsziel ist die effiziente Ausnutzung dieser vergleichsweise konfliktarmen Fläche.  

Zur Eingriffsvermeidung und -verminderung sowie als schutzgutübergreifende Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen werden im Bebauungsplan Regelungen zur Mindestbegrünung der Grundstücke, 

Vorgaben zur Begrünung von Vorgärten und Stellplätzen, Dachbegrünung, Baumpflanzun-

gen/Pflanzgebote, Ortsrandeingrünung, Bepflanzung von Stellplatzanlagen, Begrünung öffentlicher 

Freiflächen sowie straßenraumbegleitende Baumpflanzungen, Begrenzung der Versiegelung, Rück-

haltung/Versickerung von Niederschlagswasser und passive Schallschutzmaßnahmen festgelegt.  

Die Umweltprüfung hat gezeigt, dass bei den Schutzgütern, Pflanzen, Tiere, Wasser, Klima, Luft, 

Landschaftsbild und Erholung, Kultur- und sonstige Sachgüter aufgrund der Ausgangslage einerseits 

und der geplanten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen im Gebiet anderseits eine Minderung 

auf ein unerhebliches Maß erzielt wird, sodass keine unvermeidbaren erheblichen Beeinträchtigungen 

verbleiben.  
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Für das Schutzgut Pflanzen wird sich aufgrund der geplanten Vermeidungs- und Minderungsmaß-

nahmen im Plangebiet die ökologische Wertigkeit sogar deutlich erhöhen, was im Sinne eines schutz-

gutübergreifenden Ersatzes auch dem Schutzgut Boden zugutekommt.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind im Plangebiet durch die von der Autobahn A 5 und der 

Bahnstrecke kumulativ ausgehende Schalleinwirkung zu erwarten. Durch die Distanz der Bebauung 

zur Autobahn sowie durch die Festsetzung passiver Lärmschutzmaßnahmen für einzelne Baubereiche 

(aktive LSM wurden bereits bei der Entwicklung des ersten Bauabschnittes umgesetzt) wird gewähr-

leistet, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch verbleiben. 

Als erhebliche Umwelteinwirkung der Planung im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB und im Sinne der Ein-

griffsregelung ist wie bei allen Baumaßnahmen der Verlust freier Böden und der damit verbundenen 

Bodenfunktionen anzusehen. Der Umfang der Böden ohne (bzw. geringer) nutzbare(r) Bodenfunktio-

nen wird im Plangebiet gegenüber dem heutigen Stand zunehmen. Die innerhalb des Plangebiets 

festgelegten Vermeidungs-, Minimierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen reichen nicht aus, um 

die mit dem Verlust der freien (in diesem Falle v.a. landwirtschaftlich genutzten) Bodenfläche verbun-

denen Beeinträchtigungen der Funktionen des Naturhaushalts zu kompensieren.  

Für das Schutzgut Boden ist ein gleichartiger Ausgleich des Verlustes an freier Bodenfläche im Sinne 

des BNatSchG nur durch Entsiegelungen in gleicher Dimension zu erreichen; bzw. eine Entsiegelung 

von 2,1 ha um den Eingriff in das Schutzgut Boden schutzgutübergreifend vollständig ersetzen zu 

können. Schutzgutübergreifende Kompensationsmaßnahmen (intensiv genutzte Äcker > ökologische 

Aufwertung durch Pflanzung von Gebüsch; mittlerer Standort; 11 ÖP) würden eine Fläche von ca. 

3 ha erfordern.  

Derartige Flächen (umfangreich versiegelte Flächen oder zwecks schutzgutübergreifender Kompensa-

tion bspw. intensiv genutzter Äcker) stehen der Gemeinde nicht zur Verfügung.  

Es werden daher Maßnahmen (bzw. Ökopunkte) aus dem bauleitplanerischen Ökokonto dem Bebau-

ungsplan zugeordnet (ĂUmwandlung eines Nadelbaumbestandes in einen standortgerechten Laub-

waldñ, Waldrefugium Bannholzñ). Durch die Anrechnung dieser Ökopunkte verbleit in der Gesamtbi-

lanz kein rechnerischer Kompensationsbedarf.  

In der baurechtlichen Abwägung über die Zulässigkeit des Eingriffs muss festgestellt werden, dass die 

Belange des Bodenschutze (des Naturschutzes und der Landschaftspflege) an dieser Stelle gegen-

über den anderen abzuwägenden Belangen und Planungszielen im Range einen Stellenwert einneh-

men, der durch die geplanten Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen und Her-

anziehung der Ökopunkte eine vollständige Kompensation sicherstellen. 
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TEIL B - UMWELTBERICHT  

1 Einleitung 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) für die Belange 

des Umweltschutzes eine Umweltprüfung obligatorisch. Die Umweltprüfung ist durch den Umweltbe-

richt als gesonderter Teil der Begründung zu dokumentieren.  

Grünordnungspläne können nach § 12 (2) NatSchG in Baden-Württemberg erstellt werden, müssen 

es aber nicht. Unabhängig davon verweist das BauGB auf die Eingriffsregelung des BNatSchG und 

die Verpflichtung zu Vermeidung, Verminderung, Ausgleich und Ersatz durch entsprechende grünord-

nerische Vorgaben/Festsetzungen. Auch wenn darüber gem. § 18 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden ist, sind zur Beurteilung/Abwägung die 

im Sinne des § 15 BNatSchG erforderliche Angaben zu machen. Da bei der verpflichtenden Umwelt-

prüfung nach BauGB die grünordnerischen Vorgaben zu Vermeidung, Verminderung und Kompensa-

tion zu berücksichtigen sind, werden die beiden sich wechselseitig beeinflussenden Leistungen ge-

meinsam im verpflichtenden Umweltbericht zusammengeführt. Der Grünordnungsplan wurde in vorlie-

gendem Fall gemeinsam mit dem Umweltbericht verfasst und in den Umweltbericht integriert. 

Der vorliegende Umweltbericht wurde entsprechend den Anforderungen der Anlage 1 des BauGB zu 

§ 2 Abs. 4 BauGB und den §§ 2a und 4c BauGB erstellt. 

 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans  

Der Rat der Gemeinde Laudenbach hat am 21.07.2017 den Aufstellungsbeschluss für den Bebau-

ungsplan ĂKisselflieÇ 2. Bauabschnittñ gefasst. Auf der ca. 5,77 ha großen Fläche, die sich größten-

teils in Privateigentum befindet, sollen vorrangig Grundstücke für die Errichtung von Einzel-, und Dop-

pelhäusern sowie untergeordnet auch Reihenhäusern und Geschosswohnungsbauten gebildet wer-

den. Überschlägig ermittelt, werden im Quartier ca. 170 Wohneinheiten entstehen können.  

Der Bereich "Kisselfließ 2. Bauabschnitt" wird im gemeinsamen Flächennutzungsplan der vVG Hems-

bach-Laudenbach (3. Änderung von 27.07.2005) als geplante Wohnbaufläche sowie im nördlichen 

Teil als geplante gemischte Baufläche dargestellt.  

Der Entwicklung der gesamten Flächen als Wohngebiet sprechen aus planerischer Sicht keine Grün-

de entgegen. Ein Übergang zwischen Wohnen (geplant) und Gewerbe (Bestand) wird durch ein be-

reits entwickeltes Mischgebiet ausgebildet. 

Die Flächen sind über die Bestandsstraße ĂIm Kisselfließñ bereits an das Verkehrsnetz angeschlos-

sen.  

Mit der Baugebietsentwicklung soll der Bedarf an Wohnbauflächen für die Gemeinde Laudenbach, 

welche über keine eigenen Entwicklungsflächen mehr verfügt, gedeckt werden.  

Ausführliche Erläuterungen zu den Inhalten und den wichtigsten Zielen sind in Teil A der Begründung 

dargestellt. Hinsichtlich der Umweltprüfung bedeutsam sind folgende Ziele: 

¶ Berücksichtigung von energiesparenden, ökologischen Bauweisen sowie Optimierung der Ge-

bäudestellung und individuelle Gestaltung und Raumbildung innerhalb des Quartiers  

¶ Schaffung eines attraktiven Wohnumfeldes  
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¶ Erschließung unter Ausnutzung der ĂS¿dspangeñ (Im Kisselfließ) mit Anschluss an die Kreis-

straße K 4229 und an die Bergstraße (B 3) im Süden. Nähe zum Bahnhof Laudenbach zum An-

schluss an den schienengebundenen ÖPNV. 

¶ Schaffung eines gestuften begrünten Übergangs zwischen neuer Siedlungsfläche und dem 

Freiraum sowie Schaffung und Gestaltung von Grün- und Freiräumen innerhalb des Gebietes.  

Mit der Realisierung des Vorhabens verbundene Beeinträchtigungen von Landschaftsbild und Natur-

haushalt werden durch umfangreiche grünordnerische Maßnahmen vermieden bzw. minimiert. Die 

Kompensation von verbleibenden Eingriffen in Natur und Landschaft soll möglichst auf den privaten 

Grundstücken selbst sowie auf den öffentlichen Grünflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

erfolgen. Weitere Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme werden bzw. wurden durch die Gemeinde umge-

setzt und im bauplanungsrechtlichen Ökokonto geführt. Hierbei handelt es sich zum einen um die 

Umwandlung von Nadelbaumbestand in einen standortgerechten Laubwald sowie um die Umwand-

lung des Forstdistrikts Bannholz in ein Waldrefugium.  

 

1.2 Angaben zu Standort, Art, Umfang und Bedarf an Grund und Boden 

Das Plangebiet "Kisselfließ, 2. Bauabschnitt" liegt am südwestlichen Ortsrand der Gemeinde Lauden-

bach. Es umfasst eine Fläche von ca. 5,77 ha und wird wie folgt abgegrenzt: 

nach Norden: durch ein (einzeiliges) MI-Gebiet und die daran anschließende Heinrich-Lanz-Straße, 

nach Osten: durch die StraÇe ĂIm KisselflieÇñ (S¿dspange), sowie daran angrenzend das Wohngebiet 

aus dem 1. Bauabschnitt ĂKisselflieÇñ 

nach Süden: durch landwirtschaftliche Flächen und 

nach Westen: durch landwirtschaftliche Flächen. 

Das Plangebiet umfasst das Gewann Untere Kisselfließ, mit den Flurstücken Nummer: 2813 (teilwei-

se), 2827, 2852/1, 2828, 2829, 2829/1, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2836/1, 2837, 

2838, 2839, 2840, 2841, 2841/1, 2841/2, 2842, 2842/1, 2842/2, 2845/1 (teilweise), 2846 (teilweise). 

Das Gelände ist überwiegend im Eigentum Privater.  

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des 2. Bauabschnitts Kisselfließ sowie die benannten Teilbe-

reiche sind in der folgenden Abbildung dargestellt.  
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Abb. 13: Geltungsbereich Bebauungsplan ĂIm KisselflieÇ 2. Bauabschnittñ sowie Abgrenzungen des 1. 

Bauabschnitts und des Gesamtgebietes 

Als externe Ausgleichsmaßnahme im Sinne des § 1 a Abs. 3 BauGB werden die zwei Ökokontomaß-

nahmen dem Bebauungsplan zugeordnet; und zwar die Maßnahme im Gewann ĂTaläckerñ auf Flst.-

Nr. 598 und ĂDistrikt Bannholzñ. Beide Maßnahmenflächen liegen östlich des Plangebiets auf Gemar-

kung der Gemeinde Laudenbach (s. Abb. 14)  
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Abb. 14: externe Ausgleichsmaßnahme nach §1 a Abs. 3 BauGB 

Das Planungsgebiet umfasst nach digitaler Erfassung 57.662 m². Hiervon ist der überwiegende Teil 

landwirtschaftliche Nutzfläche. Darüber hinaus befinden sich Teilflächen der BestandstraÇe ĂIm Kissel-

flieÇñ sowie ein (unversiegelter) Grasweg im Geltungsbereich des Planwerks. Die Ackerflächen um-

fassen über 90% der Ausgangsfläche. In der Fläche des Geltungsbereichs sind auch Teile der bereits 

vorhandenen ĂSüdspangeñ als Straßenfläche mit einem Umfang von ca. 0,14 ha enthalten. Hier erfolgt 

ein Teilrückbau. Im Bestand erhalten bleibt eine Fläche von 0,07ha. 

Das Baugebiet wird als Wohngebiet entwickelt. Am Südrand ist die Ausbildung eines Grünzuges ge-

plant, dessen Ausgestaltung im Zuge der späteren Ausbauplanung konkretisiert werden soll. Diese 

öffentliche Grünfläche wird als Retentionsanlage genutzt werden. Zudem soll eine Kinderspielfläche 

angelegt werden. 

Der Bedarf an Grund und Boden ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

Nutzung/ Versiegelungsgrad BESTAND 
Fläche 
[m²] Anteil [%] 

Verkehrsflächen, versiegelt, RW-Versickerung 3.422 5,93 

Grasweg, unversiegelt 964 1,67 

Ackerflächen 53.276 92,39 

Summe BESTAND 57.662 100 

Abb. 15: Bedarf an Grund und Boden | BESTAND 

Die geplante Flächeninanspruchnahme kann mit Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfä-

higkeit des Naturhaushaltes verbunden sein: 
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¶ Bei Errichtung neuer (Verkehrs)Wege und Gebäude ist der Verlust freier Bodenfläche unver-

meidlich.  

¶ Damit einher geht der Verlust an Vegetation und Lebensraum für Pflanzen und Tiere sowie an 

Flächen für die Grundwasserregeneration. 

¶ Es könnten Funktionen für das Kleinklima verloren gehen. 

¶ Die neuen Nutzungen könnten zu Beeinträchtigungen der Nachbarschaft führen. 

In welchem Umfang tatsächlich erhebliche Umweltauswirkungen bzw. Beeinträchtigungen der Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zu erwarten sind, wird nachfolgend dargelegt.  

 

1.3 Beschreibung der Festsetzungen 

Ausführliche Erläuterungen zu den Festsetzungen stehen in Teil A der Begründung. Für die Beurtei-

lung der Umweltrelevanz der Planaufstellung sind folgende Festsetzungen bedeutsam:  

Art und Maß der baulichen Nutzung 

ĂAllgemeines Wohngebietñ gemäß BauNVO mit einer GRZ 0,4. Im WA 4 und WA 5 gilt für Hausgrup-

pen ï hier jedoch ausschließlich für Reihenmittelhäuser - eine GRZ von 0,5. Die Größe der WA 4 und 

WA 5 begrenzt die bauliche Entwicklung der Hausgruppe und damit insbesondere auch den Umfang 

der maximal möglichen Reihenmittelhäuser. Die planungsrechtlich festgesetzte GRZ kann um 50% - 

also bis zu einer GRZ von 0,6 [bzw. 0,75 im WA 4 und WA 5 für RMH) - für Vorsprünge, Terrassen, 

Stellplätze, Garagen und ihre Zufahrten überschritten werden. Die Errichtung von Gartenbaubetrieben 

und Tankstellen ist ausgeschlossen. 

Bauweise 

In den (allgemeinen) Wohngebieten ist die offene Bauweise mit der Errichtung von Einzelhäusern und 

Doppelhäusern sowie in WA 4 und WA 5 zusätzlich mit Hausgruppen zulässig. Die Gebäudehöhen 

werden mit Höchstgrenzen festgesetzt. Hierbei wird ein Höhenkonzept - in Anlehnung an das städte-

bauliche Konzept - beachtet. 

Grünflächen und Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§9 Abs. 1 

Nr. Nr. 14, 15 BauGB) 

Die in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten Bereiche werden als öffentliche Grünflä-

chen festgesetzt. Die öffentliche Grünfläche am südlichen Rand des Geltungsbereiches enthält eine 

Versickerungs- bzw. Retentionsmulde für Regenwasser (§ 9 Abs. 1 Nr.14 BauGB). 

Die öffentliche Grünfläche am südwestlichen Rand des Geltungsbereiches wird mit der Zweckbestim-

mung ĂSpielplatzñ festgesetzt. 

Auf die planungsrechtlichen Festsetzungen zur Begrünung der öffentlichen Grünflächen wird verwie-

sen. 

Schmutz- und Regenwasser: 

Da die Versickerung des anfallenden Niederschlagwassers nach Vorlage eines entsprechenden Bo-

dengutachtens nicht bzw. nur sehr eingeschränkt möglich ist, erfolgt eine getrennte Ableitung (Trenn-

system). Das anfallende Regenwasser wird getrennt gesammelt, auf den Privatgrundstücken (Zister-

nen) und in einer Retentionsfläche im Bereich des Grünzuges zurückgehalten und abschließend ge-
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drosselt in das bestehende offene Grabensystem eingeleitet. 

Niederschlagswässer, welche im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen anfallen, werden ebenfalls 

in der öffentlichen Grünfläche (Retentionsfläche) zurückgehalten, versickern dort, bzw. werden ge-

drosselt in das angrenzende offene Grabennetz eingeleitet. 

Lärmschutz (§9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Die bestimmenden Verkehrslärmquellen für das Plangebiet stellen die östlich liegende Eisenbahnstre-

cke in Verbindung mit der Kreisverbindungsstraße sowie nachgeordnet die westlich gelegene Auto-

bahn A5 dar. In einer schalltechnischen Untersuchung wurde die Ausgangssituation analysiert. 

Zum Schutz des Wohngebietes vor dem von der Bahnlinie und der Kreisstraße K 4229 ausgehenden 

Verkehrslärm wurde eine 4 m hohe Lärmschutzwand als aktive Lärmschutzeinrichtung bereits herge-

stellt. Zum Lärmschutz innerhalb des Baugebietes wurde die Beschränkung der zulässigen Höchstge-

schwindigkeit vorgesehen. Soweit drüber hinaus erforderlich, werden in betroffenen Bereichen passi-

ve Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Diese Festsetzungen basieren auf den Vorgaben der schall-

technischen Untersuchung. Sie betreffen einzelne (wenige) Fassadenseiten.  

Für Außenbauteile und Aufenthaltsräume sind unter Berücksichtigung der Raumarten und Nutzungen 

die nach Tabelle 8 der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau, 1989) aufgeführten Anforderungen der 

Luftschalldämmung einzuhalten. Die Schallschutzklassen der Fenster ergeben sich aus dem Lärmpe-

gelbereich der DIN 4109 und der VDI-Richtlinie 2719, Tabelle 2, in Abhängigkeit von Fenster- und 

Wandgrößen aus den festgesetzten Lärmpegelbereichen.  

Außenwohnbereiche im Lärmpegelgebereich III oder höher sind durch bauliche Schallschutzmaß-

nahmen, wie z. B. Wintergärten, verglaste Loggien oder vergleichbare Schallschutzmaßnahmen zu 

schützen. Für Wintergärten und verglaste Loggien etc. ist durch schallgedämmte Lüfter oder gleich-

wertige Maßnahmen bautechnischer Art eine ausreichende Belüftung sicherzustellen. 

Sofern für die einzelnen Gebäudefronten im Einzelfall geringere Lärmpegelbereiche nachgewiesen 

werden, können für die Außenbauteile entsprechend geringere Schalldämmmaße berücksichtigt wer-

den. 

Die von dem vom Gutachter (Ingenieurbüro Koehler Leutwein; Mai 2012) ermittelten Lärmpegelberei-

che, die für das 1. OG ermittelt wurden (in 4 m Höhe), wurden in die Planzeichnung übernommen. 

Im Lärmpegelbereich III liegen Gebäudefronten innerhalb der Baugrenzen gem. Ausweisung in der 

Planzeichnung. Alle übrigen Gebäudefronten im Plangebiet liegen im Lärmpegelbereich II oder darun-

ter und müssen bereits aus Gründen des Wärmeschutzes mit Fenstern der Klasse 2 ausgestattet 

werden.  

Die Festlegung von Lärmpegelbereichen wird in der schalltechnischen Untersuchung ausgegeben.  

Die Festsetzung der Lärmpegelbereiche erfolgt auf Grundlage des höchsten Fassadenpegels einer 

Gebäudefront (Lärmisophone 4m über GOK). Für untere Geschosse können sich demzufolge auch 

niedrigere Lärmpegelbereiche ergeben. Für Außenbauteile an Gebäudefronten an denen geringere 

Lärmpegelbereiche nachgewiesen werden, können daher auch entsprechend geringere Schall-

dämmmaße berücksichtigt werden.  

Für die Bereiche des Plangebietes, in denen der Bebauungsplan besondere Anforderungen an die 

Schalldämmung von Außenbauteilen in Gebäuden festsetzt, ist im Kenntnisgabe- und im Baugeneh-

migungsverfahren der Nachweis des Schallschutzes Bestandteil der Bauvorlagen.  
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Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Artenschutz 

Zur Vermeidung oder Verhinderung von Störungen, Tötungen und/oder Schädigungen von Tierarten 

des Anhanges IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 der Vogelschutz-

richtlinie, als auch allgemein zu beachtende Maßnahmen, wie ĂRodungen von Bäumen, Hecken und 

Gehölzen nicht zwischen dem 01.03. bis einschließlich 30.09. (Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 

und andere Gehölze dürfen zwischen dem 01.03. bis einschließlich 30.09. nicht abgeschnitten, auf 

Stock gesetzt oder beseitigt werden. Davon ausgeschlossen sind Bäume auf gärtnerisch genutzter 

Grundfläche, sofern eine arten-schutzrechtliche Überprüfung sichergestellt hat, dass keine Individuen, 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten besonders geschützter Tiere (z.B. Fledermäuse, Vögel oder holz-

bewohnende Käfer) betroffen sind.)ñ; ĂBodenfreiheit von Einfriedungen/ Zäunen (Damit sich Kleinsäu-

ger ungehindert fortbewegen können, ist ein Abstand von 10 cm zum Boden einzuhalten oder auf 

andere Art eine ausreichende Durchlässigkeit sicher zu stellen)ñ, ĂInsektenfreundliche Außenbeleuch-

tung/ Leuchtmittel (Die Außenbeleuchtung ist mit insektenfreundlichen Leuchten inkl. LED-

Leuchtmitteln, nach dem aktuellen Stand der Technik auszustatten)ñ, ĂInsektenfreundliche Dachbe-

grünungen (Zur Einsaat zu verwenden sind Saatmischungen von Kräutern, Blühstauden, Gräsern 

sowie Sedum-Arten)ñ sind in dem Bebauungsplan festgeschrieben.  

Ortsrand- und Grundstückseingrünung: 

Die Randbereiche des Plangebiets sind als ĂFlächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchernñ 

festgesetzt. Hier und auf den weiteren Flächen mit Pflanzbindung sind geschlossene Gehölzpflanzun-

gen mit mindestens einem Strauch pro m² Pflanzfläche gemäß Pflanzliste und einem Baum 2. oder 3. 

Ordnung je angefangene 12 lfdm Pflanzfläche pro Grundstück gemäß Pflanzliste anzulegen. Sie sind 

zu pflegen und zu unterhalten. Abgegangene Bäume oder Sträucher sind zu ersetzen. 

Versickerungsfähige Flächen: 

Stellplätze, Zufahrten und Wegeflächen sind wasserdurchlässig (z. B. mit Rasengittersteinen, wasser-

durchlässigem Betonstein, wassergebundene Decke etc.) zu gestalten. 

Materialwahl von Dächern 

Die Materialwahl von Dacheindeckungen, Dachverkleidung sowie Regenrinnen und Regenabflussroh-

ren ist so vorzunehmen, dass von ihnen und dem anfallenden Niederschlagswasser keine Bodenver-

unreinigungen ausgehen können. Dachflächen aus unbeschichteten Metallen (z.B. Kupfer, Zink und 

Blei) sind unzulässig. 

Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern und sonstige Bepflanzungen (§ 1a BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 

25 a BauGB) 

Mindestbegrünung: 

Die nach § 9 LBO als Grünfläche anzulegenden Grundstücksflächen der allgemeinen Wohngebiete 

(nicht bebaubare Flächen der bebauten Grundstücke) sind zu mindestens 30% als Pflanzfläche mit 

standortheimischen Gehölzen und Stauden anzulegen. Pro m² Pflanzfläche ist mindestens ein 

Strauch zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.  

Je angefangene 250 m² Grundstücksfläche ist auf den Grundstücken ein standortheimischer Laub-

baum 2. oder 3. Ordnung oder ein Obstbaum gemäß Pflanzliste zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu 
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erhalten und bei Abgang zu ersetzten. Bei den Grundstücken mit Einzel- oder Doppelhausbebauung 

an den Erschließungsstraßen, deren Vorgärten zur Erschließungsstraße über die gesamte Länge 

mindestens 5 m tief sind, ist zuerst dort ein Laubbaum gemäß Pflanzliste zu pflanzen, zu pflegen, 

dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.  

Dachbegrünung: 

Dächer mit einer Neigung unter 10° sind extensiv mit einem Substrataufbau von mindestens 12 cm zu 

begrünen und dauerhaft begrünt zu erhalten. Ausnahmen werden zugelassen, wenn die Dachbegrü-

nung im Widerspruch zum Nutzungszweck steht (z. B. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie-

quellen, Dachflächen für Belichtungszwecke etc.). 

Private Stellplatzanlagen: 

Sofern die Anzahl der Stellplätze der privaten Stellplatzanlage 4 übersteigt, ist für je 4 ebenerdige, 

nicht überdachte Stellplätze ein Laubbaum 1. oder 2. Ordnung gemäß Pflanzliste anzupflanzen, zu 

pflegen und dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Jeder Baum soll eine offene Vege-

tationsfläche (Baumscheibe) von mindestens 6 m² erhalten. 

Tiefgaragen und Tiefgaragenteile: 

Tiefgaragen und Tiefgaragenteile außerhalb der Umfassungswände von oberirdischen Gebäuden sind 

mit einer Erdschicht von mindestens 0,6 m zu überdecken und gärtnerisch anzulegen. Dies gilt nicht 

für Tiefgaragenteile, die durch Wintergärten, Terrassen und Stellplätze überdeckt werden. 

Öffentliche Verkehrsflächen: 

Im Straßenraum der einzelnen Planstraßen ist die gemäß Planzeichnung festgesetzte Anzahl an 

Bäumen als Laubbaum 1. Ordnung gemäß Pflanzliste anzupflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu unter-

halten und bei Abgang zu ersetzen. 

Öffentliche Parkplätze: 

In den öffentlichen Parkplatzflächen sind entsprechend der Planzeichnung Laubbäume 1. Ordnung 

gemäß Pflanzliste anzupflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.  

Öffentliche Grünfläche im Süden: 

Sofern nicht als Spielplatz oder Weg gestaltet, sind die öffentlichen Grünflächen zu mindestens 50 % 

als extensiv bewirtschaftete Wiese anzulegen. Die Grünflächen sind durch Pflanzung standortgerech-

ter heimischer Bäume und Obstbäume (Hochstamm) gemäß Pflanzliste 3 zu gestalten. Die Pflanzun-

gen sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Ausnahme bildet die zur Re-

tention der anfallenden Oberflächenwasser erforderlichen und in der Planzeichnung festgesetzten 

Fläche innerhalb der öffentlichen Grünfläche. Eine Begrünung (Pflanzungen) dieser Fläche darf die 

Funktionsfähigkeit der Anlage nicht einschränken. 

Externe Ausgleichsmaßnahmen auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen Zuordnungsfestset-

zung / Ökokonto ĂUmfang und Bezeichnungñ (§ 1a Abs. 3 i.V.m § 9 Abs. 1a BauGB) 

Der durch die Planung entstehende Kompensationsumfang von 341.200 Biotopwertpunkten wird 

durch die Inanspruchnahme des Laudenbacher Ökokontos vollständig im Sinne des § 1a Absatz 2 

BauGB ausgeglichen. Es werden folgende Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen aus dem 

Laudenbacher Ökokonto herangezogen (Zuordnungsfestsetzung): 
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Maßnahme        Biotopwertpunkte 

Ökokontomaßnahme ĂTaläckerñ (Flst. 598)     10.844 Ökopunkte 

Ökokontomaßnahme ĂWaldrefugiumñ (Distrikt Bannholz)   330.356 Ökopunkte 

Summe 341.200 

 

Hinweise:  

Ökokontomaßnahmen:  

Als externer Ausgleich werden von der Gemeinde zwei Ökokontomaßnahmen diesem Bebauungsplan 

zugeordnet. Zum einen werden im Gewann ĂTaläckerñ auf dem gemeindeeigenen Flst. Nr. 598 als 

bauplanungsrechtliche Ökokontomaßnahme auf einer 925m² großen Fläche der Nadelbaumbestand 

in einen standortgerechten Laubwald umgewandelt. Es erfolgt eine Anrechnung von 10.844 Ökopunk-

ten. Die zweite Ökokontomaßnahme hat die Umwandlung des Forstdistrikts Bannholz in ein Waldre-

fugium (11,6 ha) umgesetzt. Die Waldfläche im Bereich Bannholz wird von der Gemeinde dauerhaft 

aus der Nutzung genommen. Von dieser Maßnahme werden 330.356 Ökopunkte diesem Bebauungs-

plan zugeordnet. (Gesamtmaßnahmen: 464.000 ÖP) 

 

Abb. 16: Ökokonto-Maßnahmen zum Bebauungsplan ĂIm KisselflieÇ 2. Bauabschnitt 

Natur- und Artenschutz: 

Vogelfreundliche Verglasungen:  

Bei Verglasungen und Fenstern ist darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für Vögel weitgehend 
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gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag werden vogelfreundliche Verglasungen zur Vermei-

dung von Spiegelungen, Maßnahmen zur Silhouettenbildung oder Konstruktionen empfohlen (vgl. 

bspw. Broschüre des NABU ĂVogelschlag an Glasñ 2017). Weitere Maßnahmenvorschläge: ĂVogel-

freundliches Bauen mit Glas und Licht" Broschüre der Schweizer Vogelwarte 

(https://www.vogelglas.vogelwarte.ch/downloads/files/bro-schueren/voegel_glas_licht_2012.pdf). 

Verbot von Schottergärten nach § 21a NatSchG 

Es ist darauf hinzuwirken, dass Frei- und Gartenanlagen insektenfreundlich gestaltet werden und Gar-

tenflächen vorwiegend begrünt werden. Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten sind 

grundsätzlich keine andere zulässige Verwendung im Sinne des § 9 Ab-satz 1 Satz 1 LBO. 

Gartenflächen sollen ferner wasseraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden. 

Nicht um einen nach § 21a NatSchG verbotenen Schottergarten handelt es sich trotz der Verwendung 

mineralischer Materialien, bei 1. der Herstellung eines fachgerechten Lebensbereichs Alpi-

num/Steingarten oder 2. einer Kies-/Splittmulchung bis zur Korngröße 16 mm (bei speziellen Pflan-

zungen wird auch eine Körnung bis 32 mm eingesetzt), bei der keine Trennlage (wasserundurchläs-

sig/wurzelfest) verwendet wird. (Quelle: Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energie-

wirtschaft Baden-Württemberg vom 15.02.2021). 

Insektenfreundliche Außenbeleuchtung/ Leuchtmittel (i.V.m.§21 NatSchG)  

Für Leuchten, die für die Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sind insektenfreundliche Leuchtmittel 

mit geringem UV-Anteil (z. B. Natriumdampf-Hochdrucklampen) zu verwenden. Die Leuchten sind mit 

Regelungs-/Steuerungstechnik (Bewegungssensorik) auszurüsten um ein Abdimmen der Leuchten 

sicher zu stellen.  

 

1.4 Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

Die von den Gesetzen und Fachplänen formulierten Ziele des Umweltschutzes, die für die vorliegende 

Planung von Bedeutung sind, werden auch im weiteren Text, jeweils in Verbindung mit dem betroffe-

nen Schutzgut, dargelegt. 

1.4.1 Fachgesetze 

Baurecht 

- Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 3634),  

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1353) 

Für die Belange des Umweltschutzes ist nach § 2 (4) BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in 

der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Dabei ist nach § 1a (3) 

BauGB auch die Eingriffsregelung abzuarbeiten und sind Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung 

und Kompensation von Beeinträchtigungen für die Abwägung nach § 1a (3) BauGB darzulegen. Die 

Umweltprüfung wird gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht als gesondertem Teil der Begrün-

dung zum Bebauungsplan und gemäß Anlage 1 (zu §2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c) BauGB doku-

mentiert.  

Die baurechtlichen Vorgaben zur Berücksichtigung der Umweltbelange werden bei der Planung und 

im Verfahren berücksichtigt. Der Grünordnungsplan und die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung sind im 

vorliegenden Fall integrativer Bestandteil des Umweltberichts. 

- Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) i. d. F. vom 05.03.2010 416), zuletzt 

https://www.vogelglas.vogelwarte.ch/downloads/files/bro-schueren/voegel_glas_licht_2012.pdf
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geändert durch Art. 27 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBl. 2022, S. 1, 4). 

Die Landesbauordnung gibt vor, dass die nicht bebaubaren Teile der bebauten Grundstücke gärtne-

risch anzulegen sind. Deren Qualität wird im Hinblick auf die Eingriffsminderung und den Ausgleich im 

Gebiet im vorliegenden Bebauungsplan durch Festsetzungen zur Mindestbegrünung geregelt. Weitere 

bauordnungsrechtliche Vorgaben werden ebenfalls zur Eingriffsminderung herangezogen und konkre-

tisiert. 

Naturschutzrecht 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F vom 29.07.2009 (BGBl. | S. 2542), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1362) 

- Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Land-

schaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) i. d. F. vom 23.06.2015 (GBl. | S. 585), zuletzt geän-

dert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GBl. S. 1233, 1250) 

Schutzgebiete und geschützte Biotope nach Naturschutzrecht 

Die ökologische und umweltrechtliche Empfindlichkeit eines Gebietes ist dann sehr hoch, wenn aus-

gewiesene Schutzgebiete oder nach Rechtslage pauschal geschützte Bereiche (FFH, NSG, LSG, 

Naturparke) betroffen sind. Im vorliegenden Fall sind keine ausgewiesenen Schutzgebiete betroffen. 

Im Plangebiet befinden sich ebenfalls keine gesetzlich geschützten Biotope nach § 33 NatSchG Ba-

den-Württemberg 

Artenschutzrechtliche Belange 

In der Bauleitplanung artenschutzrechtlich relevant sind gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG i. V. m. 

§ 7 BNatSchG Arten des Anhang IV und teilweise des Anhang II der FFH-Richtlinie sowie der Vogel-

schutzrichtlinie der EU und soweit vorliegend der Bundesartenschutzverordnung. 

Gemäß § 44 BNatSchG ist es verboten:  

¶ wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-

letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-

gen oder zu zerstören, 

¶ wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

¶ Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

¶ wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsver-

bote). 

Das Plangebiet bietet aufgrund seiner intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und der räumlichen 

Nähe zu Verkehrstrassen (Kreisstraße, Bahntrasse, Südspange [ĂIm KisselflieÇñ], BAB) und dem Sied-

lungsgebiet für sehr störanfällige Tierarten wenig Lebensraum.  

Dennoch wurde im Zuge der Bauleitplanaufstellung ein artenschutzfachlicher Beitrag erstellt. Ein 

Fachgutachter wurde beauftragt eine artenschutzrechtliche Habitatpotentialeinschätzung für den Gel-
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tungsbereich des Baugebietes vorzunehmen. Das Untersuchungsergebnis ist in den folgenden Ab-

schnitten (auch) dargestellt. 

Pflanzen: 

Besonders oder streng geschützte Pflanzenarten wurden im Plangebiet nicht festgestellt.  

ĂEin Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Pflanzen wird aufgrund der bestehenden Nutzung 

ausgeschlossen.ñ (Artenschutzrechtliche Potentialabschätzung, Institut für Faunistik, Dr. Weinhold, 

2018) Selbst wenn dies der Fall wäre, könnte es sich allenfalls um Einzelfunde handeln und die bean-

spruchten Flächen wären nicht als geeigneter schutzwürdiger Lebensraum zur Arterhaltung einzustu-

fen, so dass im Sinne des § 44 (5) BNatSchG kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 vorliegt. 

Tiere: 

Im Rahmen einer gutachterlichen Untersuchung erfolgte eine ökologische Einschätzung des Plange-

bietes, ob artenschutzrechtliche Belange zum Tragen kommen (Institut für Faunistik, Dr. Weinhold, 

2018). Im Folgenden werden die Ergebnisse und deren Bewertung dargestellt.  

Nach erfolgter Abfrage des Zielartenkonzepts (LUBW) der für das vorzufindende Habitat aufgeführten 

Arten (hypothetisches Arteninventar), erfolgte eine Abschätzung der darin gelisteten Arten bzw. Ar-

tengruppen. Zudem erfolgten Begutachtung und Einschätzung des Plangebietes (01.03.2018);  

Fazit: 

ĂFeldhamster: Das Plangebiet gehört zu dem potentiellen Verbreitungsgebiet des Feldhamsters im 

Rhein-Neckar-Kreis. Die letzte Untersuchung von Ackerflächen bei Laudenbach aus dem Jahr 2004 

ergab keinerlei Nachweise auf Hamstervorkommen (IFF 2004). é [Es] ist davon auszugehen, dass 

die Wahrscheinlichkeit eines Hamstervorkommens im Plangebiet äußerst gering ist.ñ (Institut für 

Faunistik, Dr. Weinhold, 2018)  

Die als äußerst gering dargestellte Wahrscheinlichkeit eines Hamstervorkommens wurde im Septem-

ber 2022 nochmals durch den Sachverständigen (IFF) bestärkt. Habitateigenschaften, vorhandener 

Kenntnistand zur Verbreiterung des Feldhamsters und die angebauten Agrarprodukte/ Erzeugnissen 

(Maisanbau) sind Indikatoren für den Ausschluss des Vorkommens.  

ĂBrutvögel: Eine Betroffenheit von Fortpflanzungsstätten besteht für bodenbrütende Arten, wie Reb-

huhn und Feldlerche.  

Da eine Betroffenheit von Fortpflanzungsstätten der bodenbrütenden Arten Feldlerche und Rebhuhn 

besteht, wurde der Gutachter beauftragt eine Präsenz/ AbsenzïPrüfung durchzuführen. Dies erfolgte 

im Frühjahr 2018. ĂDie Erfassung der Bodenbrüter (Feldlerche, Rebhuhn) erfolgte dabei akustisch 

über den arttypischen Reviergesang und/oder optisch mittels Fernglas (10x50). Da die Rufaktivität von 

Rebhühnern im Gegensatz zur Feldlerche in den Abendstunden am höchsten ist, wurden zwei Termi-

ne abends bis etwa eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit unter Zuhilfenahme von Klangattrap-

pen durchgeführt. Das Gelände wurde dabei weiträumig abgelaufen.ñ (Institut für Faunistik, Juli 2018) 

Es konnten weder Feldlerchen noch Rebhühner nachgewiesen werden. Ein Auslösung von Verbots-

tatbeständen nach § 44 BNatSchG ist daher nicht ableitbar. Es besteht keine Betroffenheit von Fort-

pflanzungsstätten für bodenbrütende Arten, wie Rebhuhn und Feldlerche.  

Das Plangebiet erfüllt allenfalls eine ökologische Funktion als Nahrungshabitat für heimische Vogelar-

ten. Nahrungs- und Jagdbereiche sowie Flug- und Wanderkorridore unterliegen als solche jedoch 

nicht dem Verbot nach § 44 Nr. 1, Abs. 3 BNatSchG (vgl. Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, 

LANA 2009: Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes). 
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Da sich die Nahrungssituation durch das Bauvorhaben nur qualitativ bzw. geringfügig verschlechtern 

wird, geht folglich kein Funktionsverlust benachbarter Fortpflanzungsstätten einher.  

Fazit des Ergebnisberichts: Eine Betroffenheit von Bodenbrütern, wie Feldlerche und Rebhuhn und 

ebenso für die Zauneidechse liegt nicht vor. Durch das Vorhaben werden daher keine Verbotstatbe-

stände nach § 44 BNatSchG ausgelöst. Eine vertiefende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ist 

nicht vonnöten. (Institut für Faunistik, Juli 2018) 

ĂReptilien: Mit einem Vorkommen der Zauneidechse ist nur in den nördlichen Randbereichen zu rech-

nen, z. B. im Bereich des Gehölzbestandes und der noch unbebauten Grundstücke. Im Plangebiet 

selbst ist ein Vorkommen auszuschließen.ñ (Institut für Faunistik, Dr. Weinhold, 2018) 

ĂAmphibien: Die Wahrscheinlichkeit von Amphibienvorkommen ist nicht gegeben. Gegen ein Vor-

kommen spricht neben der derzeitigen ackerbaulichen Nutzung unter anderem das Fehlen von geeig-

neten Laichgewässern im Plangebiet. Der Entwässerungsgraben im Süden führt nur temporär Wasser 

und ist daher für Amphibien wenig geeignet.ñ (Institut für Faunistik, Dr. Weinhold, 2018) 

ĂInsekten: Ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Insektenarten wird aufgrund des Fehlens 

geeigneter Habitatbäume und -elemente für unwahrscheinlich erachtet.ñ (Institut f¿r Faunistik, Dr. 

Weinhold, 2018) 

ĂWeichtiere: Ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Mollusken wird aufgrund des Fehlens 

geeigneter Habitate für unwahrscheinlich erachtet.ñ (Institut für Faunistik, Dr. Weinhold, 2018) 

Die artenschutzfachliche Einschätzung fußt auf einer Besichtigung der vorhandenen ökologisch, be-

deutsamen Strukturen im Plangebiet. Eine Erhebung des Arteninventars war nicht Bestandteil der 

Untersuchung und wäre jahreszeitlich bedingt auch nicht möglich gewesen. Im Frühjahr 2018 erfolgte 

in einem zweiten Untersuchungsschritt die Überprüfung ein eine Betroffenheit von Bodenbrütern und 

Zauneidechse.  

Weitere Hinweise: Aufgrund der bereits heute bestehenden Störeinflüsse von Bahn, Straße, Wohnum-

felderholung sowie landwirtschaftlicher Nutzung sind die Flächen für seltene und i.d.R. störanfällige 

Arten mit hohen Lebensraumansprüchen wenig geeignet. Sofern sich außer den Vögeln auch andere 

geschützte Arten (ein)finden sollten, können die beanspruchten Flächen dennoch nicht als geeigneter 

schutzwürdiger Lebensraum zur Arterhaltung eingestuft werden, so dass im Sinne des 

§ 44 (5) BNatSchG kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 vorliegt.  

Im Plangebiet befinden sich (2) Bäume, die als Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten in Frage 

kommen. Diese Bäume bleiben erhalten und würden weiterhin als Brutplatz, etc. zur Verfügung ste-

hen. Durch die neue Nutzung der Flächen (WA) könnte der Störfaktor zunehmen. Allerdings handelt 

es sich bei den ggf. anzutreffenden Arten um eher weit verbreitete Vogelarten, deren Populationen 

ungefährdet sind und im Naturraum einen guten Erhaltungszustand aufweisen. Die potenziellen Nist-, 

Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten im Plangebiet sind durch die benachbarte intensive landwirtschaft-

liche Nutzung und die Nähe zu den Verkehrstrassen bzw. zur Siedlung für scheue und streng ge-

schützte Arten nicht ausreichend attraktiv, so dass im Sinne des § 44 (5) BNatSchG kein Verstoß 

gegen die Verbote des § 44 vorliegt. Es sind eher die störungstoleranten Bewohner der Siedlungsrän-

der und der Haus- und Freizeitgärten, die auch die entstehenden Hausgärten sowie die Grünflächen 

annehmen werden, anzutreffen, so dass im Sinne des § 44 (5) BNatSchG kein Verstoß gegen die 

Verbote des § 44 vorliegt.  

Soweit die Artenschutzproblematik im Zuge der Eingriffsregelung gesondert behandelt wird und die 

Naturschutzbehörden als zuständige Behörden für eine etwaige Ausnahme im Verfahren beteiligt 
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sind, somit von dem Vorgang Kenntnis haben, kann die artenschutzrechtliche Prüfung und die ggf. 

gesondert erforderliche Beantragung einer Ausnahme von den Verboten gemäß § 45 BNatSchG pa-

rallel bearbeitet werden. Soweit die zuständige Behörde den Eingriff nicht untersagt bzw. bei Erforder-

nis eine Ausnahme erteilt hat und der Verursacher den ihm ggf. auferlegten Verpflichtungen nach-

kommt, ist der spätere eigentliche Eingriff auch bereits durch die Satzung zugelassen. 

Wasserrecht 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. vom 31.07.2009 (BGBl. | 2585), zuletzt geändert 

durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1237) 

- Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) i. d. F. vom 03.12.2013 (GBl. S. 389), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GBl. S. 1233, 1248). 

Das Bebauungsgebiet befindet sich innerhalb der Schutzzone des Wassergewinnungs- und -

Schutzgebietes Badische Bergstraße (WSG Nr. Amt 226.040). 

Anfallendes Niederschlagswasser soll dezentral ï entweder durch Versickerung auf dem eigenen 

Grundstück oder durch ortsnahe Einleitung in eine Retentionsfläche versickern. Eine bei Starkregene-

reignissen ggf. erforderliche Überleitung der Wasser aus der Retentionsfläche in das bestehende 

Grabensystem ist vorgesehen. Innerhalb der Retentionsfläche erfolgen also eine Rückhaltung (Dros-

selung) im Bereich des öffentlichen Grünzuges sowie die Ableitung durch das bestehende offene 

Grabensystem. 

Immissionsschutzrecht 

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i. d. F. vom 15.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zu-

letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1362) 

Nach dem Vorsorgeprinzip (§ 50 BImSchG i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) sind in der Bauleitplanung 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse auch durch die Berücksichtigung möglicher Immissionen zu 

gewährleisten. Basis der Beurteilung ist die DIN 18005, die ĂSchalltechnische Orientierungswerte für 

die städtebauliche Planungñ benennt. Es handelt sich dabei nicht um eine Rechtsnorm, sondern um 

Anhaltspunkte im Sinne von Orientierungswerten, denen keine strikte Rechtsverbindlichkeit zukommt. 

Der Gesetzgeber räumt einen gewissen Abwägungsspielraum ein.  

Im Bebauungsplan wurde durch angepasste Gebäudestellungen auf die vorhandenen Lärmquellen 

reagiert. Zur Abschirmung der Baugebietsflächen vor Lärmimmissionen von Bahnlinie und Kreisstraße 

wurde eine Lärmschutzwand bereits errichtet. Dort wo dennoch zu hohe Immissionswerte verbleiben, 

werden entsprechend den gesetzlichen Anforderungen passive Lärmschutzmaßnahmen an den Ge-

bäuden (einzelne Fassadenseiten) festgesetzt. 

Hinweis Störfallbetrieb 

Es ist darauf hinzuweisen, dass sich in räumlicher Nähe ein sog. Störfallbetrieb befindet. Es handelt 

sich hierbei um ein Chemiewerk, welches aufgrund der Herstellung und Lagerung von Metallphosphi-

den als Störfallbetrieb betrachtet wird. Der Betrieb ist mit einem Konsultationsabstand von 2.000 m 

erfasst. Bereits im Rahmen der Bauleitplanung sollte durch angemessene Sicherheitsabstände eine 

räumliche Trennung von Störfallbetrieben und empfindlichen Nutzungen berücksichtigt werden. Dieser 

Ansatz wird ï neben der sog. ĂSeveso-III-Richtlinieñ (ĂRichtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der 

Gefahren schwerer Unfªlle mit gefªhrlichen Stoffenñ) ï im Immissionsschutzrecht, hier insbesondere 

mit §50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) verfolgt. Hiernach muss zwischen Störfallbetrie-

ben und umgebenden empfindlichen Nutzungen (z.B. Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden, 
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wichtigen Verkehrswegen, Freizeitgebieten, FFH-Gebieten) ein angemessener Sicherheitsabstand 

eingehalten werden, bzw. sind die für bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flächen so zuzuordnen, 

dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen in Betriebsbereichen hervorgerufe-

ne Auswirkungen auf o.g. Gebiete so weit wie möglich vermieden werden.  

Im vorliegenden Planungsfall befindet sich der Betrieb in räumlicher Nähe zum Bebauungsplangebiet. 

Der komplette Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in einem Radius von 700m. Innerhalb die-

ser Distanz liegen aber auch weite Teile der Gemeinde Laudenbachs (Bestand Wohnen), so bspw. 

das Wohngebiet westlich der Bahntrasse mit ca. 4 ha, oder Teilflªchen des 1. Bauabschnittes ĂIm 

KisselflieÇñ. Innerhalb des sog. Konsultationsabstands (von in diesem Fall 2.000 m) befinden sich die 

gesamte Gemeinde Laudenbach, sowie der nördliche Teil von Hemsbach. Durch die Ausweisung des 

Baugebietes ĂIm Kisselfließ 2. Bauabschnittñ werden demnach keine neuen Rahmenbedingungen 

geschaffen. Es handelt sich vielmehr um ein Heranrücken weiterer Wohnbebauung bzw. einer Ver-

dichtung von Bebauung im Umfeld. In der folgenden Abbildung ist die Lage des Störfallbetriebs im 

Raum mit den beschriebenen Abständen und der Lage des Baugebietes dargestellt (äußerer Ring r: 

2.000m [Konsultationsabstand], innerer Ring r=700m; Abgrenzung Geltungsbereich BA 2).  

 

Abb. 17: Störfallbetrieb | Konsultationsabstand   

[äußerer Ring r: 2.000m], Abgrenzung Geltungsbereich BA 2 [innerer Ring r: 700m] 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat zum Vorentwurf des Bebauungsplans im Rahmen der früh-

zeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eine Stellungnahme vorgelegt, wonach gegen das 

geplante Vorhaben, bei dem ein Wohngebiet (WA) im näheren Umfeld des Störfallbetriebs, die unter 

die erweiterten Pflichten der StörfallV fällt, ausgewiesen werden soll, aus fachtechnischer Sicht erheb-

liche Bedenken bestehen. 

Die erheblichen Bedenken werden damit begründet, dass bei möglichen Betriebsstörungen oder Stör-

fällen aus den Metallphosphiden stöchiometrisch (Quantitativ) Phosphorwasserstoff freigesetzt wer-

den kann. Phosphorwasserstoff ist ein Gas, das als akut toxisch Kategorie 1 (nach Störfall-

Verordnung = höchste Kategorie bei den Gesundheitsgefahren) eingestuft ist. Das Regierungspräsidi-
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um Karlsruhe ordnet diesen Stoff gemäß Leitfaden KAS-18 der Abstandsklasse IV (1.500m) zu. Diese 

Aussage stützt sich ausschließlich auf den ohne Detailkenntnisse gemäß KAS 18 zugeordneten stoff-

bezogenen Abstandswert (Achtungsabstand). Aus diesem Grund wurde in Abstimmung mit dem Ver-

treter der Immissionsschutzbehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe, der Landesanstalt für Um-

welt Baden-Württemberg (LUBW) sowie unter Einbindung der Firma Detia Freyberg GmbH (Fa. 

Detia), und weitere Sachverständige (§29b BImschG Sachverständige) eingebunden um den ange-

messenen Sicherheitsabstand i.S.d. § 3 Abs 5c i.V.m. § 50 BImSchG rechnerisch zu ermitteln.  

Die Ergebnisse der Abstandsermittlung wurden mit allen Beteiligten erörtert und erforderliche Konkre-

tisierungen in einem Bericht eingearbeitet. Der Bericht ĂVorhabenbezogene Beurteilung der Einhal-

tung des angemessenen Sicherheitsabstandes im Sinne des § 3 Abs. 5 c i.V.m. Ä 50 BImSchGñ (Be-

richt Nr. M147175/01ñ, M¿ller BBM GmbH vom 23.03.2021) liegt der Gemeinde vor. Der größte der im 

Rahmen der Auswirkungsbetrachtungen für die abdeckenden Szenarien gem. Leitfaden KAS-18 er-

mittelte Abstand stellt den angemessenen Sicherheitsabstand i. S. d. § 3 Abs. 5c i.V.m. § 50 BIm-

SchG dar. Entsprechend der Ausführungen im Bericht wurde für das abstandsbestimmende Szenario 

der Firma Detia Freyberg GmbH gem. KAS-18 ein Abstand von 150m ermittelt. 

 

Abb. 18: Ermittelter angemessener Sicherheitsabstand (Auszug Gutachten, MBBM)   

Somit ist festzustellen, dass das gesamte Planungsgebiet des Bebauungsplanes ĂKisselflieÇ 2. Bau-

abschnittñ außerhalb des angemessenen Sicherheitsabstandes liegt.  

Mit E-Mail vom 01.04.2021 bestätigt das Regierungspräsidium die Ergebnisse. Das Gutachten der 

MBBM kann als Grundlage für die geplante Gebietsausweisung dienen. Weitere Anregungen des 

Regierungspräsidiums haben keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. Formalrechtlich stehen 

somit die Belange des § 50 BImSchG dem Vorhaben nicht entgegen. 

 

1.4.2 Fachpläne 

Neben der Bundes- und Landesgesetzgebung sind hinsichtlich der Ziele des Umweltschutzes auf der 

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung in Laudenbach zu berücksichtigen: 

- Der einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar  

- Der Flächennutzungsplan und der Landschaftsplan der vVG Hemsbach-Laudenbach  
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Ziele der Raumordnung; einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 2013/2014 

Der einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar (ERP; 2014) stellt die übergeordnete Planung auf Raum-

ordnungsebene für den baden-württembergischen und den rheinland-pfälzischen Teil des Verbands-

gebietes dar.  

Die Ziele der Raumordnung, die wiederum aus den Zielen der Landesplanung zu entwickeln sind, 

werden gemäß Raumordnungsgesetz in Regionalplänen (hier dem einheitlichen Regionalplan Rhein-

Neckar) formuliert, wobei sie die Landschaftsrahmenplanung integrieren.  

Die Gemeinde Laudenbach liegt demnach an einer großräumigen Entwicklungsachse (Darmstadt) ï 

Bensheim ï Heppenheim (Bergstraße) ï Weinheim ï Heidelberg ï Walldorf/Wiesloch ï (Karlsruhe). 

Aus verkehrlicher Sicht ist die Region durch die westlich gelegene großräumige Straßenverbindung 

(A 5; Nord-Süd-Verlauf) und die östlich gelegene großräumige Schienenverbindung (DB; Nord-Süd-

Verlauf) sehr gut an das überregionale Verkehrsnetz angebunden. Die Regionalplanung weist mit dem 

ĂGewerbegebiet an der A5ñ einen Siedlungsbereich Gewerbe aus.  

Die Raumnutzungskarte stellt für die vVG Hemsbach-Laudenbach das Gesamtgebiet ĂKisselflieÇñ als 

Siedlungsfläche Wohnungsbau (Planung) dar. Angrenzend zum Planungsgebiet befinden sich im Be-

stand Siedlungsflächen Wohnen und Gewerbe. Die regionale Freiraumstruktur wird als Vorranggebiet 

für Landwirtschaft (Teilflächen im Westen und Süden), einem regionalen Grünzug bzw. einer Grünzä-

sur (Teilflächen im Westen und Süden) ausgewiesen. Zudem wird im westlichen Teilbereich ein Vor-

behaltsgebiet vorbeugender Hochwasserschutz verortet.  

Die Festlegungen für bauliche Nutzungen in diesem Bebauungsplan sind mit den Zielen der Regio-

nalplanung konform.  

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft vVG Hems-

bach/Laudenbach stellt in seiner 4. Änderung von 08.10.2016 das Gesamtgebiet ĂKisselflieÇñ im nörd-

lichen Teil angrenzend an das bestehende Gewerbegebiet als Ăgemischte Bauflächen ï Planungñ und 

die südlich angrenzenden Bereiche als ĂWohnbauflächen ï Planungñ dar.  

Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes sind nicht parzellenscharf. Die tatsächlich zweckmäßi-

ge Abgrenzung und Untergliederung eines Baugebietes erfolgt erst im Rahmen der verbindlichen Bau-

leitplanung. Dies erfolgt im vorliegenden Bebauungsplan durch die Ausweisung eines (allgemeinen) 

Wohngebietes. Der Bebauungsplan ĂKisselflieÇ 2. Bauabschnittñ wird grundsªtzlich aus dem Flächen-

nutzungsplan abgeleitet. Dieser soll für Wohnbauflächen verbindliches Planungsrecht schaffen.  

Eine erkennbare, aber vom Flächenumgriff geringfügige Überlagerung der im FNP als gemischte Bau-

fläche dargestellte, im Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet ausgewiesene Bereich ï es han-

delt sich vom Planungsumgriff um die Ănördlichste Zeileñ - wird als vertretbar eingeschätzt.  

Die Planungsintention aus vorbereitender Bauleitplanung, einen abgestuften Übergang vom Gewer-

begebiet (Bestand) zu den sensibleren Wohnnutzungen (Planung) zu schaffen, ist im Zuge der MI-

Ausweisung bereits im ersten Bauabschnitt Kisselfließ umgesetzt worden.  

Eine Anpassung des Flächennutzungsplans sollte im Zuge der nächsten Planfortschreibung durchge-

führt werden.  
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Abb. 19: Auszug Flächennutzungsplan (FNP) 

 

Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan (LP) der vVG Hemsbach-Laudenbach hat im Flächennutzungsplanverfahren die 

dargestellten Siedlungsentwicklungsflächen landespflegerisch beurteilt. Für betroffene Ăbedeutsame 

Strukturenñ, kann ein Ausgleich geschaffen werden. 

Im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung werden folgende Eingriffe in den Natur- und Land-

schaftshaushalt erwartet: 

¶ Verlust hochwertiger landwirtschaftlicher Nutzflächen.  

¶ Der Versiegelungsgrad im Plangebiet erhöht sich von etwa 5,9 % auf etwa 37,6 % der Ge-

samtfläche. Soweit Retention und Verwendung des Niederschlagswassers auf den Grundstü-

cken nicht möglich sind, vermindert sich die Grundwasserneubildung entsprechend. 

¶ Die lokalklimatischen Funktionen des Gebietes verschlechtern sich. Die Kaltluftzirkulation wird 

gemindert. Die sommerliche Aufwärmung wird infolge des erhöhten Bebauungs- bzw. Versie-

gelungsgrades erhöht. 

Zur Kompensation von Eingriffen werden vorgeschlagen: 

¶ Für das Baugebiet ist eine landschaftsgerechte Einbindung der Ortsränder generelles Ziel des 

Landschaftsplanes. Der Geländestreifen zur unbebauten Landschaft hin soll Funktionen der 

Ortsrandeingrünung und des naturschutzrechtlichen Ausgleichs erfüllen. 

¶ In diesem Zusammenhang sollen die im Plangebiet vorhandenen beiden wertvollen Einzel-

bäume im Westen erhalten werden. 
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¶ Erhalt und Verbesserung der ökologischen Funktion im Grünzug auch zur Erhöhung der Re-

genwasserrückhaltung (Retention). 

¶ Rückhaltung von Regenwasser zur Verwendung (Bewässerung) auf den Grundstücken soweit 

nach Anfall möglich. 

Soweit Eingriffe nicht innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden können, sollten Ersatzmaß-

nahmen an anderer Stelle getroffen werden. Innerhalb des Schutzgutes Boden besteht auch unter 

Berücksichtigung schutzgutübergreifenden Ausgleichs Kompensationsbedarf. Es wurde geprüft, ob 

innerhalb des Schutzgutes Boden Kompensationsmaßnahmen (Entsiegelung, Bodenverbesserung, 

etc.) durchgeführt werden können. Allerdings stehen der Gemeinde entsprechende Flächen nicht zur 

Verfügung. Daher wurden schutzgutübergreifende Kompensationsmaßnahmen herangezogen (bau-

planungsrechtliche Ökokonto-Maßnahmen). 

Bestehendes Baurecht  

Das Plangebiet ist derzeit als Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB anzusprechen. Es sind keine 

dem Baurecht unterliegenden Bestandsgebäude oder baurechtliche Festsetzungen / Erlaubnisse vor-

handen. Für eine östlich und schmale nördlich angrenzende Fläche wurde im Jahr 2013 Baurecht 

geschaffen für den 1. Bauabschnitt ĂKisselflieÇñ - ein (allgemeines) Wohngebiet sowie der nördlich 

Bereich ein MI-Gebiet mit knapp 6 ha.   
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2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme  

Gemäß § 2 (4) BauGB sind in der Umweltprüfung für die Belange des Umweltschutzes die voraus-

sichtlich erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln. Nach Art und Umfang der geplanten umwelt-

relevanten Maßnahmen müssen zunächst alle Schutzgüter als untersuchungsrelevant angesehen 

werden.  

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebietes und der zu erwartende Einwirkungsbereich lassen 

sich anhand der vorhandenen Nutzungen (Nutzungskriterien) und anhand des Reichtums, der Qualität 

und der Regenerationsfähigkeit der Naturraumparameter (Qualitätskriterien) einschätzen. Besonders 

zu berücksichtigen wären hierbei die Schutzkriterien ausgewiesener Schutzgebiete und ïobjekte. Im 

Plangebiet sind keine ausgewiesenen Schutzgebiete und ïobjekte vorhanden. 

Basierend auf Erhebungen können Bestand und Einwirkungsbereich wie folgt beschrieben und bewer-

tet werden: 

Naturräumliche Lage  

Naturräumlich befindet sich Plangebiet westlich der - etwa ab der Bahnlinie beginnenden -

ĂBergstraßeñ und der ab der B 3 ansteigenden Hangzone des westlichen Odenwaldes (Vorhügelzo-

ne).  

Das Plangebiet selbst wird in die Haupteinheitengruppe ĂNördliches Oberrhein-Tieflandñ (Großland-

schaft Nr. 22), Naturraum ĂHessische Rheinebeneñ (Nr. 225), Untereinheit (225.61) ĂS¿dliches 

Neckarriedñ eingegliedert.  

Der Bereich ist wachstumsklimatisch durch die Lage angrenzend zur südlichen Bergstraße begünstigt. 

Aufgrund der günstigen Voraussetzungen wurde die ursprüngliche Vegetation (wärmeliebender Ei-

chen-Mischwald) schon früh durch Wein-, Obst- und Ackerbau verdrängt. Heute ist auch aufgrund der 

intensiven Nutzung und der Siedlungstätigkeit entlang der B 3 die naturräumliche Einordnung nur 

noch von untergeordneter Bedeutung.  

Lage und Nutzungen 

Das Gebiet Kisselfließ liegt im Südwesten der Gemeinde Laudenbach westlich von Bahnlinie und der 

parallel zur Bahnlinie verlaufenden, planfestgestellten Kreisstraße K 4229 sowie westlich der 

S¿dspange (ĂIm KisselflieÇñ) auf etwa 97 m ü. NN. Es stellt eine Erweiterung des bestehenden Wohn-

gebietes am südwestlichen Ortsrand der Gemeinde Laudenbach dar. Von dem ca. 5,77 ha umfassen-

den Geltungsbereich befinden sich ca. 92 % auf landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen (Äcker). 

Im Osten verläuft die Straße Im Kisselfließ (ĂSüdspangeñ) im Westen ein Grasweg. Südlich befindet 

sich ein in ost-west-Richtung verlaufender Graben.  

ĂDas Plangebiet ist von größeren, zusammenhängenden Ackerfluren geprägt und bietet kaum raum-

gliedernde oder durch ihr Erscheinungsbild attraktive Elemente; é Der das Plangebiet drainierende, 

in Ost-West-Richtung verlaufende Graben tritt aufgrund seiner Strukturarmut optisch kaum in Erschei-

nung.ñ (Bericht zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans, 2006)  

Schutzgüter: 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sind in der Umweltprüfung für die Belange des Umweltschutzes die vo-

raussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln. Nach Art und Umfang der geplanten um-
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weltrelevanten Maßnahmen müssen zunächst alle Schutzgüter als untersuchungsrelevant angesehen 

werden.  

Die ökologische Schutzwürdigkeit und Empfindlichkeit eines Gebietes und der zu erwartende Einwir-

kungsbereich lassen sich anhand der vorhandenen Nutzungen (Nutzungskriterien) und anhand des 

Reichtums, der Qualität und der Regenerationsfähigkeit der Naturraumparameter (Qualitätskriterien) 

einschätzen. Besonders zu berücksichtigen wären hierbei die Schutzkriterien ausgewiesener Schutz-

gebiete und -objekte, sofern vorhanden. 

 

2.1.1 Schutzgut Mensch 

Alle Schutzgüter stehen in Wechselwirkung zum Menschen, da sie zum Erhalt einer gesunden und 

natürlichen Umwelt erforderlich sind. Insofern ist bei der Behandlung der einzelnen Schutzgüter des 

Naturschutzrechts der Mensch als Teil des Naturhaushalts immer einbezogen. Nur im Umweltrecht 

wird der Mensch nochmals gesondert angesprochen. Speziell auf den Menschen zugeschnitten sind 

die Schutzgüter Landschaftsbild und naturgebundene Erholung und im Umweltrecht zusätzlich die 

Kultur- bzw. sonstigen Sachgüter (s.u.). Direkt dem Menschen und seiner Gesundheit zuzuordnen 

sind mögliche Immissionsbelastungen, für die es entsprechende einzuhaltende Regelwerke gibt. 

Lärm 

Das Gesamtgebiet unterliegt Schalleinwirkungen aus verschiedenen Quellen. Die bestimmenden Ver-

kehrslärmquellen für das Plangebiet stellen die östlich liegende Bahnstrecke in Verbindung mit der 

Kreisverbindungsstraße sowie nachgeordnet die westlich gelegene Autobahn A5 dar. Als Grundlage 

für eine Beurteilung wurde eine schalltechnische Untersuchung durch das Ingenieurbüro für Ver-

kehrswesen KOEHLER & LEUTWEIN erstellt, aus der hervorgeht in wie weit Bahn, umgebende Stra-

ßen und auch die, das Gebiet tangierende Haupterschließungsstraße ĂIm KisselflieÇñ zu Immissions-

belastungen im Gebiet führen, die in Teilbereichen Schutzmaßnahmen erforderlich machen.  

Zumutbare Verhältnisse in Bezug auf die Lärmeinwirkung können durch sinnvolle Maßnahmenkombi-

nationen von aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen erzielt werden. Als solche sind zu nen-

nen:  

¶ Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf der Haupterschließungs-

straße (bereits umgesetzt) 

¶ Anordnung der Baufenster abgerückt von der Haupterschließungsstraße (wird berücksichtigt, 

vgl. Planzeichnung) 

¶ Ausweisung eines MI-Gebietes im Norden (bereits umgesetzt) 

¶ Aktive Lärmschutzmaßnahmen entlang der Kreisstraße bzw. Bahnlinie (bereits umgesetzt; 4m 

hohe LSW, Gesamtlänge 228m) 

¶ Festsetzung von passiven Lärmschutzmaßnahmen in einzelnen Gebäudefronten (wird be-

rücksichtigt, vgl. planungsrechtliche Festsetzungen und Planzeichnung)  

Im Tageszeitraum ergeben sich bei dem vorgesehenen Schallschutzkonzept für den Großteil des 

Gebietes Unterschreitungen der geforderten Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städ-

tebau) von 55 dB(A) für allgemeine Wohngebiete. Im Nachtzeitraum ergeben sich durch die Güterzü-

ge auf der Bahnstrecke, sowie den hohen LKW-Anteil auf der Autobahn trotz der Lärmschutzanlagen 

Überschreitungen der Orientierungswerte vor allem in Randbereichen des Bebauungsplangebietes. 
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Die sich ergebenden Überschreitungen der Orientierungswerte im Randbereich können im Rahmen 

der Abwägung als hinnehmbar bezeichnet werden. (Auszug schalltechnische Untersuchung zum Be-

bauungsplangebiet ĂKisselflieÇñ, Gemeinde Laudenbach, erstellt durch Ingenieurbüro für Verkehrswe-

sen KOEHLER & Leutwein, 2012). 

Für die Realisierung des 2. Bauabschnittes Kisselfließ sind keine weiteren aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen erforderlich. Neben städtebaulichen Ansätzen werden weitere planungsrechtliche Festset-

zungen verankert. Hierfür wurden Lärmpegelbereiche ausgewiesen innerhalb derer für einzelne Ge-

bäudefronten entsprechende Maßnahmen (Anforderungen der Luftschalldämmung für Außenbauteile) 

zu ergreifen sind.  

Störfallbetriebe 

Im Norden des Plangebietes befindet sich ein Störfallbetrieb. Der nach KAS-18 ermittelte angemesse-

ne Sicherheitsabstand des maßgeblichen Störfallszenarios des Störfallbetriebs beträgt 150 m (radial 

vom maßgeblichen Dennoch-Störfallszenario). Das Plangebiet befindet sich außerhalb dieses Sicher-

heitsabstandes (s. Abb. 19). 

Aufgrund der Vorbelastung kann für das Schutzgut Mensch am Standort nur eine geringe Bedeutung 

bzw. Schutzbedürftigkeit festgestellt werden.  

 

2.1.2 Schutzgut Biotope, Pflanzen 

Aus allen Naturraumfaktoren zusammen resultieren, nach Einflussnahme durch den Menschen, die 

aktuellen Biotop-, Nutzungs-, und Strukturtypen mit ihrer von der Nutzungsintensität bestimmten öko-

logischen Bedeutung. Soweit dies für die stark überformten Bereiche im Plangebiet überhaupt eine 

realistische Einschätzung ist, wird als heutige potentielle natürliche Vegetation für die tiefer gelegenen 

und schon recht flachen Bereiche der ĂBergstraÇeñ westlich der B 3 ein frischer bis feuchter Sternmie-

ren-Stileichen-Hainbuchenwald angenommen1. 

Die Umgebung ist durch die landwirtschaftliche Nutzung im Westen und Süden, den Straßenverkehr 

im Osten sowie die (Wohn) Bebauung im Osten und Ge/ Mi-Bebauung im Norden geprägt.  

Aufgrund der guten Böden und der Klimagunst wurden die Flächen schon früh landwirtschaftlich ge-

nutzt. Im Plangebiet und seiner unmittelbaren Umgebung sind heute keine natürlichen, ursprünglichen 

Biotoptypen mehr vorhanden. Auch naturnahe ungestörte Biotoptypen sind nicht vorhanden.  

Von Nutzungsänderungen im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes ĂKisselfließ 2. Bauab-

schnittñ betroffen sind ¿berwiegend Flächen von keiner bis sehr geringer naturschutzfachlicher Bedeu-

tung. Auf über 90% des Plangebietes befinden sich intensiv genutzte Ackerflächen. Im Übrigen han-

delt es sich um Verkehrswege. An Gehölzstrukturen werden 2 Bäume im Geltungsbereich kartiert.  

Weder artenschutzrechtlich relevante noch national geschützte Pflanzenarten wurden vorgefunden 

und sind an diesem Standort auch nicht zu erwarten. Für das Schutzgut Pflanzen kann aufgrund der 

Biotoptypen im Plangebiet, die deutlich überwiegend keine/eine sehr geringe naturschutzfachliche 

Bedeutung aufweisen, insgesamt nur eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung bzw. Schutzbe-

dürftigkeit festgestellt werden.  

 
1 Potentielle natürliche Vegetation und naturräumliche Einheiten; LfU; 1992 
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Abb. 20: Luftbild, Abgrenzung Baugebiet  

Die im Plangebiet vorhandenen Biotoptypen sind im folgenden Bestandsplan dargestellt und in der 

nachstehenden Tabelle zusammengefasst.  

 

 

Abb. 21: Bestandsplan | Biotoptypen  
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Abb. 22: Biotoptypen im Bestand 

 

Entwässerungsgraben: Durch das Gesamtgebiet verläuft von Ost nach West ein Entwässerungsgra-

ben, der in Form eines Tiefgrabensystems das anfallende Regenwasser der umliegenden Felder auf-

nimmt und der im weiteren Verlauf außerhalb des Plangebiets in die Weschnitz mündet. Der Graben 

unterquert einen Grasweg sowie die BestandstraÇe ĂIm KisselflieÇñ. Von hier aus wird der Graben in 

östlichem Verlauf in einer Entwässerungshaltung geführt (Stauraumkanal). Innerhalb des Plangebie-

tes ist er unverbaut, an Sohle und Böschung mit Gras bewachsen. Im Bereich der Unterquerungen ist 

er verrohrt. Der Entwässerungsgraben wird dem Typ. 12.61 ĂEntwªsserungsgrabenñ mit einem 

Grundwert von 11 zugeordnet.  

Acker: Der weitaus größte Teil des Plangebietes wird von ackerbaulich genutzten Flächen eingenom-

men, deren intensive Bewirtschaftung keine Artenvielfalt mehr zulässt. Saumbereiche und Ackerrand-

streifen sind nicht ausgebildet. Der Anteil dieser Flächen (über 90% des Planungsraumes) wird dem 

Typ. 37.10 ĂAckerñ zugeordnet. Ihm wird der Grundwert von 4 zugeordnet. 

Versiegelte Flächen: Der halbseitige Straßenquerschnitt der nord-südlich verlaufenden StraÇe ĂIm 

KisselflieÇñ befindet sich im (östlichen) Bereich des Planungsumgriffs. Die Straße ist in Asphaltbau-

weise hergestellt und somit als völlig versiegelte Fläche einzustufen (Typ. 60.21 ĂVºllig versiegelte 

StraÇe oder Platzñ; mit einem Grundwert von 1). 

Flurweg als Grasweg 

Im Westen des Geltungsbereichs befindet sich ein in Nord-Süd-Richtung verlaufender Flurweg in 

Form eines Graswegs. Er wird als Wirtschaftsweg genutzt, weshalb seine Grasnarbe teilweise gestört 

(Fahrspuren) ist. Der Flurweg wird dem Typ. 60.25 ĂGraswegñ mit einem Grundwert von 6 zugeordnet.  

Einzelbäume 

Im Plangebiet befinden sich 2 wertvollere Einzelbäume. 
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Abb. 23: Ackerflächen und wertvoller Einzelbaum (re.) | Blick nach Westen 

 

Abb. 24: Ackerflächen | Blick nach Norden 
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Abb. 25: Entwässerungsgraben | Blick nach Westen 

 

Abb. 26: StraÇe ĂIm KisselflieÇñ | Blick nach Norden 

 

2.1.3 Schutzgut Tiere 

Über 90% des Plangebietes werden derzeit als Ackerflächen intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die 

tierökologische Bedeutung der Flächen ist eher gering. 

Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten von streng geschützten Tierarten wurden im Gebiet nicht 

festgestellt.  
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Eine ökologische Einschätzung des Plangebietes, ob artenschutzrechtliche Belange zum Tragen 

kommen, wurde durch das Institut für Faunistik (Dr. Weinhold, 2018) durchgeführt.  

Die Ergebnisse wurden bereits unter 1.4.1 (Abs. Tiere) wie folgt dargestellt.  

Zunächst wurde eine Abfrage des Zielartenkonzepts (LUBW) der für das vorzufindende Habitat aufge-

führten Arten (hypothetisches Arteninventar) durchgeführt, und eine Abschätzung der darin gelisteten 

Arten bzw. Artengruppen vorgenommen. Zudem erfolgten eine Begutachtung und Einschätzung des 

Plangebietes (01.03.2018); Fazit:  

ĂFeldhamster: Das Plangebiet gehört zu dem potentiellen Verbreitungsgebiet des Feldhamsters im 

Rhein-Neckar-Kreis. Die letzte Untersuchung von Ackerflächen bei Laudenbach aus dem Jahr 2004 

ergab keinerlei Nachweise auf Hamstervorkommen (IFF 2004). é [Es] ist davon auszugehen, dass 

die Wahrscheinlichkeit eines Hamstervorkommens im Plangebiet äußerst gering ist.ñ (Institut für 

Faunistik, Dr. Weinhold, 2018) 

Im Sommer 2022 wurde die Aussage durch den Sachverständigen erneuert. ĂSeit vielen Jahren fehlen 

Nachweise oder Sichtungen des Feldhamsters [...]. Feldhamster kommen aktuell nur noch bei Mann-

heim, insbesondere im LSG Straßenheimer Hof und südlich von Heddesheim vor [...]. Das Baugebiet 

liegt etwa 10 km Luftlinie von den aktuell bekannten Vorkommen entfernt. Eine mögliche, aktuell sehr 

theoretische Ausbreitung nach Norden wird durch die vielen Raumwiderstände, vor allem die A 659 

und A5 stark erschwert, wenn nicht gar vollständig unterbunden. Im Gebiet ist daher aufgrund der 

aktuellen Verbreitungssituation mit hinlänglicher Prognosesicherheit auszuschließen, dass Feldhams-

ter vorkommen und deren Lebensstätten durch das Bauvorhaben betroffen sind.  

Die Ackerflächen sind aktuell [2022] mit Mais bestellt, eine für Feldhamster suboptimale Feldfrucht, die 

gemieden wird. Feldhamster nutzen zwar den Mais als Nahrung, legen ihre Baue aber nur sehr selten 

und oft nur temporär in Maisfeldern an. Dies liegt u. a. daran, dass Mais sehr spät im Jahr Deckung 

bietet und als Nahrungsquelle ebenfalls erst im Spätsommer/Herbst zur Verfügung steht. Durch den 

großen Pflanzabstand können Beutegreifer, wie Fuchs, Hermelin und Dachs auch im Mais sehr gut 

jagen und Feldhamster erbeuten. Untersuchungen haben gezeigt, dass Feldhamster auf großen Erb-

sen-, Mais- und Zuckerrübenschlägen quasi keine Überlebenschance haben, weil der Prädationsdruck 

schon im Frühjahr zu hoch ist (Kayser & Stubbe 2002). [IFF, 2022] 

ĂBrutvºgel: Eine Betroffenheit von Fortpflanzungsstätten besteht für bodenbrütende Arten, wie Reb-

huhn und Feldlerche. Nach Abzug der Mindestabstände für die Meidung bestehender vertikaler Struk-

turen durch die Feldlerche bleiben noch ca. 1,7 ha an potentiellem Bruthabitat übrig (HENNING et al. 

2003, OPPERMANN et al. 2008). Durch die Bebauung werden zudem anlagenbedingt auch die be-

nachbarten Felder durch die Kulissenwirkung als Bruthabitat beeinträchtigt. In der Gesamtbilanz muss 

daher mit einem Bruthabitatverlust von mindestens 2,3 ha ausgegangen werden. Aufgrund dieser 

Verhältnisse ist bei der Feldlerche mit der Betroffenheit von etwa einem Brutpaar zu rechnen, nimmt 

man eine Reviergröße von 1 ï 2 ha an (JEROMIN 2002). Das Rebhuhn benötigt hingegen ca. 3 - 7 ha 

an Flªche (ĠĆLEK ET AL. 2004, BUNER 2008) folglich wäre ebenfalls eine Betroffenheit von maximal 

einem Brutpaar möglich. (é ) Eine Überprüfung der Bodenbrüter wird empfohlen.ñ (Institut für Faunis-

tik, Dr. Weinhold, 2018) 

Da eine Betroffenheit von Fortpflanzungsstätten der bodenbrütenden Arten Feldlerche und Rebhuhn 

besteht, wurde der Gutachter beauftragt eine Präsenz/ AbsenzïPrüfung durchzuführen. Dies erfolgte 

im Frühjahr 2018. ĂDie Erfassung der Bodenbrüter (Feldlerche, Rebhuhn) erfolgte dabei akustisch 

über den arttypischen Reviergesang und/oder optisch mittels Fernglas (10x50). Da die Rufaktivität von 
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Rebhühnern im Gegensatz zur Feldlerche in den Abendstunden am höchsten ist, wurden zwei Termi-

ne abends bis etwa eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit unter Zuhilfenahme von Klangattrap-

pen durchgeführt. Das Gelände wurde dabei weiträumig abgelaufen.ñ (Institut für Faunistik, Juli 2018) 

Es konnten weder Feldlerchen noch Rebhühner nachgewiesen werden. Ein Auslösung von Verbots-

tatbeständen nach § 44 BNatSchG ist daher nicht ableitbar. Es besteht keine Betroffenheit von Fort-

pflanzungsstätten für bodenbrütende Arten, wie Rebhuhn und Feldlerche.  

Das Plangebiet erfüllt allenfalls eine ökologische Funktion als Nahrungshabitat für heimische Vogelar-

ten. Nahrungs- und Jagdbereiche sowie Flug- und Wanderkorridore unterliegen als solche jedoch 

nicht dem Verbot nach § 44 Nr. 1, Abs. 3 BNatSchG (vgl. Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, 

LANA 2009: Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes). 

Da sich die Nahrungssituation durch das Bauvorhaben nur qualitativ bzw. geringfügig verschlechtern 

wird, geht folglich kein Funktionsverlust benachbarter Fortpflanzungsstätten einher. (Institut für 

Faunistik, 2018) 

Fazit des Ergebnisberichts: Eine Betroffenheit von Bodenbrütern, wie Feldlerche und Rebhuhn und 

ebenso für die Zauneidechse liegt nicht vor. Durch das Vorhaben werden daher keine Verbotstatbe-

stände nach § 44 BNatSchG ausgelöst. Eine vertiefende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ist 

nicht vonnöten. (Institut für Faunistik, Juli 2018)  

Vorkommen von Reptilien, Amphibien, Insekten und Weichtieren wurden als unwahrscheinlich erach-

tet. (siehe hierzu auch 1.4.1 Abs. Tiere)  

Weitere Hinweise: Aufgrund der bereits heute bestehenden Störeinflüsse von Bahn, Straße, Wohnum-

felderholung sowie landwirtschaftlicher Nutzung sind die Flächen für seltene und i.d.R. störanfällige 

Arten mit hohen Lebensraumansprüchen wenig geeignet. Sofern sich außer den Vögeln auch andere 

geschützte Arten (ein)finden sollten, können die beanspruchten Flächen dennoch nicht als geeigneter 

schutzwürdiger Lebensraum zur Arterhaltung eingestuft werden, so dass im Sinne des 

§ 44 (5) BNatSchG kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 vorliegt.  

Im Plangebiet befinden sich (2) Bäume, die als Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten in Frage 

kommen. Diese Bäume bleiben erhalten und würden weiterhin als Brutplatz, etc. zur Verfügung ste-

hen. Durch die neue Nutzung der Flächen (WA) könnte der Störfaktor zunehmen. Allerdings handelt 

es sich bei den ggf. anzutreffenden Arten um eher weit verbreitete Vogelarten, deren Populationen 

ungefährdet sind und im Naturraum einen guten Erhaltungszustand aufweisen. Die potenziellen Nist-, 

Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten im Plangebiet sind durch die benachbarte intensive landwirtschaft-

liche Nutzung und die Nähe zu den Verkehrstrassen bzw. zur Siedlung für scheue und streng ge-

schützte Arten nicht ausreichend attraktiv.  

Es sind eher die störungstoleranten Ubiquisten und Arten des Stadt- und Agrarlebensraumes (Sied-

lungsränder und der Haus- und Freizeitgärten), die auch die entstehenden Hausgärten sowie die 

Grünflächen annehmen werden, anzutreffen, so dass im Sinne des § 44 (5) BNatSchG kein Verstoß 

gegen die Verbote des § 44 vorliegt. Sie sind rel. unsensibel und anpassungsfähig, so dass für sie 

weder regional noch lokal ein Mangel an Lebensraum besteht. Tierökologisch haben diese Flächen im 

Gebiet nur eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung. 

Ein Vorkommen von Eidechsen, Käfern oder Fledermäusen konnte aufgrund der Begehung sowie der 

Abschätzung der Habitateigenschaften tendenziell ausgeschlossen werden. Typische Eidechsen-

Habitate befinden sich nicht im Geltungsbereich. Die Bäume wurden auf ihre Eignung als Lebensraum 

begutachtet. Öffnungen/ Einschlüsse/ Höhlen, etc. die als Standort in Frage kämen wurden nicht aus-
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findig gemacht. Aus diesen Gründen wurde auf eine vertiefende Untersuchung verzichtet. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands einer lokalen Population ist nicht zu erwarten. Die 

tierökologische Bedeutung bzw. Schutzbedürftigkeit der Flächen ist daher eher gering einzustufen.  

Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden, da im Eingriffsbereich keine arten-

schutzrechtlich relevanten Arten oder deren Lebens- und Fortpflanzungsstätten (bisher) festgestellt 

wurden, nicht erfüllt. Zumal durch die geplanten neuen Gehölzflächen neue und vielfältigere Lebens-

räume entstehen. 

Für das Schutzgut Tiere kann insgesamt nur eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung bzw. 

Schutzbedürftigkeit festgestellt werden.  

 

2.1.4 Schutzgut Fläche 

Als zu berücksichtigender Belang des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB gelten auch die 

Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche. Schon vorher galt bezüglich der Auswirkungen auf das 

Schutzgut Fläche gemäß § 1a Abs. 2 BauGB, dass mit Grund und Boden sparsam und schonend 

umzugehen ist. Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-

zungen sind die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde Laudenbach insbesondere durch Wie-

dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu 

nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als 

Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. 

Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berück-

sichtigen.  

Standortalternativen wurden im Vorfeld des Verfahrens geprüft. Allerdings verbleibt als verfügbare 

Fläche im räumlichen Kontext, die den Planungsanforderungen einer Wohngebietsentwicklung ge-

recht werden, lediglich der in der vorliegenden Planung vorgesehene Geltungsbereich. Andere poten-

tielle Standorte werden im Flächennutzungsplan nicht ausgewiesen. Andere im Siedlungszusammen-

hang stehende Flächen sind nicht verfügbar. Im Innenbereich vorhandene Baulücken können nicht 

aktiviert werden oder unterliegen zurzeit noch einer anderen Nutzung. 

Der geplante Standort erfüllt die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Baurechtschaffung. Auf-

grund der Ortsrandlage und der aktuell intensiven Nutzung durch Landwirtschaft kann an diesem 

Standort für das Schutzgut Fläche nur eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung bzw. Schutzbe-

dürftigkeit festgestellt werden.   

 

2.1.5 Schutzgut Boden 

Sonderstandorte: Bodenbezogene Sonderstandorte sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Plan-

gebiet nicht vorhanden. 

Altlasten: Altlasten und altlastenverdächtige Flächen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht be-

kannt.  

Kampfmittel: Die Abfrage beim Kampfmittelbeseitigungsdienst PR Stuttgart identifizierte für den Gel-

tungsbereich dieses Bebauungsplanes ein Stellungsloch.  

Im angrenzenden, dem bereits entwickelten 1. Bauabschnitt, wurden im Rahmen der Luftbildauswer-

tung ein Sprengbombentrichter, ein Blindgängerverdachtspunkt, sowie zwei Stellungslöcher erkannt. 
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Da über die festgestellten Blindgängerverdachtspunkte hinaus das Vorhandensein weiterer Bomben-

blindgänger nicht ausgeschlossen werden kann, wurde im März 2018 eine flächenhafte Vorortüber-

prüfung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans veranlasst. Das Gelände wurde von der Kampf-

mittelräumfirma freigemessen (März 2018) und die Kampfmittelfreiheit bescheinigt. 

Baugrund: Bereits in den Jahren 2011 ï 2013 wurden Erkundungen - insbesondere für den 1. Bau-

abschnitt Kissselfließ und einzelner (weniger) Punkte im Geltungsbereich diese Plangebietes durchge-

führt. Aus diesen vorhandenen Boden- und Baugrundgutachten für das Gesamtgebiet liegen Hinweise 

auf stellenweise schwierige Baugrundverhältnisse (Ton-, Torflinsen, Sande etc.) vor. Im Mai 2018 

wurde ein ergänzendes (diesen Planbereich umfassendes) ingenieurgeologisches Gutachten erstellt. 

Für die Festlegung eines für die Bauphase möglichen Grundwasserstands ist der mittlere Grundwas-

serstand von 95,8 m ü. NN anzusetzen. Dieser ist von den privaten Bauherren und auch bereits bei 

Durchführung der Tiefbauarbeiten / Erschließung zu berücksichtigen. Weiterhin ist mit Schicht- und 

Stauwasser im Baufeld zu rechnen. 

Bodenfunktionen: Entsprechend des von der LUBW erarbeiteten Bewertungsschemas für Böden 

(ĂDas Schutzgut Boden in der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung, Arbeitshilfe.ñ, LUBW Dez. 2012 

und ĂBewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit, Leitfaden für Planungen und Gestattungs-

verfahren.ñ LUBW 2010) erfolgt die Beurteilung der funktionalen Leistungsfähigkeit der beanspruchten 

Böden durch die Bewertung der einzelnen Bodenfunktionen nach Bewertungsklassen. 

Folgende Bodenfunktionen werden bewertet: 

1. natürliche Bodenfruchtbarkeit 

2. Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

3. Filter und Puffer für Schadstoffe 

4. Sonderstandort für naturnahe Vegetation 

Die Bewertungsklassen ermöglichen eine Einstufung der einzelnen Bodenfunktionen von 0 (= versie-

gelte Flächen, keine Funktionserfüllung) bis 4 (= sehr hohe Funktionserfüllung). 

Die Gesamtbewertung eines Bodens wird durch Zusammenfassung der ermittelten Bewertungsklas-

sen der einzelnen Bodenfunktionen gebildet. Dabei ist folgendes zu beachten: sollte es sich bei dem 

beanspruchten Boden um einen ĂSonderstandort f¿r naturnahe Vegetationñ der Bewertungsklasse 4 

(sehr hoch) handeln, erhält der Boden auch in der Gesamtbewertung (ohne weitere Untersuchung der 

übrigen Bodenfunktionen) die Wertstufe 4. In allen anderen Fällen erhält der Boden die Wertstufe, die 

sich aus dem Durchschnittswert der (Einzel-) Bewertung der weiteren drei Bodenfunktionen ergibt. 

Die Bodenfunktion ĂArchiv der Kultur- und Naturgeschichteñ ist nicht Bestandteil der Gesamtbewer-

tung und muss gesondert geprüft werden.  

Die Bodenfunktionsbewertung des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Baden-

Württemberg (ĂGeoLa BK 50ñ, abzurufen mit dem Online-Kartenviewer des LGRB) ergibt für die Bö-

den im Plangebiet eine Gesamtbewertung von mittlerer bis hoher Funktionserfüllung (Bewertungs-

klasse 2,83). Hierfür wurden die einzelnen Bodenfunktionen wie folgt bewertet: 

 

 

 



Gemeinde Laudenbach  Bebauungsplan "Kisselfließ 2. Bauabschnittñ Seite 71 / 104 

MVV REGIOPLAN  BEGRÜNDUNG 11. Oktober 2022 

 

 Bewertungsklasse: Funktionserfüllung: 

Gesamtbewertung 2,83 mittel - hoch 

Standort für naturnahe Vegetation hoch bis sehr hoch wird nicht erreicht 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 3,00 hoch 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,50 mittel - hoch 

Filter und Puffer für Schadstoffe 3,00 hoch 

Abb. 27: Gesamtbewertung der Bodenfunktionen nach LGRB, GeoLa BK 50 

Sonderformen und bodenbezogene Sonderstandorte mit extremen oder selten auftretenden Standor-

teigenschaften (trocken, feucht, nass, nährstoffarm), die mit einer hohen Leistungsfähigkeit in ihrer 

Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation mit der Bewertungsklasse 3 oder 4 bewertet 

werden, da sie günstige Bedingungen für besonders schutzwürdige bzw. seltene Pflanzengesellschaf-

ten aufweisen, sind im Plangebiet nicht vorhanden, sodass für die Gesamtbewertung des Bodens nur 

die Bodenfunktionen 1-3 bewertet werden. 

Da sich die Bodenfunktionsbewertung des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (GeoLa 

BK 50) im großmaßstäblichen Bereich bewegt, wird für die Bestandsbewertung des Plangebietes zwi-

schen siedlungsgeprägter innenbereichstypischer Bodennutzung z. B. von Wegen und Grünanlagen 

(Verdichtung, Versiegelung, Überbauung) und Offenland (Ackerflächen) unterschieden und somit dif-

ferenzierter bewertet: 

 

Abb. 28: Bewertung des Bodens / der Bodenfunktionen vor dem Eingriff 

Wie in vorstehender Tabelle dargestellt, ist die Leistungsfähigkeit der Böden im Geltungsbereich nut-

zungsabhängig und ihre Funktionserf¿llung von Ăkeineñ (Bewertungsklasse 0) bis Ăhochñ (Bewertungs-

klasse 3) einzustufen. Da der überwiegende Flächenanteil einer hohen Bewertungsklasse zuzuordnen 

ist, ergeben sich für den Geltungsbereich in Summe 153.0534 Bodenwerteinheiten (BWE). 
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Bez¿glich der Bodenfunktion ĂArchiv der Kultur- und Naturgeschichteñ konnten f¿r das Plangebiet und 

die unmittelbare Umgebung keine wertgebenden Eigenschaften ermittelt werden. 

Für das Schutzgut Boden wird aufgrund der Gesamtbewertung der Bodenfunktionen eine mittlere bis 

hohe naturschutzfachliche Bedeutung bzw. Schutzbedürftigkeit festgestellt. 

 

2.1.6 Schutzgut Wasser 

Gewässer: Durch das Plangebiet verläuft in Ost-West-Richtung ein Entwässerungsgraben des sog. 

Tiefsystems. Der Graben ist als naturfernes V-Profil gestaltet und nur zeitweise wasserführend. Der 

Graben dient derzeit der Entwässerung der umgebenden Landwirtschaftsflächen. In seinem Verlauf 

wurde der Graben im Bereich des 1. Bauabschnittes verfüllt; die Fläche als Grünzug gestaltet. In die-

sem (2.) Bauabschnitt wird der Entwässerungsgraben genutzt und als Retentionsfläche angelegt 

(Aufdimensionierung durch Anlegen einer Böschung).  

Grundwasser: Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Schutzzone des Wassergewinnungs- und -

Schutzgebietes Badische Bergstraße (WSG Nr. Amt 226.040). Nach den Vorgaben des Einheitlichen 

Regionalplans Rhein-Neckar liegt es in keinem ĂVorranggebiet für den Grundwasserschutzñ und ist 

auch kein Bestandteil der Planung eines Wasserschutz-/Heilquellenschutzgebietes.  

Im Plangebiet sind zeitweise Grund- oder Schichtwasserabstände von wenigen Dezimetern unter 

derzeitiger GOK anzutreffen.  

Für das Schutzgut Wasser kann nur eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung bzw. Schutzbedürf-

tigkeit festgestellt werden. 

 

2.1.7 Schutzgüter Klima und Luft 

Das Klima wird geprägt durch die Lage im Oberrheingraben und die Lage am Unterhang des Oden-

waldwesthangs: 

¶ Die vorherrschenden Westwinde werden im Rheintal kanalisiert, so dass im Plangebiet südli-

che oder nördliche Winde dominieren  

¶ Insgesamt mindert die Windabschirmung durch die Randgebirge die Windgeschwindigkeiten 

und die Durchlüftung des Rheintals. 

¶ Zusätzlich kommt es bei windschwachen Hochdruckwetterlagen im Winter häufig zu Bodenin-

version durch die im Tal stehende Kaltluft. 

Das Gebiet selbst unterliegt den Einflüssen der klimatischen Großlage. Derzeit dienen die ackerbau-

lich genutzten Flächen des Bereichs Kisselfließ nur bedingt einer Kaltluftbildung. Diese ist zunächst 

hinsichtlich der Strömungs- und Austauschvorgänge durch die weitläufig offene Feldflur, ohne behin-

dernde Elemente als positiv wirksam einzustufen. Die Geländesituation, durch die im Nordosten be-

findliche Brückenrampe sowie den östlich befindlichen Lärmschutzwall und der im ersten Bauabschnitt 

hergestellten Lärmschutzanlage (LSW 4m Höhe) beschränken jedoch wesentliche Austauschwirkun-

gen auf die benachbarten Siedlungsflächen. 

Durch die östlich angrenzende Bebauung sowie den Lärmschutzwall ist der Bereich Kisselfließ von 

den hangabwärts gerichteten, bodennahen, nächtlichen Kaltluftströmen von den Bergstraßenhängen 

weitgehend abgeschirmt. Die südlich und westlich an das Plangebiet angrenzenden klimatischen 

Ausgleichsräume ermöglichen, durch thermisch induzierte Austauschvorgänge bei Schwachwindwet-
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terlagen das künftige Wohngebiet zu durchlüften und bioklimatisch und lufthygienisch zu entlasten. 

In der Erlªuterungskarte ĂNatur, Landschaft und Umweltñ des Einheitlichen Regionalplans Rhein-

Neckar liegt der Geltungsbereich in einer ĂFlªche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeu-

tungñ. Hierzu zählen aufgrund ihrer kaltluftproduzierenden Eigenschaften nahezu alle Grünflächen 

innerhalb eines dicht besiedelten Bereiches.  

Die tatsächliche klimaökologische Ausgleichsfunktion der kaltluftproduzierenden Flächen innerhalb 

des Plangebietes ist, wie dargelegt, aufgrund der Topografie und vorhandener Barrieren nur einge-

schränkt wirksam. Außerdem muss der Standort aufgrund der Emissionen durch die nahegelegenen 

Verkehrstrassen im Hinblick auf das Schutzgut Klima/Luft als vorbelastet bezeichnet werden. 

Für das Schutzgut Klima und Luft kann insgesamt nur eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung 

bzw. Schutzbedürftigkeit festgestellt werden. 

 

2.1.8 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Landschaftsbild und kulturhistorisch wertvoller Landschaftsraum haben als eigenständiger Wert Ein-

gang in die Naturschutzgesetzgebung gefunden. Zur Beurteilung werden üblicherweise folgende Krite-

rien herangezogen:  

¶ Der symbolische Wertgehalt (Eigenart). 

¶ Die Naturnähe (Natürlichkeit). 

¶ Die Vielfalt an Einzelelementen (Vielfalt). 

Für den Bereich westlich und östlich der B 3, soweit diese dem Verlauf der historischen Bergstraße 

folgt, hat sich der Begriff ĂBl¿hende Bergstraßeñ für die Eigenart dieser Landschaft etabliert. Die Kli-

magunst hat hier insbesondere den Weinbau in den Hanglagen und den Obstanbau gefördert. Auch 

der westlich angrenzende Niederungsbereich wurde lange Zeit für den Obstanbau genutzt. Die Sied-

lungsentwicklung, welche zunächst bis zur Bahnlinie reichte, hat diese Nutzung verdrängt. Aufgrund 

der bis in die 1960er Jahre häufig auftretenden Vernässung und Überflutungen der Flächen war eine 

intensive Landwirtschaft bis dahin nicht gegeben. Erst mit der Errichtung und dem Ausbau des Gra-

bensystems setzte eine intensive landwirtschaftliche Nutzung ein, wie sie auch heute den Bereich 

Kisselfließ und die angrenzenden Gebiete prägt. 

Mit der großflächigen intensiven Landwirtschaft und den angrenzenden Siedlungsflächen ist die Ei-

genart des Landschaftsraumes stark zurückgetreten. Im Plangebiet sind heute keine natürlichen, ur-

sprünglichen Landschaftsbildelemente oder naturnahe ungestörte Biotoptypen mehr vorhanden. 

Die ausgedehnte landwirtschaftliche Nutzung lässt einen Eindruck von Natürlichkeit nicht entstehen. 

Naturfern wirkt auch der vorhandene Entwässerungsraben mit V-Profil. Die Vielfalt der Einzelelemente 

ist als gering einzustufen, da dem Grunde nach die gesamte Fläche von Ackernutzung sowie der vor-

handenen Straße eingenommen wird.  

Insgesamt hat das Plangebiet für das Landschaftsbild im naturschutzrechtlichen Sinn gemessen an 

seiner Natürlichkeit, Vielfalt und Eigenart eine eher geringe Bedeutung. Gleichwohl ist zu berücksich-

tigen, dass die Flächen an den jeweiligen Siedlungsrändern bedeutsam sind für die Wohnumfelderho-

lung. Dieser funktionalen Bedeutung ist im einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar mit der Auswei-

sung des regionalen Grünzugs und der Ausweisung einer Grünzäsur zwischen Laudenbach und 

Hemsbach Rechnung getragen. Für das im FNP dargestellte Baugebiet erwächst hieraus die Anforde-
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rung, eine Verzahnung mit den angrenzenden Freiflächen sicher zu stellen und eine attraktive Durch-

wegung auch für die benachbarten Wohngebiete zu ermöglichen. 

Das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung hat hier keine nennenswerte natur-schutzfachliche Be-

deutung bzw. Schutzbedürftigkeit.  

 

2.1.9 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet wurden keine geschützten Kulturgüter festgestellt. 

Nicht normativ geschützte sonstige Sachgüter mit entsprechend großer sozialer Bedeutung oder ei-

nem engen Zusammenhang zur natürlichen Umwelt sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Die im Plangebiet vorhandene StraÇe ĂIm KisselflieÇñ wird z.T. im Bestand erhalten; es erfolgt eine 

Querschnittsanpassung. Der im Zuge der Entwicklung des 1. Bauabschnitts bereits hergestellte 

Schmutzwasserkanal wird für den 2. Bauabschnitt genutzt. Die (neuen) Baugrundstücke werden an-

geschlossen.  

Weitere im Plangebiet bestehende Leitungen und Kanäle werden erhalten. So die Gas-Leitung im 

Bereich der StraÇe ĂIm KisselflieÇñ und ein Bestandskanal sowie die 20 kV-Leitung im Bereich des 

Flurwegs am westlichen Gebietsrand.   

Sollten bei der Durchführung der vorgesehenen Baumaßnahmen archäologische Funde oder Befunde 

entdeckt werden, sind diese umgehend bei der zuständigen Stelle anzuzeigen. 

Für das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter konnte nur eine geringe natur-schutzfachliche Be-

deutung bzw. Schutzbedürftigkeit festgestellt werden. 

 

2.1.10  Wechselwirkungen 

Folgende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind zu berücksichtigen: 

¶ Freie Bodenfläche dient als Vegetationsstandort bzw. ist Voraussetzung für die Ausbildung 

geeigneter Lebensräume für Pflanzen und Tiere sowie für die Schaffung geeigneter Erholungs-

räume für den Menschen. 

¶ Freie Bodenfläche dient der Grundwasserregeneration einschließlich Filterfunktion. 

¶ Die Pflanzbestände werden von unterschiedlichen Tierarten im Tages- oder Jahresrhythmus 

aufgesucht und haben für sie als (Teil-)Lebensraum Bedeutung.  

¶ Alle offenen Grünflächen sind für den kleinklimatischen Ausgleich und die Luftströmung bedeut-

sam.  

 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 

Für die Beurteilung des Vorhabens ist es erforderlich, die möglichen Umweltauswirkungen des Vorha-

bens abzuschätzen. In der Umweltprüfung ist dieser durch die Planung verursachten Entwicklung 

auch die Entwicklung ohne Umsetzung der Planung gegenüberzustellen. 

Die bisherige Nutzung der Flächen als Ackerflächen würde bei Nichtdurchführung der Planung vo-

raussichtlich bestehen bleiben; der jetzige Zustand - Status QUO ï bleibt bestehen.  
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Städtebaulich und landschaftlich bleibt die Wohn- und Gewerbebebauung entlang der Heinrich-Lanz-

Straße uneingebunden. Ohne Durchführung der Planung müssten für die Siedlungsentwicklung der 

Gemeinde Laudenbach und der Stadt Hemsbach an anderer Stelle Potenziale erschlossen werden, 

die ggf. ökologisch sensibler, städtebaulich ungünstiger und/oder infrastrukturell schwieriger zu entwi-

ckeln sind.  

 

2.2.1 Schutzgut Mensch 

Die Situation der Bevölkerung Laudenbachs würde wie bisher durch die angrenzenden Verkehrswege 

und aus deren Nutzung resultierende Auswirkungen geprägt sein. Dies gilt insbesondere für Lärm- 

und Schadstoffimmissionen. Lufthygienisch und kleinklimatisch dienen die Flächen als klimatische 

Ausgleichsräume.  

 

2.2.2 Schutzgut Biotope, Pflanzen  

Innerhalb des Geltungsbereichs wurden keine seltenen oder geschützten Pflanzenarten angetroffen. 

Im Plangebiet würde auf den überwiegend intensiv genutzten landwirtschaftlichen Ackerflächen eine 

Entwicklung höherwertiger Biotoptypen auch weiterhin unterbunden. Eine Ausbildung von Saumvege-

tation oder Ruderalvegetation (Gehölzsukzession) ist lediglich in den Randbereichen von dauerhaft 

brachgefallenen Flächen denkbar.  

 

2.2.3 Schutzgut Tiere 

Die im Plangebiet dominierenden - von Vegetation artenarm ausgeprägten und intensiv genutzten ï 

Flächen, und aufgrund der bereits heute bestehenden Störeinflüsse (Bahn, Straße, Wohnumfeld) ist 

das Gebiet für i.d.R. für störanfällige Arten wenig geeignet. 

So konnten (bisher) auch bisher keine Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten von streng geschütz-

ten Tierarten aufgefunden werden. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Situation unter den ge-

geben Rahmenbedingungen nicht ändert. Auf die Untersuchungen des Instituts für Faunistik wird ver-

wiesen (vgl. Kap. 1.4.1 Abs. Tiere). 

 

2.2.4 Schutzgut Fläche 

Die Flächen würden weiterhin als landwirtschaftliche Ackerfläche genutzt werden. Es würde keine 

Flächeninanspruchnahme zur Wohnbauentwicklung stattfinden.  

Demnach würden zur Bedarfsdeckung der Wohnansprüche ggfls. andere Flächen erschlossen wer-

den, die ökologisch sensibler, städtebaulich ungünstiger und/oder infrastrukturell schwieriger zu ent-

wickeln sind.  

 

2.2.5 Schutzgut Boden und Wasser 

Der Verlust freier Bodenfläche für Gebäude und Verkehrsflächen würde vermieden. Diese dienen als 

Versickerungsflächen, Filter und Puffer. Das weitgehend unversiegelte Plangebiet würde seinen Bei-

trag zur Grundwasserneubildung beibehalten.  

Bei der heutigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung mit entsprechend hohem Eintrag von Dünge- 
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und Pflanzenschutzmitteln ist von einer Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers auszuge-

hen.  

Die Flächen bleiben zudem als Vegetationsgrundlage und damit für die Ausbildung von Lebensräu-

men für Pflanzen (und Tiere) aber auch als Grundlage für die Landwirtschaft erhalten. 

 

2.2.6 Schutzgut Klima und Luft 

Das Plangebiet hat eine geringe klimaökologische Ausgleichsfunktion. Bei Planungsverzicht würde 

sich diese Funktion auf den bewirtschafteten Flächen nicht ändern. Die bestehenden klimaaktiven 

Flächen (kaltluftproduzierende Flächen) bleiben erhalten. Sie stellen jedoch keinen für die benachbar-

ten Siedlungsflächen unverzichtbaren klimatischen Ausgleichraum dar.  

 

2.2.7 Schutzgut Landschaftsbild Erholung 

Das durch die angrenzenden Verkehrswege und die landwirtschaftliche Nutzung geprägte Plangebiet 

stellt ein typisches Landschaftsbild der dicht besiedelten Rheinebene dar. Der hohe Ackerflächenan-

teil beschränkt die Wahrnehmung des Gebietes als ästhetisch wertvolle Landschaft. Die vorhandene 

Bebauung des Gewerbegebietes entlang der Heinrich-Lanz-Straße stellt eine städtebaulich massive 

Kante zwischen Ortslage und Landschaftsraum dar. Aufgrund der Lärm- und Immissionsvorbelastung 

besteht nur ein sehr geringes Entwicklungspotential zu einem (nah-)erholungswirksamen Land-

schaftsbild.  

Bei Planungsverzicht bleibt diese Situation unverändert.  

 

2.2.8 Kultur- und Sachgüter 

Im Gesamtgebiet sind Kultur- und Sachgüter ohne Bedeutung. Ein Planungsverzicht führt zu keiner 

Änderung dieser Situation.   

 

2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Das Baurecht hat in § 1a Abs. 3 BauGB die in der Eingriffsregelung verbindlichen Vorgaben der Ver-

meidung vor der Minderung und dem Ausgleich von Beeinträchtigungen übernommen und die Be-

rücksichtigung zur Vorgabe für die Abwägung im baurechtlichen Verfahren gemacht.  

Eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung muss die bei 

der Planung zur Erfüllung dieser rechtlichen Vorgaben geplanten Vermeidungs-, Minderungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigen.  

Zudem sind gemäß Anlage zu § 2a BauGB im Sinne der Eingriffsregelung auch in Betracht kommen-

de anderweitige Planungsmöglichkeiten innerhalb des Geltungsbereichs und unter Berücksichtigung 

der verfolgten Planungsziele zu prüfen. 

Nachfolgend werden die zu prüfenden umweltrelevanten Auswirkungen des Vorhabens beschrieben. 

Zunächst ist festzuhalten, dass während der Bauphase auf die Einhaltung aller zum Schutz von An-

wohnern, Boden, Wasser und Vegetation erlassenen Regelvorschriften geachtet wird, was allen nach-

folgend behandelten Schutzgütern zugutekommt. 
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2.3.1 Schutzgut Mensch 

Luftschadstoffe: Laudenbach liegt in einem Bereich mit häufig auftretenden austauscharmen Wetter-

lagen. Hierbei handelt es sich um eine großräumige Erscheinung, welche durch die Lage im Rhein-

graben bedingt ist. Für die lufthygienisch und kleinklimatisch erforderliche Luftzirkulation innerhalb des 

Gebietes, besonders bei belastungsintensiven Schwachwindwetterlagen, sorgen die umgebenden 

Freiflächen als klimatische Ausgleichsräume sowie die geplante Durchgrünung des Gebietes.  

Lärm/ Schallschutzmaßnahmen: Im Jahr 2011 wurde in einer Verkehrsuntersuchung durch das Inge-

nieurbüro für Verkehrswesen KOEHLER & LEUTWEIN (2011) die zukünftige Entwicklung der KFZ- 

Verkehrsströme im örtlichen Netz analysiert.  

In der prognostizierten Belastung (Planfall, nach Aufsiedlung des gesamten Baugebietes Kisselfließ) 

sind:  

- bei Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anweisung einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 

30km/h auf der als Wohnsammelstraße fungierenden Südspange (ĂIm KisselflieÇñ) 

- bei Netzergänzung der KVS K4229 (neu) mit den beiden Anschlüssen an die B3  

Verlagerungen von Verkehrsströmen aus dem vorhandenen Straßennetz zu erwarten, die im Bereich 

Kisselfließ zu einer Abnahme der Verkehrsdichte führen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen der Anlieger sind aufgrund der Dimension und der angrenzenden Nut-

zungen durch das Baugebiet und die hierdurch induzierten Verkehrsströme nicht zu erwarten.  

Darüber hinaus wurde im Jahr 2012 eine schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplangebiet 

ĂKisselflieÇñ durch das Ingenieurbüro für Verkehrswesen KOEHLER & LEUTWEIN erstellt. Innerhalb 

der Untersuchung wurden die zu erwartenden Lärmemissionen und ïimmissionen für das Gesamtge-

biet berechnet und nach der DIN 18005 und ergänzend der 16. BImschV beurteilt.  

Die bestimmenden Verkehrslärmquellen für das Plangebiet stellen die östlich liegende DB-Strecke 

(Weinheim-Heppenheim) in Verbindung mit der Kreisverbindungsstraße sowie nachgeordnet die west-

lich gelegene Autobahn A5 dar. Diese lärmemittierenden Quellen wurden neben dem Straßenver-

kehrslärm des umgebenden Straßennetzes in den Gutachten berücksichtigt. Es wurde festgestellt, 

dass durch den Straßen- und Schienenverkehrslärm ohne Schallschutzmaßnahmen im größten Teil 

des Gebiets Überschreitungen der Orientierungswerte auftreten. Im Nahbereich zur Kreisstraße und 

Bahnstrecke wurden unzumutbare Beurteilungspegel errechnet. Es können jedoch zumutbare Ver-

hältnisse in Bezug auf die Lärmeinwirkung durch sinnvolle Maßnahmenkombinationen von aktiven 

und passiven Schallschutzmaßnahmen erreicht werden. Als sind zu nennen:  

¶ Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf der Haupterschließungs-

straße (bereits umgesetzt) 

¶ Anordnung der Baufenster abgerückt von der Haupterschließungsstraße (wird berücksichtigt, 

vgl. Planzeichnung) 

¶ Ausweisung eines MI-Gebietes im Norden (bereits umgesetzt) 

¶ Aktive Lärmschutzmaßnahmen entlang der Kreisstraße bzw. Bahnlinie (bereits umgesetzt) 

¶ Festsetzung von passiven Lärmschutzmaßnahmen in einzelnen Gebäudefronten (wird be-

rücksichtigt, vgl. planungsrechtliche Festsetzungen und Planzeichnung)  

Im Tageszeitraum ergeben sich bei dem vorgesehenen Schallschutzkonzept für den Großteil des 

Gebietes Unterschreitungen der geforderten Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städ-

tebau) von 55 dB(A) für allgemeine Wohngebiete. Im Nachtzeitraum ergeben sich durch die Güterzü-
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ge auf der Bahnstrecke, sowie den hohen LKW-Anteil auf der Autobahn trotz der Lärmschutzanlagen 

Überschreitungen der Orientierungswerte in Randbereichen des Bebauungsplangebietes. Die sich 

ergebenden Überschreitungen der Orientierungswerte im Randbereich können im Rahmen der Abwä-

gung als hinnehmbar bezeichnet werden. (Auszug schalltechnische Untersuchung zum Bebauungspl-

angebiet ĂKisselflieÇñ, Gemeinde Laudenbach, erstellt durch Ingenieurbüro für Verkehrswesen 

KOEHLER & Leutwein, 2012). 

Um den Anforderungen resultierend aus den anfallenden Schallimmissionen in das Planungsgebiet 

gerecht zu werden, wurden bereits bei der Umsetzung des 1. Bauabschnittes Lärmschutzanlagen 

westlich der Kreisstraße bzw. Bahnlinie realisiert. Es handelt sich hierbei um eine 4 m hohe Lärm-

schutzwand, die über eine Länge von 228m errichtet wurde. 

Weiterhin erfolgte eine Verminderung der Lärmbelastung durch Reduzierung der zulässigen Höchst-

geschwindigkeit auf der Haupterschließungsstraße (Im Kisselfließ) auf 30 km/h. Durch diese verkehrs-

rechtliche Anordnung und den erweiterten Netzausbau (K4229 [neu]) prognostiziert der Verkehrsgut-

achter auch eine Verringerung der Anzahl der (Lkw) Durchgangsverkehre.  

Für die Realisierung des 2. Bauabschnittes Kisselfließ sind keine weiteren aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen erforderlich; die im 1. BA hergestellten Anlagen sind bereits für diesen 2. Bereich ausgelegt.  

Neben städtebaulichen werden weitere planungsrechtliche Festsetzungen verankert. Hierfür wurden 

Lärmpegelbereiche ausgewiesen, innerhalb derer für einzelne Gebäudefronten entsprechende Maß-

nahmen zu ergreifen sind.  

Durch diese Festsetzungen im Bebauungsplan zur Umsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen 

wird ein angemessener Schallschutz gewährleistet.  

Störfallbetrieb: Im Norden des Plangebietes befindet sich ein Störfallbetrieb. Der nach KAS-18 ermit-

telte angemessene Sicherheitsabstand des maßgeblichen Störfallszenarios des Störfallbetriebs be-

trägt 150 m (radial vom maßgeblichen Dennoch-Störfallszenario). Das Plangebiet befindet sich au-

ßerhalb dieses Sicherheitsabstandes (s. Abb. 19). 

Es verbleiben keine unvermeidbaren erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen bzw. Beeinträch-

tigungen für das Schutzgut Mensch. 

 

2.3.2 Schutzgut Biotope, Pflanzen 

Außerhalb der bereits versiegelten Flächen handelt es sich bei den Eingriffsflächen um direkt durch 

die landwirtschaftliche Nutzung oder den Verkehr beeinträchtigte sehr artenarme Flächen. Neben den 

landwirtschaftlichen (Sonder-) Kulturen sind nur wenige weit verbreitete Pflanzenarten der Ackerbe-

gleitflora (Ackerunkräuter und Gräser) am Wegesrand anzutreffen. Es wurden innerhalb des Gel-

tungsbereichs keine seltenen oder geschützten Pflanzenarten vorgefunden. 

Durch die Anlage anderer Biotoptypen in den (entstehenden) Gärten und Grünzügen wird die Arten-

vielfalt des Pflanzeninventars gesteigert und es erfolgt eine Aufwertung gegenüber dem Status Quo.  

Durch die aus ihrer Nutzung herausgenommen Ackerflächen entfällt der damit verbundene Düngeein-

trag.  

Innerhalb des Plangebietes werden verschiedene Pflanzbindungen und -maßnahmen festgesetzt. 

Neben dem Erhalt der (beiden) Bestandsbäume am westlichen Rand des Plangebiets, werden in den 

Grünflächen, im Straßenraum und in den Privatgrundstücken entsprechend den Festsetzungen im 
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Plangebiet ca. 100 Bäume gepflanzt.  

Auch auf den privaten Grundstücksflächen werden Maßnahmen zur Grünordnung festgesetzt. So 

besteht die Regelung zur Mindestbegrünung der Grundstücke:  

- Festlegung zur Anpflanzung von Großbaumeinheiten, gestaffelt in Abhängigkeit der Grund-

stücksgrößen (je angefangene 250m² 1 Laub- oder Obstbaum);  

- Begrünung der Vorgärten 

- Begrünung von Freiflächen (mindestens 30% der privaten Freiflächen der Grundstücke sind 

gärtnerisch anzulegen) 

- Pflanzgebote (An den westlichen Grundstücken des Gebiets werden zudem Flächen mit 

Pflanzgebot festgesetzt [Ortsrandeingrünung; auf den festgesetzten Flächen sind Gehölz-

pflanzungen mit mindestens einem Strauch pro m² Pflanzfläche und einem Baum je angefan-

gene 12 lfm Pflanzfläche pro Grundstück anzulegen]).  

Ferner sind Dachflächen von Gebäuden bzw. Nebenanlagen (oder nicht in das Haus integrierte Gara-

gen) mit Flach- bzw. flach geneigtem Dach bis 10° extensiv mit einem Substrataufbau von mindestens 

12 cm zu begrünen.  

Hinsichtlich der Begrünung der Stellplatzanlagen wurden Vorgaben zur Oberfläche getroffen (versi-

ckerungsfähige Oberflächen) und eine Festlegung zur Anpflanzung von Bäumen in Abhängigkeit der 

Stellplatzanzahl vorgenommen. Zudem sind Tiefgaragenflächen, die nicht durch das Gebäude, Ne-

benanlagen oder untergeordnete Bauteile überstanden werden extensiv zu begrünen.  

Im öffentlichen Raum erfolgen ebenso Anpflanzungen; Baumsetzungen im Straßenraum, Pflanzgebo-

te für die Grünflächen. Die Versickerungsfläche in der südlichen Grünfläche ist als extensive Wiesen-

fläche zu pflegen, Pflanzungen sind hier zulässig sofern die Wirkungsfähigkeit der Anlage gesichert 

ist.  

Die landschaftsplanerischen Festsetzungen leisten einen direkten positiven Beitrag im Quartier. Ins-

besondere das Kleinklima kann hiervon profitieren; so wirken bspw. die Vorgaben zur Begrünung ei-

ner Aufheizung entgegen. Die Gebietsbegrünung der öffentlichen und privaten Flächen steigert dar-

über hinaus aber auch die Wohnqualität im Gebiet selbst.  

Da es sich bei den Eingriffsflächen überwiegend um artenarme Flächen, d. h. sehr geringwertige Bio-

toptypen handelt, können innerhalb des Plangebietes im Rahmen der o. g. Grünfestsetzungen höher-

wertigere Vegetationsflächen geschaffen werden und das Vegetationspotenzial gegenüber dem mo-

mentanen Zustand in der Kombination dieser Pflanzflächen so erhöht werden, dass der Funktions- 

und Wertverlust durch den Eingriff für das Schutzgut Pflanzen gebietsintern kompensiert wird.  

Unter Berücksichtigung des erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleichs verbleiben keine erheb-

lichen nachteiligen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Pflanzen. 
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Abb. 29: Biotoptypen Planung 
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2.3.3  Schutzgut Tiere 

Da vom vorübergehenden Verlust der Vegetation nur weit verbreitete und entsprechend robuste Arten 

und Populationen betroffen sind, ist im Sinne des § 44 (5) BNatSchG kein Verstoß gegen die Verbote 

des § 44 zu erwarten. Dies umso eher als durch die geplanten Ausgleichsmaßnahmen wieder Le-

bensräume vergleichbarer Qualität geschaffen werden. Auf die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen 

Potentialabschätzung des Habitats durch das Institut für Faunistik wird nochmals gesondert verwiesen 

(vgl. Kap. 1.4.1 Abs. Tiere). Eine Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von Hamstern ist äußerst ge-

ring (auszuschließen); die Präsenz/ Absenz von Bodenbrüter (Feldlerche und Rebhuhn) und Zau-

neidechsen wurde im Frühjahr 2018 untersucht. Es wurde keine Betroffenheit festgestellt. 

Das Ausweichen der Tiere während der Bauphase ist unproblematisch, da die betroffenen Biotopty-

pen in der Umgebung noch ausreichend vorhanden sind und keinen unverzichtbaren Lebensraum 

bzw. Minimumfaktor darstellen. Damit ist auch eine schnelle Wiederbesiedelung der neuen Biotopflä-

chen in den entstehenden Grünflächen und Gärten zu erwarten.  

Durch die Schaffung neuer Biotoptypen und deren Qualität werden für die im Plangebiet betroffene 

Tierwelt wieder ausreichend günstige Bedingungen geschaffen. 

Durch Biotoptypen mit höherer Qualität als die Biotoptypen des Status Quo und durch einen höheren 

Anteil dieser Biotoptypen sowie durch ein ĂMehrñ an Bäumen wird auch das Funktions- und Wertedefi-

zit zwischen Altbestand und Neuanlage kompensiert.  

Über den Tierartenbestand der betroffenen Flächen hinaus, sind die Flächen funktional nur von gerin-

ger Bedeutung bzw. durch Ackerbau geprägt.  

Durch die linearen Elemente werden weiterhin Verbindungs- und Ausbreitungskorridore zwischen den 

angelegten Grünflächen und dem umgebenden Offenland hergestellt.  

Es sind keine unverzichtbaren Austauschbahnen, Wildwechsel, Rastplätze oder vergleichbare im Na-

turraum bedeutsame Flächen betroffen. Indirekte erhebliche Auswirkungen auf Lebensräume in der 

Nachbarschaft durch die Ausdehnung des Siedlungsrandes können ausgeschlossen werden, da sich 

angrenzend nur intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen, vergleichbare bauliche Nutzungen und 

Verkehrsflächen befinden.  

Es handelt sich bei den Eingriffsflächen überwiegend um artenarme Flächen, d. h. einen sehr gering-

wertigen Lebensraum, so dass durch die vorliegende Planung mit den festgesetzten Maßnahmen und 

Pflanzbindungen im Plangebiet gegenüber dem geringwertigen Status Quo für mehr Arten neue und 

überwiegend höherwertige Lebensräume geschaffen werden und das Funktions- und Wertedefizit 

zwischen Altbestand und Neuanlage kompensiert wird.  

Unter Berücksichtigung des erforderlichen angemessenen naturschutzrechtlichen Ausgleichs verblei-

ben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Tiere. 

 

2.3.4 Schutzgut Fläche 

Als zu berücksichtigender Belang des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB gelten auch die 

Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche. Schon vorher galt bezüglich der Auswirkungen auf das 

Schutzgut Fläche gemäß § 1a Abs. 2 BauGB, dass mit Grund und Boden sparsam und schonend 

umzugehen ist. Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-

zungen sind die Möglichkeiten der Entwicklung der der Gemeinde Laudenbach insbesondere durch 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung 
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zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als 

Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. 

Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berück-

sichtigen.  

Standortalternativen wurden im Vorfeld des Verfahrens geprüft. Allerdings verbleibt als verfügbare 

Fläche im räumlichen Kontext, die den Planungsanforderungen einer Wohngebietsentwicklung ge-

recht wird, lediglich der in der vorliegenden Planung vorgesehene Geltungsbereich. Andere potentielle 

Standorte werden im Flächennutzungsplan nicht ausgewiesen. Andere im Siedlungszusammenhang 

stehende Flächen sind nicht verfügbar. Der geplante Standort erfüllt die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen zur Baurechtschaffung. Die vorliegende Flächeninanspruchnahme ist somit für die Entwick-

lung eines Wohngebietes in Laudenbach erforderlich.  

Aufgrund der Ortsrandlage und der aktuell intensiven Nutzung durch Landwirtschaft kann an diesem 

Standort für das Schutzgut Fläche nur eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung bzw. Schutzbe-

dürftigkeit festgestellt werden.   

 

2.3.5 Schutzgut Boden 

Bodenverunreinigungen sind gemäß rechtlicher Vorgaben sowie technischer Regelwerke ausge-

schlossen. Der anfallende Erdaushub wird entsprechend den rechtlichen Anforderungen gelagert und 

ausschließlich im Gebiet verwertet. Sofern eine Bodenumsetzung erfolgen soll, ist der Bodenaushub 

sachgerecht auf Miete zu setzen und im Zuge der Durchführung ordnungsgemäß am Wiedereinbauort 

aufzutragen.  

Von den insgesamt 57.662 m² des Geltungsbereichs werden bei Durchführung der Planung ca. 

21.700 m² völlig versiegelt bzw. überbaut (kalkulierter Flächenanteil für Gebäude und Nebenanlagen 

[ohne Dachbegrünung], sowie Verkehrsflächen). Sofern das anfallende Oberflächenwasser nicht auf 

dem eigenen Grundstück versickert wird, wird das Regenwasser in die im südlichen Grünzug geplante 

Versickerungs- /Retentionsmulde geleitet. Voraussichtlich werden zudem weitere ca. 6.240 m² durch 

Gebäude und Nebenanlagen überbaut, diese werden aber mit einer extensiven Dachbegrünung ver-

sehen. Weitere für das Gebiet angedachte Wege- und Verkehrsflächen (bspw. Wege innerhalb der 

Grünflächen, Stellplätze, priv. Grundstückzufahrten) werden in einer Größennordung von ca. 

17.300 m² mit (teil)versickerungsfähigen Oberflächen angelegt. 

Mit ca. 12.500m² für Flurweg, Versickerungsfläche, öffentliche und private Grünflächen bleiben insge-

samt über 1/4 der Flächen unversiegelt. 

 

Nutzung/ Versiegelungsgrad PLANUNG Fläche [m²] Anteil [%] 

Gebäude/ Nebenanlagen/ Verkehrsflächen, versiegelt, 
RW-Versickerung in Versickerungsfläche 21.669 37,58 

Öffentl. /priv. Verkehrsflächen, wasserdurchlässiger 
Belag, ohne Vegetation 17.289 29,98 

Grasweg, unversiegelt (Bestandsübernahme) 997 1,73 

von Bauwerken/ Nebenanlagen bestandene Fläche mit 
extensiver Dachbegrünung, RW-Versickerung 6.237 10,82 

Versickerungsfläche 3.030 5,25 

öffentliche Grünflächen mit Baumbestand 2.847 4,94 
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private Freiflächen ohne Pflanzgebot 3.669 6,36 

gärtnerisch angelegte öffentl./ priv. Grünflächen, mit 
Pflanzgeboten, Ortsrandeingrünung 1.924 3,34 

Summe PLANUNG 57.662 100 

Abb. 30: Nutzung / Versiegelungsgrad Planung  

Innerhalb des gesamten Plangebietes wird kein anfallendes Regenwasser abgeführt. Es wird komplett 

vor Ort oder in der zentralen Versickerungsfläche versickert (ggf. darüber hinaus anstauende, über-

schüssige Wasser werden weitere in das Grabensystem abgeleitet). Im Zuge der Herstellung der Re-

tentionsfläche werden 3.030 m² dauerhaft vor Versiegelung geschützt, dennoch wird durch die Abgra-

bung zunächst in das Schutzgut Boden eingegriffen.  

Bei Entwicklung des Baugebietes unter Vollausnutzung der GRZ sowie der baurechtlich zulässigen 

Überschreitung der GRZ durch Nebenanlagen, é ergibt sich für das Schutzgut Boden folgende Be-

wertung der Bodenfunktionen nach dem Eingriff: 

 

Abb. 31: Bewertung des Bodens/ der Bodenfunktionen nach dem Eingriff 

Auf den Flächen, die aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und als Grünflächen 

angelegt werden, unterbleiben künftig die Beeinträchtigungen/ Einträge aus der landwirtschaftlichen 

Nutzung. Dies gilt insbesondere für die festgesetzten Maßnahmen und Pflanzbindungen (Gehölz-

pflanzungen in Form von Bäumen und Sträuchern auf den öffentlichen und privaten Grundstücken, 

extensive Wiesenflächen). Die Eignung der Böden als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt sowie als 

Filter und Puffer wird sich dort bei künftiger dauerhafter Vegetationsdecke und Bodenruhe erhalten. 

Die Beeinträchtigungen durch die Flächeninanspruchnahme werden so zu einem Teil gebietsintern 
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vermieden.  

Die verbleibenden Beeinträchtigungen dieser Bodenfunktionen werden dadurch gemindert, dass im 

Plangebiet das anfallende Regenwasser über Versickerungsanlagen ebenfalls über den Bodenfilter in 

den gleichen Grundwasserleiter gelangt. Somit werden die Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen 

als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt sowie Filter und Puffer durch die geplanten gebietsinternen 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen und das Trennsystem mit Versickerungsanlagen redu-

ziert. Da das anfallende Oberflächenwasser im Gebiet verbleibt, und größtenteils im Bereich der südli-

chen Grünanlage versickert und nur ein Überlauf in das angrenzenden Grabensystem erfolgt, ist die-

ser Fläche der Bodenfunktion Ausgleichskörper im Wasserkreislauf eine hohe Wertigkeit zuzuschrei-

ben.  

Die Bodenfunktion ĂNaturnahe Bodenfruchtbarkeitñ ist hoch. Der Verlust von freier Bodenfläche für die 

Gebäude und Verkehrsflächen im Plangebiet betrifft somit auch die landwirtschaftliche Eignung/ Nut-

zung.  

Bezüglich der Bodenfunktion ĂArchiv der Kultur- und Naturgeschichteñ konnten für das Plangebiet und 

die unmittelbare Umgebung keine wertgebenden Eigenschaften ermittelt werden. Sollten bei der 

Durchführung der vorgesehenen Baumaßnahmen archäologische Funde oder Befunde entdeckt wer-

den, sind diese umgehend bei der zuständigen Stelle anzuzeigen. 

Sonderformen und bodenbezogene Sonderstandorte mit großer Bedeutung für die natürliche Vegeta-

tion kommen im Plangebiet nicht vor. 

Da die Flächen ohne nutzbare Bodenfunktionen im Plangebiet gegenüber dem Status Quo zunehmen, 

reichen die internen Vermeidungs-, Minimierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht aus, um 

die mit dem Verlust der freien Bodenfläche verbundenen Beeinträchtigungen der Funktionen des Na-

turhaushalts auszugleichen.  

Es ergeben sich für den Geltungsbereich in Summe 33.685 Bodenwerteinheiten (BWE) für die Pla-

nung. 

Es verbleiben unvermeidbare erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen bzw. Beeinträchtigungen 

für das Schutzgut Boden. 

Der Verlust von freier Bodenfläche für Gebäude und Verkehrsflächen im Planungsgebiet ist als erheb-

liche nachteilige Umweltauswirkung anzusehen. Diese fehlen als Versickerungsflächen, Filter, Puffer 

und als Voraussetzung für die Vegetation und damit für die Ausbildung geeigneter Lebensräume für 

Pflanzen und Tiere aber auch als Grundlage für die Landwirtschaft.  

Eine gewisse Minderung der Beeinträchtigungen kann zwar durch die o.g. Maßnahmen erzielt wer-

den, aber ein vollständiger 1:1 Ausgleich innerhalb des Schutzguts Boden ist letztendlich nur durch 

Entsiegelung in entsprechendem Umfang an anderer Stelle möglich. 

Um eine Kompensation als Ausgleich innerhalb des Schutzgutes Boden (4 BWE/m²) durchzuführen, 

wäre eine Fläche von ca. 2,1 ha zu entsiegeln. Für schutzgutübergreifende Kompensationsmaßnah-

men (intensiv genutzte Äcker > ökolog. Aufwertung durch Pflanzung von Gebüsch; mittlerer Standort; 

11 ÖP) würde eine Fläche von ca. 3 ha erforderlich sein.  

Derartige (umfangreich versiegelte) Flächen stehen der Gemeinde nicht zur Verfügung und können 

auch nicht befähigt werden.  
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Daher werden weitere schutzgutübergreifende Maßnahmen auf externen Fläche für den Planungsein-

griff durch den Bebauungsplan ĂKisselfließ 2. Bauabschnittñ herangezogen, bzw. dem Bebauungsplan 

wie folgt zugeordnet. Es handelt sich hierbei um zwei bauplanungsrechtliche Ökokonto-Maßnahmen, 

welche die Gemeinde Laudenbach aktuell umsetzt bzw. bereits umgesetzt hat.  

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.01.2018 wurde die Umwandlung eines Nadelbaumbestandes in 

einen standortgerechten Laubwald sowie die Einrichtung eines Ökokontos für die Bauleitplanung be-

schlossen; die Maßnahme wurde im Vorfeld mit der UNB abgestimmt.  

- ¥kokontomaÇnahme ĂTalªckerñ (Flst. 598) 

Auszug Beschluss/ Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 19.01.2018: 

ĂIm Zuge des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) wurde durch den Landschaftser-

haltungsverband und das ILEK-Management angeregt den Nadelbaumbestand des gemeindeeigenen 

Flurstücks 598 in einen standortgerechten Laubwald umzuwandeln.  

Ausgangszustand: Das Flurstück 598 (Gewann Taläcker) ist aktuell mit Nadelholz bestockt. Südlich 

grenzt der Kirschbach (Gemarkungsgrenze zur Stadt Hemsbach) in einer kleinen Talklinge an. West-

lich und nördlich stehen Waldbestände. Östlich bindet der Blütenweg an. Jenseits des Blütenweges 

schließt ein terrassiertes Privatgrundstück mit Trockenmauern und Baumhecken an. Das Flurstück ist 

in Eigentum der Gemeinde Laudenbach und umfasst ca. 925 qm.  

Entwicklungsziel: Der Nadelforst soll durch standortgerechten Laubwald ersetzt werden. Im Bereich 

der Talklinge wäre dies z.B. ein Bestand mit Eschen, Ahorn und Erlen. Außerhalb der Talklinge soll 

ein artenreicher Laubwald mit Buche als Leitbaumart und Eiche, Vogelkirsche, Hainbuche, Esche und 

Bergahorn als Begleitbaumarten entstehen. Am Blütenweg ist die Entwicklung eines keilförmigen of-

fenen Bereichs als Wiese oder Krautsaum mit Wildobst-Solitärbäumen vorgesehen, der sich von Nord 

nach Süden verbreitert.  

Umsetzung: Vorbereitung: (1) Die Nadelbäume werden gefällt. Das Stammholz wird abtransportiert. 

Das Reisig wird gehäckselt und ebenfalls abtransportiert.  

Umsetzung Initialpflanzung und Pflege: (2) Talklinge: Initialpflanzung mit Erlen (5 Bäume) am Bach-

ufer. Sonst wird wild aufkommender Laubbaumwuchs heimischer Arten toleriert. Nur nicht heimische 

Arten wie die Robinie werden in den ersten 10 Jahren ausselektiert.  

(3) Außerhalb der Talklinge: Pflanzung mit Buche, Vogelkirsche und Hainbuche (ggf. auch Eiche) aus 

Forstpflanzware regionaler Herkunft im Pflanzverband 1 x 2 m. Die Kirschen werden vor allem in der 

Nähe zum Blütenweg gepflanzt. Die Pflanzung erfordert Verbissschutz (Hülle). (Alternativ käme auch 

eine Initialpflanzung mit ca. 30 Bäumen in größerer Pflanzqualität in Betracht. Dies bringt jedoch ein 

höheres Ausfallrisiko und ggf. die Notwendigkeit von Wässerungen und weiterhin möglicherweise 

einen stärkeren Aufwuchs von Brombeere und Waldrebe mit sich, so dass die Verwaltung diese Alte-

rative nicht empfiehlt.) Die Pflanzung wird in einer Anfangsphase von 5 Jahren durch Mahd der Zwi-

schenflächen gefördert. Dabei werden wild aufkommende Buchen, Eichen, Hainbuchen, Wildkirschen 

oder der Feldahorn ausgespart und toleriert; nicht jedoch Eschen, Bergahorn und Spitzahorn, da die-

se sonst schnell dominant würden. Nach der Anfangspflege bleibt die Fläche der natürlichen Entwick-

lung überlassen. In den folgenden 5 Jahren werden nur noch nicht heimische Arten wie Robinie aus-

selektiert und ggf. Astungen am Zielbaumbestand (Kirsche) vorgenommen.  

Saum: (4) Der Krautsaum am Blütenweg wird zweimal im Jahr gemäht. Im breiteren Teil des Saums 

sollen 2-3 Wildobstbäume (z.B. Elsbeere oder Holzapfel) gepflanzt werden.  
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Die Kosten für Position 1 werden lt. vorliegendem Angebot mit 2.320,50 Euro brutto veranschlagt. Die 

Gesamtkosten der Maßnahme werden überschlägig mit 15.000-17.000 Euro brutto veranschlagt. Die-

ser Kostenansatz schließt die Pflege des Saums über 20 Jahre mit ein. Die genannten Kosten stehen 

unter dem Vorbehalt, dass diese noch - im jeweiligen Abstimmungsstand - durch entsprechende prä-

zisierte Angebote unterlegt werden müssen.  

Ökopunkte: Bzgl. der Einrichtung eines gemeindlichen Ökokontos wird Bezug genommen auf die öf-

fentliche Sitzung des Gemeinderates vom 22.07.2016 (TOP 3). Eine Anerkennung als Ökokontomaß-

nahme ist nur im Rahmen des Ökokontos für die Bauleitplanung möglich. Für die Anerkennung als 

naturschutzrechtliches Ökokonto, (bspw. für die Flurneuordnung oder andere Ausgleichsmaßnahmen 

im Außenbereich) können jedoch nicht alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Die Ökopunkte 

ermitteln sich nach Ökokonto-Verordnung wie folgt:  

 

 

 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2020 hat der Gemeinderat dem Antrag zur ĂUmwandlung des 

Forstdistrikts Bannholz in ein Waldrefugiumñ (11,6ha Waldfläche werden dauerhaft aus der Nutzung 

genommen) zugestimmt. Das Kreisforstamt hat dies bereits ausgewiesen und die Stilllegung veran-

lasst.  

Für diese Maßnahme werden dem baurechtlichen Ökokonto der Gemeinde 464.000 Ökopunkte zuge-

führt (Ansatz 4 ÖP pro qm), welche zum Ausgleich des planungsbedingten Eingriffs durch die Bau-

rechtschaffung ĂIm Kisselfließ, 2. BAñ herangezogen werden.  

Im Plan sind beide Maßnahmenflächen abgebildet.  
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Abb. 32: externe Ausgleichsfläche nach §1 a Abs. 3 BauGB 

 

Durch die Umsetzung von gebietsinterner sowie schutzgutübergreifender Kompensation und der bei-

den Ökokontomaßnahme (davon anteilig ÖP Waldrefugium) kann die rechnerische Vollkompensation 

erreicht werden.  

Zuvor erfolgte die Prüfung nach (weiteren) möglichen und durchführbaren Kompensationsmöglichkei-

ten extern, da ein wahrnehmbares Defizit im Rahmen der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung gebietsin-

tern verblieb.  

Hierbei wurde bspw. geprüft, ob eine Kompensation innerhalb des Schutzgutes Boden durch Aufwer-

tungsmaßnahmen (Bodenverbesserung durch Oberbodenauftrag) möglich ist. Eine derartige Kom-

pensation ist jedoch nur auf einem geringfügigen Teil der Böden Laudenbachs möglich (die meisten 

Böden weisen für die Bodenfunktion Ănat¿rliche Bodenfruchtbarkeitñ eine hohe Bewertungsklasse von 

Ă3 oder mehrñ auf). Diese sind somit kaum aufzuwerten.   

Die letztlich ausfindig gemachten, verbesserungsfähigen Böden (Bsp.: im Gewann Ziegelbuckel; Ge-

samtbewertung vor Aufwertungsmaßnahme: 2,17) wurden näher geprüft. Hier ist eine Maßnah-

menumsetzung in der weiteren Betrachtung an der Flächengröße, der gegenwärtigen Nutzung, oder 

der fehlenden Verfügbarkeit gescheitert. 

Mit den o.g. Maßnahmen erfolgt eine (rechnerische) Voll-Kompensation (100%) (vgl. Kap. 2.4).  

In der baurechtlichen Abwägung über die Zulässigkeit des Eingriffs wurde festgestellt, dass die Belan-

ge des Naturschutzes und der Landschaftspflege an dieser Stelle gegenüber den anderen abzuwä-

genden Belangen und Planungszielen im Range einen hohen Stellenwert einnehmen und die geplan-
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ten Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen eine vollständige Kompensation 

sicherstellen. 

 

2.3.6 Schutzgut Wasser 

Planungsziel ist es im Gebiet anfallendes Niederschlagswasser zu versickern und dem gleichen 

Grundwasserleiter wie bisher zuzuführen. Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser soll im 

Plangebiet verbleiben.  

Bereits vorliegende Bodengutachten zeigen auf, dass eine Versickerung des Niederschlagswassers 

im Plangebiet nicht bzw. nur sehr eingeschränkt möglich ist. Um einen weitgehenden Verbleib und die 

Verwendung des anfallenden Niederschlagswassers im Gebiet zu erreichen, erfolgt eine Retention auf 

den Privatgrundstücken zur dortigen Verwendung.  

Das auf den öffentlichen Flächen und privaten Grundstücken anfallende Niederschlagswasser wird, 

sofern es nicht vor Ort versickert, der Retentionsanlage auf der öffentlichen Grünfläche im südlichen 

Grünzug des Plangebietes zugeführt. Ein (Not)Überlauf in das bestehende Grabensystem bleibt erhal-

ten. Auch derzeit erfolgt eine Entwässerung der Gesamtfläche über Drainagen und den vorhandenen 

offenen Entwässerungsgraben. 

Wasserhaltungsmaßnahmen während der Bauphase können nach derzeitigem Kenntnisstand erfor-

derlich werden, da Grund- oder Schichtwasser zeitweise hoch ansteht. Im Rahmen der Tiefbauarbei-

ten kann es erforderlich werden, das in den Baugruben auftretende Wasser mittels Pumpe in den 

vorhandenen offenen Entwässerungsgraben abzuleiten. Dauerhafte Veränderungen des Grundwas-

serhaushaltes sind hierdurch nicht zu erwarten. 

Auszug Gutachten (2011 Gesamtgebiet Kisselfließ, mehrere Bauabschnitte):  

"Gemäß den Angaben ... ergeben sich für das Baugebiet großflächig mögliche Grundwasserspiegel-

höhen von bis zu rd. 95,6 m ü. NN. Gegenüber der aktuellen Stichtagsmessung ergibt sich damit ein 

um rd. 1,5 m höherer Grundwasserstand mit einem Flurabstand von rd. 0,3 m bis rd. 1,4 m unter der 

derzeitigen Geländeoberkante (GOK). In diesem Fall ist mit gespannten Grundwasserverhältnissen zu 

rechnen. Auf der Basis der Angaben ... wird der Grundwasserstand im Bereich der Aufschlüsse inner-

halb bzw. in unmittelbarer Nähe zum Untersuchungsgebiet mit rd. 94,5 m ü. NN angegeben. Aufgrund 

der vorliegenden Angaben zu den Grundwasserverhältnissen kann von einem vorläufigen mittleren 

Grundwasserstand von rd. 94,5 m ü. NN ausgegangen werden." (Ingenieurgeologisches Gutachten; 

FUGRO; 17.05.2011) 

Auch das in 2018 (explizit für den 2.BA) erstellte Bodengutachten kommt zu vergleichbaren Ergebnis-

sen zu den Grundwasserverhältnissen (mittlerer Grundwasserstand von 95,8 m ü. NN während der 

Bauphase). Weiterhin ist mit Schicht- und Stauwasser im Baufeld zu rechnen. 

Aufgrund des zeitweise geringen Grundwasserflurabstands müssen Bauherrn mit ansteigendem 

Grundwasserspiegel rechnen und sollten bei Unterkellerungen entsprechende Vorkehrungen treffen. 

Die Versickerungs-/ Retentionsmulde dient ebenso der Regenwasserrückhaltung. Private Stellplätze, 

Zufahrten und Wegeflächen sind wasserdurchlässig herzustellen. Die Grundwasserneubildung bleibt 

erhalten. Zwar nimmt die versiegelte Fläche im Eingriffsbereich zu, aber nach Möglichkeit wird anfal-

lendes Niederschlagswasser über Retention zurückgehalten und durch zeitversetzte Verwendung 

(Bewässerung) auf den Grundstücken demselben Grundwasserleiter zugeführt wie bisher. 

Bei vollständiger Rückhaltung und Versickerung des anfallenden Niederschlagwassers ist keine er-
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hebliche Verschlechterung gegenüber dem Status Quo zu erwarten.  

Weitere festgesetzte Maßnahmen und Pflanzbindungen (Gehölzpflanzungen in Form von Bäumen 

und Sträuchern auf den öffentlichen und privaten Grundstücken, Dachbegrünung und extensive Wie-

senflächen) kommen dem Schutzgut Wasser zugute. 

Es verbleiben keine unvermeidbaren erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen bzw. Beeinträch-

tigungen für das Schutzgut Wasser.  

 

2.3.7 Schutzgüter Klima und Luft 

Die beanspruchten klimaaktiven Flächen (kaltluftproduzierende Flächen) sind für keine der benach-

barten Siedlungsflächen unverzichtbare klimatische Ausgleichräume. Es verbleiben ausreichend gro-

ße klimatische Ausgleichsräume, die diese Funktion für die Siedlungsflächen im Norden aber auch für 

das künftige Baugebiet erfüllen.  

Durch den Garten- und Grünflächenanteil im Baugebiet sowie die Baumpflanzungen auch im Straßen-

raum und auf den Parkplätzen wird die Erwärmung im Gebiet minimiert, diese sorgen auch für einen 

ausgeglichenen Wärme- und Feuchtehaushalt.  

In der Summe ist keine Verschlechterung des Lokalklimas oder des Bioklimas gegenüber dem Status 

Quo zu erwarten. Außerdem muss der Standort aufgrund der Emissionen durch die benachbarten 

stark befahrenen Straßen im Hinblick auf das Schutzgut Klima/ Luft als vorbelastet bezeichnet wer-

den. 

Es verbleiben keine unvermeidbaren erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen bzw. Beeinträch-

tigungen auf die Schutzgüter Klima und Luft. 

 

2.3.8  Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Aufgrund der Nutzung als landwirtschaftliche Fläche und der Lage des Plangebietes in räumlicher 

Nähe zur Bahnlinie, der K 4229 im Westen, sowie die Gewerbeflächen im Norden wird kein sensibler 

Landschaftsraum beansprucht.  

Die Planung dient auch der städtebaulichen Fortentwicklung und Abrundung der vorhandenen Bebau-

ung und wird daher nicht als negative Entwicklung wahrgenommen werden.  

Bei einem Ackerflächenanteil von derzeit über 90% bedeutet das Baugebiet keine Beeinträchtigung 

einer ästhetisch wertvollen Landschaft. Ein Erholungswert im Sinne des Naturschutzrechtes ist für das 

Plangebiet nicht gegeben.  

Das Baugebiet mit seinem hohen Grünanteil, den Grünzäsuren und der Ortsrandeingrünung sowie 

den gestuften Bauhöhen wird sich in diese Umgebung gut einfügen. 

In der Summe sind keine unvermeidbaren erheblichen Umweltauswirkungen bzw. Beeinträchtigungen 

des Landschaftsbildes und der Erholung im Sinne des Naturschutzrechtes zu erwarten. 

 

2.3.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Kulturgüter und sonstige umweltrelevante Sachgüter sind nicht betroffen. Im Plangebiet wurden keine 

geschützten Kulturgüter festgestellt. Nicht normativ geschützte sonstige Sachgüter mit entsprechend 

großer sozialer Bedeutung oder einem engen Zusammenhang zur natürlichen Umwelt sind im Plan-
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gebiet nicht vorhanden. 

Die im Plangebiet vorhandene StraÇe ĂIm KisselflieÇñ wird z.T. im Bestand erhalten; es erfolgt eine 

Querschnittsanpassung. Der im Zuge der Entwicklung des 1. Bauabschnitts bereits hergestellte 

Schmutzwasserkanal wird für den 2. Bauabschnitt genutzt. Die (neuen) Baugrundstücke werden an-

geschlossen.  

Weitere im Plangebiet bestehende Leitungen und Kanäle werden erhalten. So die Gas-Leitung im 

Bereich der Straße ĂIm KisselflieÇñ und ein Bestandskanal, sowie die 20 kV-Leitung im Bereich des 

Flurwegs am westlichen Gebietsrand.   

Sollten bei der Durchführung der vorgesehenen Baumaßnahmen archäologische Funde oder Befunde 

entdeckt werden, sind diese umgehend bei der zuständigen Stelle anzuzeigen. 

Es sind keine unvermeidbaren erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen bzw. Beeinträchtigun-

gen der Kultur- und sonstiger Sachgüter zu erwarten. 

 

2.3.10  Wechselwirkungen  

Bei den einzelnen Schutzgütern wurden folgende Beeinträchtigungen aufgrund von Wechselwirkun-

gen angesprochen: 

Der Verlust freier Bodenfläche bedeutet auch den Verlust an Versickerungsflächen sowie von Vegeta-

tionsstandorten und damit an geeigneten Lebensräumen für Pflanzen und Tiere sowie einen Verlust 

von landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

Aus anderen Wechselwirkungen resultieren nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen Beein-

trächtigungen.  

 

2.3.11  Zusammenstellung der voraussichtlich relevanten Wirkungen  

Die voraussichtlich relevanten Wirkungen der Planaufstellung auf die Umwelt treten hinsichtlich Ursa-

che, Zeitpunkt und Dauer ihres Auftretens als 

¶ baubedingte Wirkungen (i.d.R. temporär, während der Bauzeit)  

¶ anlagenbedingte Wirkungen und/ oder 

¶ betriebsbedingte Wirkungen auf.  

Soweit möglich und für die Abschätzung von Auswirkungen relevant, werden Hinweise auf die Reich-

weite (voraussichtlicher Einwirkungsbereich) und die voraussichtliche Intensität (gering/ mittel/ hoch) 

der Einwirkungen gegeben.  
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Wirkung des  

Planvorhabens 

Umweltrelevante Aus-

wirkung 

Reichweite Intensität Schutzgut 

Flächeninanspruchnahme 

auf: Bauflächen, Lager-

plätzen, Baustelleneinrich-

tungen 

Bodenumlagerung und -

verdichtung 

lokal begrenzt 

auf überbaubare 

Flächen und 

unmittelbare 

Umgebung 

gering bis 

mittel 

Boden, 

Wasser 

Maschineneinsatz und 

Baustellenverkehr 

Lärm- und Schadstoff-

emissionen 

lokal begrenz 

auf Baugebiet 

und Zufahrtstra-

ßen 

gering Klima, Luft, 

Mensch 

Beunruhigung von Tie-

ren, Lebensraumverlust 

lokal begrenzt 

auf Bauflächen 

gering bis 

mittel 

Arten, Bioto-

pe 

Umleitung/ Verlagerung 

des Verkehrs auf Straße 

ĂIm KisselflieÇñ 

Lärmemissionen lokal begrenzt 

auf Bestands-

netz 

gering Mensch 

Abb. 33: zu erwartende - baubedingte - wesentliche Auswirkungen  

 

Wirkung des  

Planvorhabens 

Umweltrelevante Aus-

wirkung 

Reichweite Intensität Schutzgut 

Bebauung mit Gebäuden 

und Flächenbefestigun-

gen; Straßen, Zufahrten, 

Hofflächen, Stellplätze  

Bodenversiegelung, 

Bodenverdichtung 

lokal begrenzt 

auf überbaubare 

Fläche 

mittel bis 

hoch 

Boden, 

Wasser 

Veränderung der mikro-

klimatischen Eigenschaf-

ten der Fläche, Ein-

schränkung Luftaus-

tausch 

lokal begrenzt 

auf Plangebiet 

gering Klima, Luft 

Verlust/ Überprägung der 

vorhandenen Vegetation 

lokal begrenz 

auf Plangebiet 

gering bis 

mittel 

Arten, Bioto-

pe 

Veränderung von Sicht-

beziehungen, Zerschnei-

dung von Freiräumen 

Plangebiet und 

weitere Umge-

bung Richtung 

Westen und 

Süden 

gering bis 

mittel 

Mensch, 

Land-

schaftsbild 

Beunruhigung von Tieren 

durch Lichtemissionen 

Lokal begrenzt 

auf überbauba-

ren Bereich 

Gering Arten, Bioto-

pe 

Abb. 34: zu erwartende - anlagenbedingte - wesentliche Auswirkungen 
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Wirkung des  

Planvorhabens 

Umweltrelevante Aus-

wirkung 

Reichweite Intensität Schutzgut 

(nicht störende) gewerbli-

che Nutzung  

Schadstoff-, Geruch- und 

Lärmemissionen 

Plangebiet gering Mensch, 

Luft, Klima 

Quell- und Zielverkehr Schadstoff- und 

Lärmemissionen 

Plangebiet und 

nach Umgebung 

gering Mensch, 

Klima, Luft 

Werbung, Straßenbe-

leuchtung 

Beunruhigung von Tie-

ren, Lockwirkung 

lokal begrenzt 

auf einzelne 

Anlagen 

gering Arten, Bioto-

pe 

Abb. 35: zu erwartende ï betriebsbedingte - wesentliche Auswirkungen  

 

2.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nach-
teiliger Auswirkungen 

2.4.1 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen  

Bei der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung wurden 

als verpflichtend durchzuführende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen folgende Maßnahmen 

berücksichtigt:  

1. Während der Bauphase wird auf die Einhaltung aller zum Schutz von Anwohnern, Boden, 

Wasser und Vegetation erlassener Regelvorschriften geachtet (betrifft alle Schutzgüter). 

2. Zur Vermeidung negativer Auswirkungen von Verkehrslärm (Bahnlinie, Kreisstraße und indu-

zierter Verkehr) erfolgt in Teilbereichen die Festsetzung passiver Lärmschutzmaßnahmen an 

den Gebäuden. Aktive Lärmschutzmaßnahmen wurden bereits realisiert (LSW, 4m Höhe, Ge-

schwindigkeitsbegrenzung auf 30 Km/h auf BestandsstraÇe ĂIm KisselflieÇñ) 

3. Die Abgrenzung des Gebietes nach Westen sichert klimatische Ausgleichsräume für das 

Baugebiet selbst sowie für andere benachbarte Siedlungsflächen.  

4. Die Flächeninanspruchnahme wird durch eine effiziente Ausnutzung der Flächen begrenzt.  

5. Der hohe Grünanteil einschließlich ausreichender Baumpflanzungen verhindert negative kli-

matische Auswirkungen. 

6. Festsetzungen zur Mindestbegrünung, der Durchgrünung, dem Gebot für Gehölzpflanzungen, 

sowie die Festsetzungen zur Dachbegrünung (betrifft Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Boden, 

Wasser, Klima und Luft). 

7. Der hohe Grünanteil, die Grünzäsur, die Ortsrandeingrünung sowie die gestuften Gebäude-

höhen ermöglichen die Einbindung in das Landschaftsbild und sichern die Funktion der Wohn-

umfelderholung.  

8. Bestehende wertvolle Einzelbäume können erhalten werden.  

9. Festsetzung von wasserdurchlässigen Wegeflächen (betrifft: Schutzgüter Boden, Wasser). 

10. Für das Niederschlagswasser erfolgt eine Retention und Verwendung auf dem gleichen 

Grundstück. Bei Bedarf erfolgt die gedrosselte Ableitung in die Retentionsfläche im südlichen 
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Grünzug sowie ï sofern erforderlich ï in das vorhandene offene Grabensystem. Durch die 

geplante Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers innerhalb des Geltungsberei-

ches wird dieses dem gleichen Grundwasserleiter wie bisher zugeführt (betrifft Schutzgüter 

Boden, Wasser). 

11. Die geplante Versickerungs- Retentionsanlage im südlichen Grünzug ist als extensive Wiese 

dauerhaft zu pflegen (betrifft Schutzgüter Pflanzen und Tiere).  

12. Vorgaben zum Artenschutz: Einschränkung Rodungszeitraum, Bodenfreiheit von Einfriedun-

gen / Zäunen, insektenfreundliche Außenbeleuchtung, insektenfreundliche Dachbegrünung 

(betrifft Schutzgüter Pflanzen und Tiere).  

 

2.4.2 Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen  

Grundlage für die abschließende Beurteilung des Eingriffs und des angemessenen Ausgleichs sind 

Art und Maß der trotz Minderungsmaßnahmen aufgrund der (baulichen) Nutzung verbleibenden Ein-

griffe.  

Ebenso wie die Vermeidung und die Minderung von Beeinträchtigungen ist auch der Ausgleich im 

Naturschutzrecht und im Baurecht geregelt. Wenn nach den Maßnahmen zur Vermeidung und Minde-

rung noch unvermeidbare Beeinträchtigungen verbleiben, sind diese vorrangig durch Ausgleichsmaß-

nahmen zu kompensieren. Ist der vorrangig angestrebte Ausgleich durch Wiederherstellung der be-

einträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes nicht möglich, sind die Be-

einträchtigungen in sonstiger Weise zu kompensieren. Die beeinträchtigten Funktionen des Natur-

haushalts sollen dann in gleichwertiger Weise ersetzt werden. 

Die Behandlung der Eingriffsregelung erfolgt gemäß BNatSchG aber nach den Vorgaben des BauGB. 

Da alle Kompensationsmaßnahmen schutzgutübergreifend wirken, bedeuten alle Kompensations-

maßnahmen, durch die in absehbarer Zeit Biotopflächen geschaffen werden, die wertvoller sind als 

die Ackerflächen der Eingriffsfläche, einen zusätzlichen Zuwachs an ökologischer Wertigkeit und Viel-

falt im Natur- und Landschaftsraum, der die Beeinträchtigungen der anderen Schutzgüter zumindest 

teilweise kompensieren kann.  

Die folgenden festgesetzten Maßnahmen dienen schutzgutübergreifend dem Schutzgut Boden als 

Ersatzmaßnahmen:  

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 

1a BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB): 

Artenschutz: Zur Vermeidung oder Verhinderung von Störungen, Tötungen und/oder Schädigungen 

von Tierarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 der 

Vogelschutzrichtlinie sind folgende Maßnahmen zu beachten: 

- Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze dürfen zwischen dem 01.03. bis 

einschließlich 30.09. nicht abgeschnitten, auf Stock gesetzt oder beseitigt werden. Davon ausge-

schlossen sind Bäume auf gärtnerisch genutzter Grundfläche, sofern eine arten-schutzrechtliche 

Überprüfung sichergestellt hat, dass keine Individuen, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten besonders 

geschützter Tiere (z.B. Fledermäuse, Vögel oder holzbewohnende Kªfer) betroffen sind.ñ 

- Bodenfreiheit von Einfriedungen/ Zäunen: Damit sich Kleinsäuger ungehindert fortbewegen 

können, ist ein Abstand von 10 cm zum Boden einzuhalten oder auf andere Art eine ausreichende 
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Durchlässigkeit sicher zu stellen. 

- Insektenfreundliche Außenbeleuchtung/ Leuchtmittel: Die Außenbeleuchtung ist mit insekten-

freundlichen Leuchten inkl. LED-Leuchtmitteln, nach dem aktuellen Stand der Technik auszustatten.  

- Insektenfreundliche Dachbegrünungen: Zur Einsaat zu verwenden sind Saatmischungen von 

Kräutern, Blühstauden, Gräsern sowie Sedum-Arten. 

Die Maßnahmen dienen zunächst unmittelbar dem Artenschutz. Darüber hinaus werden die Bio-

topvielfalt und Biodiversität gestärkt. (Interne Ausgleichsmaßnahme für das Schutzgut Tiere und 

Pflanzen, Natur und Landschaft) 

Ortsrand- und Grundstückseingrünung: Auf den ĂFlªchen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträu-

chernñ sind geschlossene Gehºlzpflanzungen mit mindestens einem Strauch pro m² Pflanzfläche ge-

mäß Pflanzliste und einem Baum 2. oder 3. Ordnung je angefangene 12 lfdm Pflanzfläche pro Grund-

stück gemäß Pflanzliste anzulegen. Die Sträucher sind in Gruppen von 3 bis 5 Stück der gleichen Art 

zu pflanzen, zu pflegen und zu unterhalten. Abgegangene Bäume oder Sträucher sind zu ersetzen. 

Die Flächen mit dieser Pflanzbindung, die darin zu pflanzenden Bäume sowie vorhandene Bäume 

gleicher Qualität sind bei den weiteren Pflanzgeboten anzurechnen. (interne Ersatzmaßnahme für das 

Schutzgut Boden). 

Versickerungsfähige Flächen: Öffentliche Stellplätze sowie Stellplätze, Zufahrten und Wegeflächen 

auf privaten Grundstücken sowie deren Unterbau sind wasserdurchlässig (z. B. mit Rasengitterstei-

nen, versickerungsfähigem Pflaster/ wasserdurchlässigem Betonstein, wassergebundene Decke etc.) 

anzulegen. (interne Ausgleichsmaßnahme für das Schutzgut Boden). 

Materialwahl von Dächern: Die Materialwahl von Dacheindeckungen, Dachverkleidung sowie Regen-

rinnen und Regenabflussrohren ist so vorzunehmen, dass von ihnen und dem anfallenden Nieder-

schlagswasser keine Bodenverunreinigungen ausgehen können. Dachflächen aus unbeschichteten 

Metallen (z.B. Kupfer, Zink und Blei) sind unzulässig. 

 

2.5 Bewertung von Eingriff und Ausgleich 

Grundlage für die abschließende Beurteilung des Eingriffs und seiner Kompensation sind Art und Maß 

der trotz Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen aufgrund der neu zulässigen (baulichen) Nut-

zung verbleibenden unvermeidbaren erheblichen Beeinträchtigungen.  

 

2.5.1 Grundlagen der Kompensation 

Im vorliegenden Fall erfolgt die Beurteilung des verbleibenden Eingriffs und seiner Kompensation 

nach den genannten Empfehlungen der LANA, LfU und LUBW: 

¶ ĂEmpfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleitpla-

nung sowie Ermittlung von Art und Umfang von Kompensationsmaßnahmen sowie deren Um-

setzungñ, Landesanstalt f¿r Umweltschutz Baden-Württemberg, Oktober 2005 

¶ ĂBewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbe-

darfs in der Eingriffsregelungñ, Landesanstalt f¿r Umweltschutz Baden-Württemberg, August 

2005 

¶ ĂMethodik der Eingriffsregelungñ, Institut für Landschaftspflege und Naturschutz der Universi-

tät Hannover im Auftrag der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und 
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Erholung (LANA), 1996 

¶ ĂDas Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelungñ, Landesanstalt f¿r 

Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, 2012 

¶ ĂBewertung von Bºden nach ihrer Leistungsfähigkeitñ, Landesanstalt für Umwelt, Messungen 

und Naturschutz Baden-Württemberg, 2010 

¶ ĂBºden als Archive der Natur- und Kulturgeschichteñ, Landesanstalt f¿r Umwelt, Messungen 

und Naturschutz Baden-Württemberg, 2008 

 

2.5.2 Die Eingriffs- / Ausgleichsbilanz  

Kulturgüter sind kein Schutzgut im Sinne des Naturschutzrechtes. Der Mensch ist ebenfalls kein 

Schutzgut im Sinne des Naturschutzrechtes. (Gesundheitliche) Beeinträchtigungen sind u.a. nach 

dem BImSchG zu vermeiden. Es wurde dargelegt, dass durch die Einhaltung der gesetzlichen Vorga-

ben sowie der festgesetzten Maßnahmen die Beeinträchtigungen des Menschen durch Lärmimmissi-

onen vermieden werden. 

Auch das Schutzgut Fläche ist kein Schutzgut im Sinne des Naturschutzrechtes. Die wertgebenden 

Faktoren werden im Zusammenhang mit den anderen Naturschutzgütern bilanziert.  

 

Schutzgüter Mensch, Pflanzen, Tiere, Wasser, Klima, Luft, Landschaftsbild und Erholung, Kul-

tur- und sonstige Sachgüter: 

Es wurde bereits ausgeführt, dass bei den Schutzgütern Mensch, Pflanzen, Tiere, Wasser, Klima, 

Luft, Landschaftsbild und Erholung, Kultur- und sonstige Sachgüter aufgrund der Ausgangslage einer-

seits und der geplanten Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Gebiet anderseits eine Eingriffs-

kompensation erreicht wird, so dass weiterführende quantitative Ermittlungen hier nicht durchzuführen 

sind und eine weiterführende Bilanzierung nicht erforderlich ist. 

Dennoch wird nachfolgend eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für das Schutzgut Pflanzen erstellt, 

um mit einer möglichen Überkompensation schutzgutübergreifend verbliebene Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Boden kompensieren zu können. 

 

Schutzgut Biotope und Pflanzen 

Die Inwertsetzung der Biotope erfolgt nach heutigem Stand der Wissenschaft und durch Vergleich der 

Biotoptypen untereinander. Grundlagen sind: 

1. die Naturnähe 

2. die Bedeutung für gefährdete Arten 

3. die Bedeutung als Indikator für standörtliche und naturräumliche Eigenart 

Die unterschiedliche Wertigkeit verschiedener Biotoptypen ist unbestritten (u.a. Rote Liste der Bio-

toptypen der Bundesrepublik Deutschland).  

Zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Wertigkeiten wird (u.a.) in der Bewertung der Biotopty-

pen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung ein 

Punktesystem genutzt, mit dessen Hilfe die unterschiedlichen Wertigkeiten der Biotoptypen in Relation 
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zueinander gesetzt werden. Die relative Wertigkeit der im Eingriffsbereich betroffenen Biotoptypen im 

Vergleich zueinander und in der Bilanz mit den geplanten Neuanlagen verdeutlicht die nachfolgende 

Bilanzierung. 

 

Abb. 36: Eingriffs- Ausgleichsbilanz Schutzgut Biotope und Pflanzen 
















